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[bookmark: Arbeitenmitdenimmissionsschutzrschemata]Arbeiten mit den „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks”

Einstellungsempfehlungen:
(MS Word 2010)

Am oberen Bildschirmrand erscheint neben der Symbolleiste für den Schnellzugriff eine benutzerdefinierte „Symbolleiste für den Schnellzugriff”.

Drucken Sie die „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” mit einem virtuellen Drucker (z.B. PDFCreator). Nun werden alle Felder aktualisiert; dieser Vorgang dauert einige Zeit. Ist dieser Vorgang beendet, brechen Sie den Druckvorgang ab. Diese Prozedur ist nach jeder erneuten Öffnung der Datei erforderlich, damit nach „Hyperlink” - Sprüngen im Endnotentextteil bei Betätigen der „Zurücktaste”  die Absprungstelle wieder gefunden wird. Wenn Sie am Schluss die Datei schließen und gefragt werden „Möchten Sie die Änderungen in Baurechtsschemata.doc speichern?“ klicken Sie auf „Nein“ (Warum dieser Vorgang jedes Mal erforderlich ist, weiß ich nicht; wenn Sie es wissen, schicken Sie mir bitte eine E-mail)

Über die „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks”:

Die eigentlichen Schemata (Seite 5 bis ca. 37 - hängt von den Druckereinstellungen ab - ) sind eine Zusammenstellung von Prüfungsabläufen, die auf die häufigsten Fragestellungen in Immissionsschutzrechtsklausuren und in der Praxis passen; wie z.B. „Prüfungsschema für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG”, „Anordnungen bzgl. nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen”. Der Zuordnung der Buchstaben „A bis E” zu den einzelnen Schemataüberschriften im Inhaltsverzeichnis kommt außer der genauen Zielbeschreibung für „Links” keine Bedeutung zu; vielmehr wählen Sie unabhängig von der Reihenfolge im Inhaltsverzeichnis das Schema aus, das bei der gestellten Fallfrage zu prüfen ist. Innerhalb des jeweils ausgewählten Schemas wird auf andere Prüfungsschemata bzw. Teile anderer Prüfungsschemata verwiesen; so wird z.B. im Schema „Anordnungen bzgl. nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen” auf das Schema „Prüfungsschema für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (§§ 22 ff BImSchG)” verwiesen und von diesem aus wiederum z.B. auf das Schema „Prüfungsschema für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG”. Die „Hyperlinks” ermöglichen es Ihnen mit einem „Klick” auf z.B. >>D.2.1 zu den Verweisungsstellen zu springen; evt. müssen Sie dazu unter „Datei“ „Optionen“ „Erweitert“ „Bearbeitungsoptionen“ das Häkchen vor „STRG + Klicken zum Verfolgen eines Hyperlinks“ entfernen; zur Absprungstelle kehren Sie mit einem „Klick” auf das Symbol  in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff”zurück. Haben Sie bei der Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen der einzelnen Vorschriften Probleme, so können Sie sich rasch Hilfe einblenden; bleiben Sie mit dem Mauszeiger über einem Endnotenzeichen (z.B. 14) stehen, wird der Inhalt der Endnote als „QuickInfo” eingeblendet; überschreitet der Inhalt des Endnotentextteils eine bestimmte Größe wird nur ein Teil, enthält er eine Grafik, wird diese überhaupt nicht als „QuickInfo” eingeblendet. In diesem Fall, oder wenn Sie erkennen, dass im Endnotentextteil „Hyperlinks” auf andere Endnotentexte vorhanden sind, gelangen Sie mit einem „Doppelklick” auf das Endnotenzeichen (z.B. 14) zum Endnotentextteil; ist z.B. ein Begriff bereits in einer anderen Endnote erklärt, führt ein „Klick” auf z.B. 66 dorthin. Die Endnotentexte (Endnotentextteil ca. Seite 38 bis 103 - hängt von den Druckereinstellungen ab - ) haben in den „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” die Funktion der Online - Hilfe; d.h. Sie finden dort weiterführende Erklärungen, Graphiken, Rechtsprechung, Beispiele, Kommentierungsvorschläge usw.
Der „Klick” auf die „Hyperlinks” führt in den „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” gleichsam automatisch durch das Labyrinth der zahlreichen Verweisungen, die - wie in jedem Rechtsgebiet - auch im Immissionsschutzrecht eine große Rolle spielen; auch in den ausgedruckten Schemata können die Verweisungen aufgrund der Zielangaben gut nachvollzogen werden.

Weitere Navigationshinweise:

Wenn Sie auf der Seite 1 im Inhaltsverzeichnis auf eine der Seitenzahlen (z.B. 24) „Klicken”, werden Sie automatisch zum Schema mit der entsprechenden Überschrift geführt; die angesprungene Überschrift ist markiert. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Dokumentanfang” (nach oben weisender Pfeil) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff“ oder der Tastenkombination „Strg + Pos1” kommen Sie von jeder Stelle aus zum Dokumentanfang und damit zum Inhaltsverzeichnis zurück.
Wenn Sie durch einen Klick auf das Symbol „Dokumentstruktur” in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff” die „Dokumentstruktur” eingeschaltet haben, können Sie mit einem „Klick” der rechten Maustaste in das Dokumentstrukturfensters ein Kontextmenü einblenden, in dem Sie unter „Überschriftsebenen anzeigen“ bestimmen können, bis zu welcher Gliederungsstufe die Untergliederungen gezeigt werden sollen oder Sie klicken auf die vor den jeweiligen Überschriften stehenden Pfeile, um denselben Effekt in mehreren Schritten zu erzielen; wenn Sie auf eine der dort angezeigten Überschriften klicken, wird die entsprechende Stelle im Text angesprungen.
Wenn Sie in der „Seitenlayout-Ansicht“ aus dem Endnotentext in den eigentlichen Text zurückkehren wollen, „Doppelklicken” Sie auf das Endnotenzeichen (z.B. 14).
Eine sehr wichtige Funktion in den „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” haben - wie oben bereits angesprochen - die Verweisungen („Hyperlinks“) innerhalb der verschiedenen Schemata auf andere Schemata oder Schemateile bzw. andere Endnoten (z.B. >>D.2.1 oder 66); wenn Sie darauf klicken wird die genannte Stelle angesprungen; am Bildschirm blinkt der Cursor am Sprungziel. Durch Klicken auf die Schaltfläche „” („zurück”) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff”oder mit der Tastenkombination „Alt” + „Nach-links-Taste” kommen Sie zur Ausgangsstelle zurück. Durch Klicken auf die Schaltfläche „vorherige Bearbeitung” (grüner Kreis) in der benutzerdefinierten „Symbolleiste für den Schnellzugriff”oder mit der Tastenkombination „Umschalttaste” + „F5” kommen Sie, wenn Sie z.B. im Endnotentext mittels der vertikalen Bildlaufleiste geblättert haben, zu der Stelle zurück, an der die „Einfügemarke” blinkt.
Wenn Sie in den Endnotentexten größere Leerräume finden, ist das darauf zurückzuführen, dass sich auf der nächsten Seite eine Graphik befindet, die einen größeren Raum - oft eine volle Seite - einnimmt; daher ist auf der vorhergehenden (Teil-) Seite kein Platz mehr für die Graphik und das Endnotenzeichen; bisweilen finden Sie deshalb nur das Endnotenzeichen selber und sonst nichts auf einer Seite.
Die in den Schemata vorgegebenen Prüfungsreihenfolgen (Nummerierung der Vorschriften bzw. der Tatbestandsvoraussetzungen) und Verweisungen sollten Sie im zulässigen Rahmen im Gesetzestext kommentieren.


Die „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” werden laufend den neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur angepasst; dank der Funktion „Vergleichen” in „Word” können Sie sich auf dem Bildschirm zeigen lassen, was sich in der jeweils neuesten Version gegenüber einer älteren Version geändert hat; führen Sie dazu einen „Versionsvergleich”, der im Menü „Überprüfen” unter dem Befehl „Vergleichen” („Zwei Versionen eines Dokuments vergleichen“) vorgesehen ist, durch. Öffen Sie die Vorgängerversion und vergleichen sie mit der neuen Version. Die Teile, die entsprechend ihren Einstellungen farbig markiert sind, haben sich geändert.

Wie kommt man an diese Schemata?

Die „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” stehen auf der Homepage der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern - Fachbereich „Allgemeine Innere Verwaltung“ http://www.fhvr-aiv.de/ unter „Fachbereich/Hochschullehrer/Baumgartner Werner“ http://www.fhvr-aiv.de/de/dozentenseiten/baumgartner-werner.html zum Download bereit.

Schlussbemerkung:

Für Anregungen in jeder Hinsicht (Fehlerkorrektur, Layout, Tricks in „Word” u.a.) bin ich sehr dankbar. Am besten sprechen Sie mich an, wo immer Sie mich sehen oder senden Sie mir eine E-Mail „Werner.Baumgartner@fhvr-aiv.de“. Denjenigen, die mir bereits zu den vorhergehenden Fassungen wertvolle Anregungen gegeben haben, möchte ich an dieser Stelle nochmals herzlich danken.


In der Hoffnung, dass Ihnen die „Immissionsschutzrechtlichen Schemata mit Online - Hilfe und Hyperlinks” in der Praxis oder bei der Vorbereitung auf Immissionsschutzrechtsklausuren eine Hilfe sind, grüßt Sie

Werner Baumgartner





A [bookmark: _Toc121567488][bookmark: _Ref486818842][bookmark: _Ref280966382]Prüfungsschema für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG[endnoteRef:1]  [endnoteRef:2] [1: 	Ein Schema soll durch seinen Aufbau sicherstellen, dass bei der Falllösung keine relevanten Punkte übersehen werden und zugleich überflüssige Prüfungen vermieden werden. Daher sind sowohl das Schema A als auch die weiteren Schemata für die Erstellung eines Stichpunktgutachtens gedacht. Beachte: Ein evtl. im Anschluss daran zu erstellender Bescheid muss anderen Aufbaugrundsätzen entsprechen; so beginnt z.B. die rechtliche Würdigung in den Gründen des Bescheids mit der Zuständigkeit; dieser Punkt steht im Schema an 5. Stelle.

Der Aufbau dieses Schemas entspricht der Prüfungsreihenfolge in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ vgl. E, die sich an der obengenannten Strategie orientiert. Die in der Formelsammlung aufgeführten Strukturelemente sind im Schema A farbig dargestellt. Der Punkt Rechtsgrundlage steht am Anfang, weil sich von ihm aus die weitere Prüfung steuert; so hat § 6 Abs. 1 BImSchG zur Voraussetzung, dass ein Vorhaben genehmigungsbedürftig nach § 4 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 16 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 4 Satz 1 bzw. Verordnung nach § 23 Abs. 1a BImSchG ist, auch die Zuständigkeit kann nur geprüft werden, wenn man weiß, für „was“ (= welche Rechtsnorm) eine Behörde zuständig sein soll; auch das durchzuführende Verfahren bezieht sich auf eine bestimmte Rechtsgrundlage; so ist z.B. für den Erlass eines Verwaltungsaktes, der auf § 6 Abs. 1 BImSchG gestützt werden soll, ein anderes Verfahren durchzuführen, als für einen Verwaltungsakt nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO. Daher muss am Anfang einer rechtlichen Prüfung immer eine Rechtsgrundlage (im BGB Anspruchsgrundlage) genannt werden, die der Bezugspunkt für die weiteren Prüfungen ist. An dieser Stelle findet allerdings noch keine Subsumtion bzgl. § 6 Abs. 1 BImSchG statt, diese erfolgt erst weiter unten; vgl. A.6]  [2: 	Bedeutung des Zitats „VB BImSchG 2.0 aufgehoben“ in den Schemata (Vollzug des BImSchG, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 05. Februar 1998 Nr. 7/21-8702.6-1997/4 Allg. Ministerialblatt 1998, S. 117 ff.): Diese Bekanntmachung wurde am 27.10.2003 aufgehoben, wird aber für die Auslegung von Vorschriften, die seit 1998 nicht geändert wurden, weiterhin zitiert und kann auch im Internet z.B. unter http://www.izu.bayern.de/recht/download/vollzug/lu_re_vzh_vbbimsch_1998_02_05.pdf heruntergeladen werden.] 


A.1 [bookmark: _Hlt446597790]Rechtsgrundlage § 6 Abs. 1 BImSchG[endnoteRef:3]
 [3: 	Beachte § 2 Abs. 2 BImSchG] 

A.2 [bookmark: _Ref280964702]Genehmigungsbedürftig nach § 4 Abs. 1 Satz 1 bzw. § 16 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 4 Satz 1 bzw. Verordnung nach § 23 Abs. 1a BImSchG[endnoteRef:4]
 [4: 	Von der Ermächtigung des § 23 Abs. 1a BImSchG wurde bislang kein Gebrauch gemacht.] 

[bookmark: _Genehmigungsbedürftige_Anlage,_(§][bookmark: _Ref229960139]Genehmigungsbedürftige Anlage[endnoteRef:5], (§ 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG)[endnoteRef:6], § 1  4. BImSchV[endnoteRef:7] oder § 23 Abs. 1a BImSchG4 [5: 	Beachte: Soweit § 16 Abs. 1 Satz 1 bzw. Abs. 4 Satz 1 BImSchG einschlägig sind, ist hier auf die bereits bestehende Anlage einzugehen, selbst wenn der hinzukommende Anlagenteil seinerseits im Anhang zur  4. BimSchV aufgeführt ist. Es empfiehlt sich daher, an dieser Stelle zunächst sowohl auf die bereits bestehende Anlage als auch auf den hinzukommenden Anlagenteil einzugehen.]  [6: 	§ 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG steht in Klammern, weil er möglichst nicht gelesen werden sollte, um nicht zu einer Prüfung verleitet zu werden, die absolut falsch ist; nämlich bzgl. der konkreten Anlage zu prüfen, ob sie in besonderem Maße geeignet ist, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen. Damit wird der Exklusivkatalogcharakter der  4. BImSchV verkannt. Vgl. Endnote 12]  [7: 	Ermächtigungsnorm für die  4. BImSchV ist § 4 Abs. 1 Satz 3 BImSchG.] 

[bookmark: _Anlage_§_3_1][bookmark: _Hlt448408348][bookmark: _Hlt424719551][bookmark: _Hlt448386575]Anlage § 3 Abs. 5 BImSchG (Betreiber; bestimmungsgemäße, nachhaltige Nutzung)[endnoteRef:8] vgl. auch >>C.1 
 [8: 	Beachte: für die Einordnung einer Anlage unter § 3 Abs. 5 Nr. 1 oder 2 BImSchG ist es nicht Tatbestandsvoraussetzung, dass die Anlage schädliche Umwelteinwirkungen hervorruft.
Bei § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG „bedarf es keiner besonderen betrieblichen Einrichtungen; sind sie indes vorhanden, wird es sich, soweit sie ortsfest sind, regelmäßig bereits um eine Betriebsstätte im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 handeln.“ (Kotulla; Kommentar zum BImSchG, Stand: 01.07, § 3, RdNr. 76)
„Grundstücke, auf denen nur gelegentlich Arbeiten bzw. sonstige Betätigungen, z.B. die Durchführung von Veranstaltungen wie Volksfeste, erfolgen, sind keine Anlagen nach § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG. Werden für diese gelegentlichen Arbeiten/Betätigungen Maschinen und Geräte im Sinn von § 3 Abs. 5 Nr. 2 BImSchG eingesetzt, so können zwar nach §§ 22, 24 BImSchG emissionsbegrenzende Anordnungen für diese Maschinen und Geräte erlassen werden, nicht aber Anordnungen, die an das Grundstück und an den Arbeitsvorgang/die Betätigung anknüpfen wie Abschirmungen, örtliche und zeitliche Betriebsbeschränkungen (für den Fall einer Einstufung nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 als Freizeitanlage vgl. RdNr. 149b).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 5, 6)
So wird z.B. durch das Herumfahren von Jugendlichen in einer stillgelegten Kiesgrube dieses Grundstück noch nicht zur Anlage i.S.v. § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG; pachtet aber ein Motorsportclub dieses Grundstück, um dort Trainingsläufe und Rennen durchzuführen, handelt es sich um eine Anlage nach § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG, weil ein Betreiber vorhanden ist, der dieses Grundstück nun als Motorsportanlage (bestimmungsgemäß) nachhaltig nutzt. Diese Anlage ist in Spalte 2 Nr. 10.17 des Anhangs zur  4. BImSchV aufgeführt und daher auch genehmigungsbedürftig, wenn die weiteren Voraussetzungen gegeben sind. Eine ähnliche Fallgestaltung ist bei der in Spalte 2 Nr. 10.18 des Anhangs zur  4. BImSchV aufgeführten Anlage denkbar.] 

die Anlage[endnoteRef:9] muss aufgeführt sein 
 [9: 	„Der Umfang der genehmigungsbedürftigen Anlagen ist durch die Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) bestimmt, insbesondere durch die Begriffe Nebeneinrichtungen, gemeinsame Anlage und rechtlich möglicher Betriebsumfang.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 7)] 

[bookmark: _Hlt448446170][bookmark: _Ref448446120]in einer Nr. ?[endnoteRef:10] von Spalte[endnoteRef:11] 1 oder 2 des Anhangs zur  4. BImSchV (§ 1 Abs. 1 Satz 1  4. BImSchV)[endnoteRef:12]

oder  [10: 	Beachte: In Nr. 7.1 Buchst. e Spalte 1 des Anhangs zur  4. BImSchV ist „- Rinderplätzen“ und in Nr. 7.1 Buchst. f Spalte 1 des Anhangs zur  4. BImSchV „- Kälberplätzen“ zu streichen; es handelt sich um ein Redaktionsversehen.]  [11: 	Die Frage, in welcher „Spalte“ die Anlage aufgeführt ist, ist für die Genehmigungsbedürftigkeit unerheblich; die „Spalte“ hat erst bei der Klärung der Gestattungsform Bedeutung.]  [12: 	Bei dem Anhang zur  4. BImSchV handelt es sich um einen Exklusivkatalog, d.h. alle im Katalog aufgeführten Anlagen sind - wenn auch die weiteren Voraussetzungen gegeben sind - genehmigungsbedürftig; nicht aufgeführte Anlagen sind nicht genehmigungsbedürftig, selbst wenn die Anlage geeignet wäre, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen. Es ist daher falsch entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG bei der Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit zu prüfen, ob die Anlage geeignet ist, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen. § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ist ausschließlich vom Verordnungsgeber der  4. BImSchV bei der Frage zu prüfen, welche Anlagen in die  4. BImSchV neu aufgenommen werden müssen bzw. welche aufgrund der evtl. weiter fortgeschrittenen Umwelttechnik herausgenommen werden können.] 

in der Rechtsverordnung nach § 23 Abs. 1a BImSchG4 und ein entsprechender Antrag auf Genehmigung muss gestellt sein.

(§ 4 Abs. 2 BImSchG)
(§ 4 Abs. 1 Satz 2 BImSchG) § 1 Abs. 1 Satz 3  4. BImSchV[endnoteRef:13]
Anlagen, die in § 1 Abs. 1 Satz 3  4. BImSchV nicht aufgeführt sind, bedürfen unabhängig davon, ob sie gewerblich oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden, der Genehmigung.[endnoteRef:14] Nur, wenn es sich um eine der in § 1 Abs. 1 Satz 3  4. BImSchV aufgezählten Anlagen handelt, ist zu prüfen, ob die Anlage gewerblichen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung findet.[endnoteRef:15] [13: 	„Diese Einschränkung für nichtgewerbliche bzw. nichtwirtschaftliche Anlagen hat einerseits kompetenzrechtliche Gründe, trägt aber andererseits auch dem Umstand Rechnung, dass solche Anlagen regelmäßig ein geringeres Gefährdungspotenzial haben. Das BImSchG stützt sich auf die Kompetenztitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG (Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung) und des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Wirtschaft); Regelungen über sonstige Immissionen (außer Luftverunreinigungen und Lärm können daher nur auf den Kompetenztitel ‚Wirtschaft’ gestützt werden.“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 205, RdNr. 4) „Im übrigen sollen kleinere Anlagen, wie sie in Schulen oder im häuslichen Bereich verwendet werden, vom Genehmigungserfordernis ausgenommen werden. Eine Anlage dient gewerblichen Zwecken, wenn sie im Rahmen einer auf Gewinnerzielung gerichteten, auf gewisse Dauer angelegten, selbstständigen Tätigkeit im Bereich der Wirtschaft betrieben wird, wie dies der allgemeine Gewerbebegriff vorsieht. Eine Anlage findet im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung, wenn sie wirtschaftlich bewertbare Leistungen erbringt und in einer gewerblichen Unternehmen vergleichbaren Art genutzt wird. Nichtgewerbliche aber wirtschaftliche Unternehmungen sind insbesondere Einrichtungen der öffentlichen Versorgungsbetriebe wie z.B. Elektrizitäts -, Gas - und Wasserwerke oder Krankenhäuser. An einer wirtschaftlich bewertbaren Leistungen fehlt es dagegen bei Anlagen, die der Erfüllung von Hoheitsaufgaben dienen, wie z.B. bei Anlagen der Bundeswehr, der Bundespolizei oder der Polizei.“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 207, RdNr. 9)]  [14: 	So ist z.B. die Errichtung und der Betrieb eines Schießstandes für Handfeuerwaffen, außerhalb von geschlossenen Räumen (Nr. 10.18 Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV) auch genehmigungsbedürftig nach BImSchG, selbst wenn ein Schützenverein der Betreiber ist.]  [15: 	Daher ist z.B. die Errichtung und der Betrieb einer Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse mit einem Rauminhalt der Brennanlage von 4 Kubikmeter und einer Besatzdichte von 150 Kilogramm je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage, wobei es sich um keine elektrisch beheizten Brennöfen handelt (Nr. 2.10 Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV), nicht genehmigungsbedürftig nach BImSchG, wenn eine Berufsfachschule für Keramik der Betreiber ist.] 

§ 1 Abs. 6  4. BImSchV
[bookmark: _Hlt424721891][bookmark: _Ref422957509]§ 1 Abs. 3  4. BImSchV[endnoteRef:16] (evtl. § 2 Abs. 2  4. BImSchV analog[endnoteRef:17]) 
 [16: 	„Eine gemeinsame Anlage nach § 1 Abs. 3  4. BImSchV kann nur durch Anlagen derselben Art gebildet werden. Diese Voraussetzung muss neben dem in Satz 2 erläuterten engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang gegeben sein.
Anlagen derselben Art sind in der Regel Anlagen, die unter dieselbe Nummer des Anhangs der  4. BImSchV fallen. Ausschlaggebend ist eine gleichartige Anlagentechnik.
Um eine gemeinsame Anlage im Sinn von § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3  4. BImSchV zu bilden, müssen die Einzelanlagen einem vergleichbaren technischen Zweck dienen. Nicht mehr erforderlich ist ein Zusammenwirken für einen gemeinsamen technischen Zweck. Lakieranlagen für verschiedene Produkte oder Feuerungsanlagen für Wärme- oder für Prozessdampferzeugung können danach eine gemeinsame Anlage bilden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 13)
z.B. 2 Anlagen zum Mahlen von Kohle mit einer Leistung von jeweils 0,5 t je Stunde: 2 x 0,5 t = 1 t je Stunde, daher ist Genehmigungsbedürftigkeit gegeben nach Nr. 1.9 Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV; anders verhält es bei 2 Hämmern mit jeweils nur 0,5 Kilojoule Schlagenergie (Nr. 3.11 Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV), weil dort auf die Schlagenergie eines Hammers abgestellt ist.
Bei § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1  4. BImSchV „Betriebsgelände“ ist es nicht erforderlich, dass die Anlagen auf derselben Flurnummer liegen; auch eine zwischen 2 Flurnummern durchgehende Straße ist für das Vorliegen der Voraussetzung „Betriebsgelände“ nicht schädlich, wird sie zusätzlich mit einer Rohrbrücke überbrückt, ist auch § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2  4. BImSchV erfüllt. 
Beispiele zu § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2  4. BImSchV: gemeinsame Abgas - oder Abwasserbehandlungsanlagen, gemeinsame Schornsteine, Transportband, Verbindungsleitung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 VbF
Beispiele zu § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3  4. BImSchV: Lakieranlagen für verschiedene Produkte oder Feuerungsanlagen für Wärme- oder für Prozessdampferzeugung können danach eine gemeinsame Anlage bilden.]  [17: 	Abgrenzungskriterien können insoweit insbes. sein: Betriebszweck, Art der Brenn - und Einsatzstoffe, Produktionsverfahren.] 

[bookmark: _Ref419279794]§ 1 Abs. 1 Satz 4  4. BImSchV[endnoteRef:18]
 [18: 	„Der rechtlich mögliche Betriebsumfang nach § 1 Abs. 1 Satz 4  4. BImSchV kann in Genehmigungen festgelegt sein.
Ergibt sich daraus oder bei fehlender Festlegung aus dem tatsächlich möglichen Betriebsumfang eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbedürftigkeit und will der Anlagenbetreiber diese Genehmigungsbedürftigkeit vermeiden, so kann er darauf verzichten, mit seiner Anlage die für die Genehmigungsbedürftigkeit bestimmte Leistungsgrenze oder Anlagengröße zu überschreiten. Der Verzicht ist gegenüber der Genehmigungsbehörde schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären.
Die Verzichterklärung hat Angaben darüber zu enthalten, wie eine Überschreitung der so festgelegten Leistungsgrenze oder Anlagengröße zuverlässig verhindert wird.
Der Erklärende ist darauf hinzuweisen, dass nach seinem Verzicht ein Überschreiten der Leistungsgrenze oder Anlagengröße nur nach vorheriger immissionsschutzrechtlicher Genehmigung zulässig ist und andernfalls ein strafbarer Tatbestand (§ 327 Abs. 2 StGB) vorliegt.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 14)
Z.B. Beantragt wird die Errichtung einer Anlage zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren mit einer tatsächlichen Produktionsleistung von 12 Tonnen je Stunde; sie soll aber nur mit einer Produktionsleistung von 8 Tonnen je Stunde betrieben werden. Dafür ist nur eine Baugenehmigung zu erteilen, die auch keine die Leistung beschränkende Auflage enthalten muss, denn die Beschränkung ergibt sich bereits aus dem Antrag, der ja Inhalt der Baugenehmigung ist. Mit dem Bauantrag und der daraufhin erteilten Baugenehmigung wird ein „rechtlich“ möglicher Betriebsumfang von einer Produktionsleistung von 8 Tonnen je Stunde festgelegt. Daher liegt zwar der „tatsächlich“ mögliche Betriebsumfang über, der „rechtlich“ mögliche Betriebsumfang aber unter der Schwelle von Nr. 2.14 Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV und damit ist die Anlage nicht nach BImSchG genehmigungsbedürftig. Will der Betreiber später die Produktionsleistung auf 12 Tonnen je Stunde erhöhen, ist für die gesamte Anlage zu prüfen, ob Errichtung und Betrieb genehmigt werden können (vgl. § 1 Abs. 5  4. BImSchV); es handelt sich bei diesem Vorgang nicht um eine Änderung i.S.v. § 15 oder § 16 BImSchG.] 

12 Monate an demselben Ort, § 1 Abs. 1 Satz 1  4. BImSchV; andere Regelung: § 1 Abs. 1 Satz 2  4. BImSchV

§ 1 Abs. 2  4. BImSchV
§ 1 Abs. 2 Nr. 1  4. BImSchV, Kernbestand[endnoteRef:19] [19: 	§ 1 Abs. 2 Nr. 1  4. BImSchV = Kernbestand; „hiernach umfasst eine genehmigungsbedürftige Anlage zunächst als Kernbestand alle technischen Einrichtungen, die bei den zur Erreichung des im Anhang umschriebenen Betriebszwecks der Anlage am vorgesehenen Standort (z.B. Herstellungs-, Gewinnungs- oder Verarbeitungsprozess) erforderlichen Verfahrensschritten eingesetzt werden (§ 1 Abs. 2 Nr. 1  4. BImSchV). Hierzu gehören als Anlagekern die Haupteinrichtungen (z.B. Reaktionsbehälter, Rohrleitungen, Pumpen, Antriebsmotoren, Brenner, Gebläse) sowie die sonstigen Betriebseinheiten, die zur Erreichung des Betriebszwecks erforderlich sind, z.B. Hilfseinrichtungen wie Mess-, Steuer- und Regelgeräte und Sicherheitseinrichtungen wie Sicherheitsventile“ (OVG Lüneburg in GewArch 1996, 346-347)
Weiteres Beispiel: Bei Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen (Nr. 5.1 Buchst. b Spalte 2 des Anhangs zur  4. BImSchV) fällt das Gebäude, in dem diese Maschinen aufgestellt sind, weil aufgrund der Witterungseinflüsse die Herstellung von Druckerzeugnissen unter freiem Himmel nicht möglich ist, unter § 1 Abs. 2 Nr. 1  4. BImSchV (= Kernbestand). Soweit ein Betrieb unter freiem Himmel möglich ist und die Einhausung (Gebäude) nur zur Eindämmung des Lärms und damit zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit erforderlich ist, ist das Gebäude „nur“ eine Nebeneinrichtung. Ähnlich verhält es sich bei Anlagen, bei denen die Gebäude nur dem Witterungsschutz der Maschinen dienen.] 

§ 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV, Nebeneinrichtung[endnoteRef:20] [20: 	„Nebeneinrichtungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der  4. BImSchV sind solche Gebäude, Maschinen, Aggregate u.ä., die dem Zweck der im Anhang zur  4. BImSchV genannten Anlagen zu dienen bestimmt sind, ohne zur Zweckerreichung erforderlich zu sein.
Das Genehmigungserfordernis erfasst nicht alle Nebeneinrichtungen, sondern nur solche, die in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang mit der Anlage stehen und für die Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG von Bedeutung sein können.
Eine Nebeneinrichtung kann auch mehreren genehmigungsbedürftigen Anlagen dienen; sie ist dann von den Genehmigungen für alle betroffenen Anlagen zu erfassen (Urteil des BVerwG vom 6. Juli 1984, DVBl 84, 1176 = NVwZ 85, 46 = UPR 85, 23). Bei Änderungen der gemeinsamen Nebeneinrichtungen ist für jede Anlage gesondert zu prüfen, ob die Änderung wesentlich ist; bejahendenfalls muss für mehrere oder alle Anlagen das Verfahren nach § 16 BImSchG durchgeführt werden. 
Versorgt die Einrichtung eine Vielzahl von Anlagen und ist sie in ihrer technischen und betrieblichen Organisation nicht mehr auf die einzelne Fabrikationsanlage ausgerichtet, so verliert sie ihre dienende Funktion und kann den einzelnen Anlagen nicht mehr als Nebeneinrichtung zugeordnet werden; sie ist dann als selbständige Anlage zu betrachten (BVerwG a.a.O.).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 8 bis 12)] 

dienende und untergeordnete Funktion[endnoteRef:21] [21: 	„Nebeneinrichtungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 der  4. BImSchV sind solche Gebäude, Maschinen, Aggregate u.ä., die dem Zweck der im Anhang zur  4. BImSchV genannten Anlagen zu dienen bestimmt sind, ohne zur Zweckerreichung erforderlich zu sein.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 8 bis 12)
„Diese (Nebeneinrichtungen) haben keine Verfahrensschritte zum Gegenstand, die zur Erreichung des bestimmenden Betriebszwecks unmittelbar notwendig sind, sie sind aber auf diesen Zweck hin ausgerichtet und haben im Verhältnis zur Haupteinrichtung dienende und untergeordnete Funktion (BVerwGE 69, 351/355). Eine Nebeneinrichtung "dient" nicht nur dann der Hauptanlage, wenn sie dieser im Betriebsablauf vorgeschaltet ist, sondern auch dann, wenn sie überhaupt in einem Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Anlage steht. Daher kann beispielsweise ein Lager für die Fertigprodukte ebenso eine Nebeneinrichtung der Produktionsanlage sein wie ein solches für die Rohstoffe. Auf die Notwendigkeit der Nebeneinrichtung für das Funktionieren der Hauptanlage kommt es - wie ein Umkehrschluss aus § 1 Abs. 2 Nr. 1  4. BImSchV ergibt - nicht an; maßgebend ist die tatsächliche Einbeziehung in den auf die Hauptanlage bezogenen und von dieser bestimmten Funktionszusammenhang. Dieser Funktionszusammenhang besteht noch, wenn das Produkt nach dem Verlassen der Hauptanlage eine weitere Bearbeitung erfährt. Nicht entscheidend ist dabei, ob eine (Teil-)Anlage im Einzelfall üblicherweise für den Betrieb der Kernanlage vorhanden ist. Es reicht vielmehr aus, dass sie im Einzelfall für den Betrieb der Anlage bedeutsam ist. Dies führt zu einer von Fall zu Fall unterschiedlichen, regelmäßig weiten Auslegung des Begriffs der Nebeneinrichtung.“ (OVG Lüneburg in GewArch 1996, 346-347)] 

räumlicher Zusammenhang (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1  4. BImSchV)[endnoteRef:22] [22: 	„Ein räumlicher Zusammenhang (vgl. insoweit § 1 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1  4. BImSchV) kann auch noch bestehen, wenn die Nebeneinrichtung auf einem benachbarten Betriebsgelände liegt, z.B. bei einem Transportband oder einer Verbindungsleitung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 VbF.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 9)
Beachte: das Betriebsgelände kann aus mehreren selbständigen Grundstücken (Flurnummern) bestehen.] 

betriebstechnischer Zusammenhang[endnoteRef:23] [23: 	„Ein solcher (betriebstechnischer Zusammenhang) muss nicht notwendigerweise durch fest installierte Einrichtungen (Förderbänder, Rohrsysteme u.ä.), sondern kann auch durch bewegliche Transportmittel (Gabelstapler u.ä.) hergestellt werden. Es ist anerkannt, dass Anlagen, die durch solche Transportmittel mit der Hauptanlage verbunden sind - wie Verladeeinrichtungen, Fertigproduktlager, Rohstofflager, Reststofflager, Abfall-, Verpackungs- und Transporteinrichtungen - Nebeneinrichtung im Sinne der genannten Vorschrift sein können.“ (OVG Lüneburg in GewArch 1996, 346-347)
Die Voraussetzung „betriebstechnischer Zusammenhang“ fehlt immer bei Verwaltungsgebäuden und Sozialeinrichtungen, wie Kantine usw.] 

von Bedeutung sein können für[endnoteRef:24] [24: 	„Des weiteren muss die Nebeneinrichtung gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV von Bedeutung für den Emissions- und Gefahrenschutz sein. Dies ist der Fall, wenn sich die Nebeneinrichtung auf das Emissions- und (etwa durch Abschirmung) das Immissionsverhalten oder auf die technische Sicherheit der Haupteinrichtung auswirken kann. Erfasst wird auch der Fall, dass die Nebenanlage selbst Immissionen oder andere Gefahren auslöst. Dabei müssen die Risiken der Nebeneinrichtung nicht die gleichen wie die der Haupteinrichtung sein.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 4, RdNr. 58)
Beachte: Ob z.B. Lärmbeeinträchtigungen beim Betrieb einer eingehausten und schalldämmend ausgekleideten Nebeneinrichtung tatsächlich gegeben sind, ist in diesem Zusammenhang nicht relevant. Denn durch die Erstreckung der Genehmigungsbedürftigkeit auf derartige Nebeneinrichtungen soll der Genehmigungsbehörde u.a. gerade die Möglichkeit eröffnet werden, z.B. das Emissionsverhalten der Nebeneinrichtung zu prüfen und zu entscheiden, ob die Genehmigung ohne oder ggf. mit Nebenbestimmungen und Auflagen zur Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen zu erteilen ist. (vgl. OVG Lüneburg in GewArch 1996, 346-347)] 

das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a  4. BImSchV)[endnoteRef:25]

oder [25: 	Beispiele für § 1 Abs. 2 Nr. 2a  4. BImSchV: An - und Abfahrtlärm bei einem Auslieferungslager; Geruchsbelästigung durch ein Rohstofflager.] 

die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2b  4. BImSchV)[endnoteRef:26]

oder [26: 	Beispiele für § 1 Abs. 2 Nr. 2b  4. BImSchV: Rauchgasreinigungsanlagen; Lärmschutzwände; Einhausung vgl. oben.] 

das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belästigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2c  4. BImSchV)[endnoteRef:27]
 [27: 	Zu den Begriffen „sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen“ vgl. Endnoten 71  72  73
Beispiele für § 1 Abs. 2 Nr. 2c  4. BImSchV: Explosionsgefahr bei einem Lager zu einer Anlage nach Spalte 1 Nr. 10.1 des Anhangs zur  4. BImSchV; Gewässerverunreinigung bei einer Betriebskläranlage.] 

§ 1 Abs. 4  4. BImSchV[endnoteRef:28]
 [28: 	Beachte: § 1 Abs. 4  4. BImSchV ist nur anwendbar, wenn die „Teile oder Nebeneinrichtungen“, gesondert genehmigungsbedürftig wären; d.h. im Anhang zur  4. BImSchV aufgeführt sind.
Beachte: die Voraussetzung „genehmigungsbedürftig“ ist nicht erfüllt, wenn der Teil oder die Nebeneinrichtung nur baugenehmigungspflichtig ist.
Lediglich einer Genehmigung bedürfen danach z.B. eine Anlage nach Spalte 1 Nr. 2.3 des Anhangs zur  4. BImSchV (Herstellung von Zement) und die ihr als Nebeneinrichtung zugeordnete Anlage nach Spalte 2 Nr. 2.2 des Anhangs zur  4. BImSchV (Anlage zum Brechen und Mahlen von Gestein).] 

[bookmark: _Hlt424896034][bookmark: _Hlt424719643]Soweit eine Anlage nach der Prüfung von A.2.1.2 bis A.2.1.10 nicht genehmigungsbedürftig ist, sind die §§ 22 ff. BImSchG zu beachten >>C; beachte § 23 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 BImSchG

[bookmark: _Genehmigungsbedürftiger_Tatbestand]Genehmigungsbedürftiger Tatbestand

[bookmark: _Errichtung24_und_Betrieb,][bookmark: _Hlt441489556]Errichtung[endnoteRef:29]  35 und[endnoteRef:30] Betrieb[endnoteRef:31], § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG, § 1 Abs. 1 Satz 1  4. BImSchV; beachte § 1 Abs. 5  4. BImSchV[endnoteRef:32]
oder [29: 	„Erster Schritt der Errichtung einer Anlage ist die Aufstellung am vorgesehenen Standort bzw. der Beginn der Baumaßnahmen am Ort der Verwendung. Die Errichtung findet ihren Abschluss in der Einrichtung der Anlage. Umstritten ist, ob auch die Prüfung der Betriebstüchtigkeit und ein Probebetrieb noch der Errichtung zuzurechnen sind, oder bereits die erste Stufe des Betriebs bilden. Die Errichtung umfasst nicht nur Baumaßnahmen, sondern auch die Aufstellung und Einrichtung von Geräten etc. Die (Neu-) Errichtung ist von der (wesentlichen) Änderung der Anlage abzugrenzen, die (nur) unter den Voraussetzungen des § 16 BImSchG genehmigungspflichtig ist. Die unveränderte Wiedererrichtung ist nach § 16 Abs. 5 BImSchG weder als Errichtung im Sinne von § 4 BImSchG, noch als wesentliche Änderung im Sinne von § 16 BImSchG einzustufen. Wird allerdings die Anlage länger als drei Jahre nicht betrieben, erlischt die ursprüngliche Genehmigung nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG und es ist eine neue Genehmigung einzuholen.“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 212, RdNr. 23)]  [30: 	„Gegenstand der Genehmigungspflicht nach § 4 BImSchG ist die Errichtung und der Betrieb der Anlage. Die Genehmigung umfasst grundsätzlich beide Tatbestände, aber auch die bloße Errichtung einer Anlage, wie umgekehrt das bloße Betreiben einer Anlage, führen zur Genehmigungspflicht.“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 211, RdNr. 22)]  [31: 	„Betrieb einer Anlage meint die Verwendung der Anlage entsprechend dem Verwendungszweck. Der Betrieb umfasst nicht nur Produktionsvorgänge, sondern die gesamte Betriebsweise einschließlich Wartung und Unterhaltung. Er beginnt mit der Inbetriebnahme der Anlage zu Produktionszwecken und endet mit der endgültigen Stilllegung der Anlage oder eine Unterbrechung des Betriebs von mehr als drei Jahren (vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 212, RdNr. 24)]  [32: 	Vgl. Endnote 18 unten ] 

[bookmark: _wesentliche_Änderung,_§]wesentliche Änderung, § 16 Abs. 1 BImSchG

[bookmark: _Für_die_Anlage]Für die Anlage muss bereits eine BImSchG - Genehmigung erteilt worden sein[endnoteRef:33]  5 oder § 67 Abs. 1, 2, 7 BImSchG[endnoteRef:34]
 [33: 	Die Voraussetzung ergibt sich daraus, dass „Bezugspunkt für die Beurteilung der Frage, ob etwas geändert wird, die Anlage in ihrer genehmigten Form ist. Als Änderung ist (...) jedes Abweichen vom Genehmigungsbescheid einzustufen, einschließlich der Nebenbestimmungen. Änderungen am bestehenden Zustand werden also nur erfasst, wenn sie als Abweichungen vom Genehmigungsbescheid einzustufen sind. Da die Änderung als Abweichung vom Genehmigungsbescheid zu verstehen ist, liegt eine Änderung nur vor, wenn die betreffende Maßnahme vom Genehmigungsbescheid (bzw. den Genehmigungsbescheiden) nicht mehr gedeckt ist. Der Genehmigungsbescheid ist dabei unter Berücksichtigung der Antragsunterlagen und des Genehmigungsverfahrens auszulegen. Entscheidend ist, was im Genehmigungsbescheid geregelt wurde: Werden Elemente der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs verändert, die im Genehmigungsbescheid weder ausdrücklich noch implizit geregelt wurden, liegt keine Änderung vor. (...) Erst recht stellen Maßnahmen der Instandsetzung, Reparatur und Unterhaltung keine Änderung dar. (...) Keine Änderung liegt vor, wenn gem. § 6 Abs. 2 BImSchG im Genehmigungsbescheid bereits Alternativen mit genehmigt wurden und diese genutzt werden.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)]  [34: 	„Für die Beurteilung der Frage, ob eine Änderung vorliegt, kommt es allein auf die erteilten Genehmigungen, gegebenenfalls (...) auf den Genehmigungsersatz der Anzeige nach § 67 Abs. 2 BImSchG etc. an.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)] 

[bookmark: _Ref441489522]Änderung[endnoteRef:35]; beachte: § 16 Abs. 5 BImSchG[endnoteRef:36]
 [35: 	„Eine Neuerrichtung (und keine Änderung) liegt vor, wenn die Änderung den Charakter der Gesamtanlage verändert. Weiter ist eine Neuerrichtung anzunehmen, wenn die vorhandene Anlage um eine zusätzliche, selbständige und für sich genehmigungsbedürftige Anlage erweitert wird. Gleiches muss gelten, wenn die Kapazität der bisherigen Anlage mehr als verdoppelt wird. In solchen Fällen prägt der neue Teil die Gesamtanlage, weshalb man nicht mehr von einer Änderung sprechen kann. Wenn die Erweiterung als Nebeneinrichtung der bisherigen Anlage eingestuft werden kann, handelt es sich generell um eine bloße Änderung.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)]  [36: 	„Dagegen liegt im Austausch (Ersatz) der Anlage oder bedeutsamer Teile der Anlage eine Änderung i.S.d. § 15 vor.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 15, RdNr. 10)
„Aus welchem Grund Austausch oder Ersetzung erfolgen, spielt keine Rolle. Erfasst wird daher auch der (unveränderte) Wiederaufbau nach einem Brand etc.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)
„§ 16 Abs. 5 BImSchG erstreckt die Wirkung der Genehmigung auch auf die vollständige Ersetzung/ den vollständigen Austausch der Anlage. Die erteilte Genehmigung einschließlich der von ihr umfassten Zulassungen (§ 13 BImSchG) gilt fort. Ob eine Anzeige erforderlich ist, richtet sich nach § 15 BImSchG.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 121)] 

der Lage[endnoteRef:37]
oder [37: 	„Eine Änderung der Lage liegt vor, wenn die Anlage insgesamt oder in Teilen einen anderen Standort erhält. Allerdings ist nur eine kleinräumige Änderung gemeint, bei der der Einwirkungsbereich sich nicht wesentlich ändert, wie auch mittelbar der Regelung des § 16 Abs. 2 BImSchG entnommen werden kann, die zusätzliche Auswirkungen für die Betroffenen voraussetzt.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)] 

der Beschaffenheit[endnoteRef:38]
oder [38: 	„Eine Änderung der Beschaffenheit liegt vor, wenn Teile der Anlage ersetzt oder beseitigt werden (qualitative Änderung) oder die Anlage durch zusätzliche Einrichtungen erweitert wird (quantitative Änderung).“ (Jarass in NJW 1998, 1097)] 

des Betriebs[endnoteRef:39],
 [39: 	„Eine Änderung des Betriebs liegt nicht nur in der Modifizierung der eigentlichen Produktionsprozesse, sondern auch in Veränderungen der Betriebsweise der Anlage, auch der Betriebszeiten. (...) z.B. Herstellung anderer Produkte. Eine Änderung ist auch der Einsatz anderer Roh- oder Hilfsstoffe sowie die Verwendung anderer Energieträger. Gleiches gilt für Änderungen der Abfallvermeidung und -verwertung und der Abfallbeseitigung, jedenfalls soweit anlageninterne Vorgänge betroffen sind.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)
Aber: „Keine Änderung sind z.B. der Wechsel genehmigter Einsatzstoffe (Teil der zugelassenen Betriebsweise), die unterschiedliche Ausnutzung der Anlagenkapazität im Rahmen der Genehmigung und ihrer Nebenbestimmungen (zugelassene Betriebsweise).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 108b) Keine Änderung liegt vor, wenn gem. § 6 Abs. 2 BImSchG im Genehmigungsbescheid bereits Alternativen mit genehmigt wurden und diese genutzt werden.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)] 

§ 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BImSchG[endnoteRef:40]
oder [40: 	„Nach (…) § 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BImSchG (…) ist die Wesentlichkeit immer zu bejahen, wenn die Änderung für sich genommen Schwellenwerte, die in der  4. BImSchV enthalten sind, erreicht.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 16, RdNr. 13) Wird z.B. bei einer bestehenden BImSchG-genehmigten Anlage zur Herstellung von Glas, mit einer Schmelzleistung von 200 Kilogramm je Tag (Nr. 2.8 Spalte 2) die Schmelzleistung um 100 Kilogramm je Tag erhöht, ist die Tatbestandsvoraussetzung von § 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BImSchG gegeben.
Wenn § 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BImSchG einschlägig ist, ist § 16 Abs. 1 Satz 2 BImSchG nicht anwendbar.] 

„wesentlich“ (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BImSchG)[endnoteRef:41] [41: 	„Eine Änderung (RdNr. 108b) ist (...) nur wesentlich, wenn mit ihr nachteilige Auswirkungen verbunden sein können und diese immissionsschutzrechtlich einschlägig ("erheblich") sind. Nachteilig sind sie, wenn sich die Verhältnisse vor der Änderung im Vergleich zu den prognostizierten danach verschlechtern können. Einschlägig sind sie, wenn sie für die Frage der Einhaltung der Betreiberpflichten von Bedeutung sein können.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 115)
„Zu betrachten und mit den jeweiligen Schutzzielen in Beziehung zu setzen ist die Änderung insgesamt einschließlich aller Vorkehrungen für den beabsichtigten Betrieb (z.B. Schallschutzmaßnahmen, Abluftreinigung etc.). Für die Feststellung der Wesentlichkeit einer Änderung werden ihre verschiedenen Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter aber nicht miteinander verrechnet oder gegeneinander abgewogen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 116)] 

nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können

und
diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können[endnoteRef:42]

und nicht [42: 	„Außer Ansatz bleiben Prüfungsgegenstände, für die in einem Genehmigungsverfahren zu beteiligende Behörden nach anderen Rechtsvorschriften Anforderungen stellen würden, soweit sie nicht gleichzeitig immissionsschutzrechtliche Pflichten sind“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 115); z.B. naturschutzrechtliche Vorschriften, die im Rahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zu beachten sind. Unterstreiche daher in dem Zitat „§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG“ Nr. 1.] 

[bookmark: _Ref235347497]§ 16 Abs. 1 Satz 2 BImSchG[endnoteRef:43] [43: 	„Unter den Voraussetzungen von § 16 Abs. 1 Satz 2 BImSchG bedarf eine wesentliche Änderung keiner Genehmigung. Als offensichtlich gering ist eine nachteilige Auswirkung einzustufen, wenn ohne nähere Prüfung für den Fachmann einsichtig ist, dass die Auswirkungen für die Schutzgüter zu vernachlässigen sind. Stehen mehrere, für sich gesehen offensichtlich geringfügige Änderungen in einem zeitlichen und betriebstechnischen Zusammenhang und können die mit ihnen verbundenen Auswirkungen insgesamt nicht mehr so eingestuft werden, liegt eine genehmigungsbedürftige Änderung vor. Anzahl und Häufigkeit von Änderungen begründen für sich allein keine wesentliche Änderung.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 117) Es handelt sich dann aber um eine anzeigpflichtige Änderung nach § 15 BImSchG.] 

nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering

und
die Erfüllung der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen ist sichergestellt
oder
nur anzeigepflichtige Änderung, für die aber eine Genehmigung beantragt wurde, § 16 Abs. 4 Satz 1 BImSchG

Voraussetzungen wie in >>A.2.2.2.1 bis A.2.2.2.2.3
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG[endnoteRef:44] anzeigepflichtige Änderung (= die sich auf in § 1 BImSchG genannte Schutzgüter[endnoteRef:45]  43 auswirken[endnoteRef:46] kann)
und [44: 	Kommentiere bei § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG nach „… sofern eine Genehmigung nicht (nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BImSchG) beantragt wird, …“]  [45: 	„Diese Schutzgüter sind weit gefasst. Erfasst werden auch Auswirkungen auf den Boden und das Wasser, nicht dagegen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)]  [46: 	„Gemeint sind allerdings nur Auswirkungen der von der Änderung erfassten Anlagenteile, nicht der gesamten Anlage; erfasst werden also nur neue oder zusätzliche Auswirkungen. Andererseits müssen sie im Grundsatz weder nachteilig noch erheblich sein, wie ein Vergleich mit § 16 Abs. 2 Satz 1 BImSchG oder § 1 Abs. 3  9. BImSchV verdeutlicht. Treten allerdings nur positive Auswirkungen auf, sind kleinere Änderungen regelmäßig durch die Genehmigung noch gedeckt, mit der Folge, dass es bereits an einer Änderung fehlt.“ (Jarass in NJW 1998, 1097)] 

für die Änderung wird nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BImSchG eine Genehmigung beantragt[endnoteRef:47]
Beachte: ansonsten ist die (unwesentliche) Änderung nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG nur anzeigepflichtig[endnoteRef:48]; beachte § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG[endnoteRef:49] (vgl. Strukturplan[endnoteRef:50]); auch die Betriebseinstellung (§ 15 Abs. 3 BImSchG) ist anzeigepflichtig[endnoteRef:51]; weitere Anzeigepflichten vgl. § 67 Abs. 2, 7 Satz 3 BImSchG
 [47: 	„Die Wahl wird in Form eines Genehmigungsantrags ausgeübt. Es kann auch das förmliche Verfahren gewählt werden. Für Verfahren, Entscheidung und Rechtsfolgen gelten grundsätzlich die allgemeinen Bestimmungen (vgl. auch RdNr. 119, letzter Satz). Wird für eine Änderung das Genehmigungsverfahren gewählt, ist vor ihrer Verwirklichung dessen Ausgang abzuwarten. Die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG (RdNr. 47a-c) ist möglich. Ist die Änderung als wesentlich einzustufen, wird das Genehmigungsverfahren als Verfahren nach § 16 Abs. 1 BImSchG fortgesetzt und auch, soweit erforderlich, die Öffentlichkeit beteiligt. Das Genehmigungsverfahren und damit die Bearbeitungsfrist (§ 16 Abs. 3 BImSchG) beginnen in diesem Fall nicht von neuem. Auf den Wechsel der Rechtsgrundlage ist der Antragsteller hinzuweisen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 119)]  [48: 	Neben dem immissionsschutzrechtlichen Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG ist, weil ihm die Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG fehlt, eine Baugenehmigung erforderlich (vgl. Jäde/Weiß in BayVBl. 1998, 8).]  [49: 	„Zwar stellt die Mitteilung an den Träger des Vorhabens gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG, die Änderung bedürfe keiner Genehmigung (sog. "Freistellungserklärung"), einen Verwaltungsakt dar, der bestandskraftfähig ist und dem Bindungswirkung zukommt (vgl. Jarass, BImSchG, 8. Aufl. 2010, § 15 Rn. 29 ff.; Rebentisch, in: Feldhaus, BImSchG, Stand Juli 2010, § 15 Rn. 79, 85; Hansmann, in: Landmann/Rohmer, BImSchG, Stand März 2010, § 15 Rn. 38, 70; Guckelberger, in: Kotulla, BImSchG, Stand Juni 2010, § 15 Rn. 69 ff.). Der Umfang der möglichen Bindungswirkung wird jedoch vom Regelungsinhalt des Verwaltungsakts bestimmt und erfasst nicht die im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des Verwaltungsakts in den Blick zu nehmenden materiellrechtlichen Vorfragen (vgl. auch Rebentisch, a.a.O., § 15 Rn. 79; Urteil vom 30. April 2009 - BVerwG 7 C 14.08 - juris Rn. 23 = NVwZ 2009, 1441).
Regelungsinhalt der Freistellungserklärung ist allein die Aussage zur formellen Legalität des Änderungsvorhabens. Sie stellt mit Bindungswirkung ausschließlich fest, dass die geplante Änderung der Anlage keiner förmlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedarf. Die von ihr erzeugte verbindliche Rechtswirkung nach außen besteht (und erschöpft sich) darin, dass die Änderung ohne Weiteres formell rechtmäßig ist und daher weder Stilllegungsanordnungen nach § 20 Abs. 2 BImSchG ergehen noch an die formelle Illegalität anknüpfende Bußgeld- oder Straftatbestände eingreifen können (Jarass, a.a.O., § 15 Rn. 30; Guckelberger, a.a.O., § 15 Rn. 76).
b) Bereits der Wortlaut des § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 BImSchG spricht für diesen, auf das formelle Genehmigungserfordernis begrenzten Regelungsinhalt der Freistellungserklärung. § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG gestattet dem Vorhabenträger im Sinne einer Freigabeerklärung die Vornahme der Änderungen ohne formelle Genehmigung und legt damit deren Charakter als bloße Verfahrensregelung nahe.
c) Gesetzessystematische Erwägungen bestätigen dieses Ergebnis. Das Anzeigeverfahren nach §§ 15, 16 BImSchG ist ein präventives Kontrollverfahren, das nicht an die strengen rechtlichen Voraussetzungen eines förmlichen Genehmigungsverfahrens gebunden sein, sondern der Verfahrensbeschleunigung bei unwesentlichen Änderungen des Vorhabens dienen soll. An die Stelle der früheren nachträglichen Anzeige von Änderungen ist zur Stärkung der präventiven Kontrolle und zum Schutz des Betreibers vor dem Vorwurf der formellen Illegalität die Anzeige vor deren Durchführung getreten. Anhaltspunkte für eine - wenn auch abgeschwächte - materiellrechtliche Legalisierung sind hingegen nicht ersichtlich.
Zwar erstreckt sich die Prüfung, ob eine Änderung im Sinne von § 16 Abs. 1 BImSchG "wesentlich" ist, materiell auch auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgüter (vgl. auch BTDrucks 13/3996 S. 9). Im Anzeigeverfahren nach §§ 15, 16 BImSchG ist aber schon der Blickwinkel und damit der Prüfungsgegenstand - wie der Wortlaut der Vorschriften nahelegt - auf die Änderung ausgerichtet, (…). Die (eingeschränkte) materiellrechtliche Prüfung im Anzeigeverfahren betrifft überdies nur die Voraussetzungen der Freistellungserklärung, nicht jedoch ihren tenorierten Regelungsinhalt.
Die Ausgestaltung des Anzeigeverfahrens, insbesondere dessen - auch unter Einbeziehung des § 15 Abs. 1 Satz 4 BImSchG - kurz bemessene Fristen, begrenzen zwangsläufig die Prüfungstiefe der zuständigen Behörde. Das spricht ebenfalls gegen einen materiellrechtlichen, Bindungswirkung und Bestandsschutz vermittelnden Regelungsinhalt der Freistellungserklärung.
(…)
Schließlich bestätigt auch die Existenz des § 16 Abs. 4 BImSchG die Beschränkung der Regelung einer Freistellungserklärung auf die Frage der formellen Legalität. Denn gemäß § 16 Abs. 4 BImSchG hat der Vorhabenträger unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Durchführung eines (vereinfachten) Genehmigungsverfahrens, auch wenn es an sich - nach § 15 Abs. 1 BImSchG - nicht erforderlich wäre. In diesem vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 19 BImSchG - das der Gesetzgeber dem Anlagenbetreiber bei an sich nur anzeigebedürftigen Änderungen als Option zur Verfügung stellt - werden auch die materiellrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen geprüft und bescheinigt. Darin besteht offenkundig der Unterschied zu dem Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG. Wäre eine solche materiellrechtliche Feststellung bereits mit der Freistellungserklärung gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG verbunden, machte die Wahlmöglichkeit einer Genehmigung nach § 16 Abs. 4 BImSchG wenig Sinn.
d) Sinn und Zweck des § 15 Abs. 2 BImSchG erfordern eine materiellrechtliche Anreicherung der Freistellungserklärung ebenfalls nicht. Entgegen der Ansicht der Klägerin läuft § 15 Abs. 2 Satz 2 BImSchG bei einer Beschränkung der bestandskraftfähigen Regelungswirkung auf die formelle Frage des Genehmigungserfordernisses nicht leer. Sie beschränkt sich allerdings auf den Schutz des Betreibers vor Maßnahmen, die an die formelle Illegalität anknüpfen (vgl. Jarass, a.a.O., § 15 Rn. 30; Rebentisch, a.a.O., § 15 Rn. 103, 105). Darin besteht ihr ausreichender Sinn und Zweck.“ (BVerwG 28.10.2010, 7 C 2/10) „Lässt sich (...) innerhalb der Frist des § 15 Abs. 2 eine Klärung nicht herbeiführen, ist der Vorhabensträger auf die Möglichkeit, einen Genehmigungsantrag zu stellen (§ 16 Abs. 4 BImSchG), hinzuweisen sowie darauf, dass er auf eigenes Risiko handelt, wenn er mit der Verwirklichung beginnt, die Behörde jedoch im Verlauf der weiteren Prüfung zum Ergebnis kommt, dass eine Genehmigung erforderlich ist.]  [50: 	


]  [51: 	Beachte insoweit § 17 Abs. 4a BImSchG] 

Verfahrensart[endnoteRef:52]
 [52: 	Die Verfahrensart muss vor der Prüfung der Konzentrationsnormen geklärt sein, weil von der Verfahrensart abhängt, welche Konzentrationsnormen anwendbar sind. Vgl. Endnote 59] 

§ 19 Abs. 3 bzw. § 16 Abs. 2 Satz 4 bzw. Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 1a Satz 3 BImSchG = wenn das förmliche Verfahren beantragt wird, ist ein förmliches Verfahren (§ 10 BImSchG) durchzuführen >>A.3.4; wenn nicht ist bei >>A.3.2 weiterzuprüfen

[bookmark: _Vereinfachtes_Verfahren_§]Vereinfachtes Verfahren § 19 Abs. 1 BImSchG

[bookmark: _Hlt424721883][bookmark: _Ref422957557]§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2  4. BImSchV;
ist die Anlage in Spalte 2 aufgeführt?  § 2 Abs. 2 17; Abs. 4 [endnoteRef:53]; Abs. 1 Satz 2  4. BImSchV18
Gegennormen: § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b, c  4. BImSchV
 [53: 	Wird z.B. bei einer Anlage nach Spalte 2 Nr. 1.2a des Anhangs zur  4. BImSchV, die bisher eine Feuerungswärmeleistung von 40 Megawatt hat, um 10 Megawatt erhöht, so ist für diese wesentliche Änderung ein förmliches Verfahren durchzuführen, weil die zukünftige Feuerungswärmeleistung die Leistungsgrenze von Spalte 1 Nr. 1.1 des Anhangs zur  4. BImSchV erreicht.] 

§ 2 Abs. 3 Sätze 1, 3  4. BImSchV
Gegennormen: § 2 Abs. 3 Satz 2  4. BImSchV

§ 16 Abs. 2 Satz 3 BImSchG

[bookmark: _Hlt424721831]§ 16 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 BImSchG

Beachte: handelt es sich um eine Anlage nach Spalte 1 des Anhangs zur  4. BImSchV (beachte insoweit auch: § 2 Abs. 4  4. BImSchV53) ist - trotz des Antrags nach § 16 Abs. 4 Satz 1 BImSchG - wenn es sich um eine „wesentliche“ Änderung (§ 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG) handelt, kein vereinfachtes, sondern ein förmliches Verfahren durchzuführen (Umkehrschluss aus § 16 Abs. 2 Satz 3 BImSchG), wobei die Möglichkeit nach § 16 Abs. 2 Sätze 1, 2 BImSchG zu prüfen ist (vgl. unten). § 16 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 BImSchG ist nur anwendbar auf eine bloß „anzeigepflichtige“ Änderung, für die ein Antrag auf Genehmigung gestellt wird; ansonsten bleibt es bei der Regel von § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1  4. BImSchV.

§ 23 Abs. 1a Satz 3 BImSchG

Folge: Bestimmte Verfahrensschritte des förmlichen Verfahrens entfallen § 19 Abs. 2 BImSchG, (§ 10 Abs. 10 BImSchG), § 24  9. BImSchV (vgl. im einzelnen >>A.8.1;  >> A.8.2.1;  >>A.8.2.6;  >>A.8.3) und UVP ist nicht durchzuführen (vgl. Nr. 1 der Anlage zu § 3 UVPG)

§ 16 Abs. 2 Sätze 1, 2 BImSchG
Folge: UVP nicht durchzuführen (vgl. Nr. 1 Anlage zu § 3 UVPG, § 1 Abs. 3  9. BImSchV und bestimmte Verfahrensschritte des förmlichen Verfahrens entfallen (vgl. im einzelnen >>A.8.1;  >> A.8.2.1;  >>A.8.2.6)

[bookmark: _Förmliches_Verfahren_§]Förmliches Verfahren § 10 BImSchG

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a  4. BImSchV
ist die Anlage in Spalte 1 aufgeführt?  § 2 Abs. 2; Abs. 4; Abs. 1 Satz 2  4. BImSchV
Beachte aber: § 2 Abs. 3  4. BImSchV

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b  4. BImSchV
Beachte aber: § 2 Abs. 3  4. BImSchV

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c  4. BImSchV
Beachte aber: § 2 Abs. 3  4. BImSchV

	Folge: UVP ist durchzuführen (vgl. Nr. 1 der Anlage zu § 3 UVPG), wenn die Anlage im Anhang zu Nr. 1 der Anlage zu § 3 UVPG aufgeführt ist (beachte § 1 Abs. 2, § 1a  9. BImSchV und weitere Sondervorschriften zur UVP[endnoteRef:54] in der 9. BImSchV; aber § 23a Abs. 2  9. BImSchV)
 [54: 	„Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für die Anlagen im Sinn des Anhangs zu Nr. 1 der Anlage zu § 3 UVPG nach den dem UVPG angepassten Verfahrensvorschriften der  9. BImSchV durchzuführen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung fordert eine medienübergreifende Bewertung und Berücksichtigung aller Umweltauswirkungen. Berücksichtigt i.S. von § 20 Abs. 1b Satz 3  9. BImSchV werden die Umweltauswirkungen, wenn sich die Behörde inhaltlich mit diesen Auswirkungen auseinandersetzt und sie nach Maßgabe der anzuwendenden Gesetze in die Entscheidung einbezieht. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Genehmigungsvoraussetzungen "sonstige erhebliche Nachteile" und "sonstige erhebliche Belästigungen" in § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG von Bedeutung (vgl. RdNrn. 21 ff.). Als federführende Behörde nach der Verordnung vom 24. Juli 1990 (GVBl S. 254, ber. S.384) gibt die Behörde den Entwurf ihrer zusammenfassenden Darstellung nach § 20 Abs. 1a  9. BImSchV an die anderen Zulassungsbehörden und an die Naturschutzbehörde, wenn deren Aufgabenbereich berührt ist, mit der Bitte um Äußerung innerhalb einer Woche, falls Bedenken gegen den Entwurf bestehen. Vorschläge aus dem Zuständigkeitsbereich der anderen Behörden sind in die zusammenfassende Darstellung aufzunehmen. In gleicher Weise ist mit dem Entwurf der Gesamtbewertung nach § 20 Abs. 1b  9. BImSchV zu verfahren. Werden Bedenken gegen den Entwurf erhoben, so ist eine einvernehmliche Formulierung anzustreben. Kommt keine Einigung zustande, hat die federführende Behörde die unterschiedliche Bewertung der Zulassungsbehörden darzustellen. Die zusammenfassende Darstellung erfolgt im Rahmen der Sachverhaltsbeschreibung des Genehmigungsbescheids, die Gesamtbewertung in dessen Begründung.
Der Genehmigungsbescheid für ein UVP-pflichtiges Vorhaben ist nur dann nach § 21a  9. BImSchV durch öffentliche Bekanntmachung zuzustellen, wenn es nach Nr. 1 der Anlage zu § 3 UVPG einer UVP bedurft hatte (vgl. auch RdNr. 119, letzter Satz).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 104)] 

[bookmark: _Ref187462568][bookmark: _Ref382665617][bookmark: _Ref449653515]Konzentrationsnormen[endnoteRef:55]
(Vorher müssen Gestattungspflichten nach anderen Gesetzen festgestellt worden sein)[endnoteRef:56]
Beachte: Identität des Gestattungsgegenstandes?[endnoteRef:57]

Die BImSchG-Genehmigung ersetzt andere Gestattungen?[endnoteRef:58]
§ 13 BImSchG[endnoteRef:59]
 [55: 	Konzentrationsnormen führen zu einer Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration; bzgl. des materiellen Rechts findet keine Konzentration statt; wird z.B. die Baugenehmigung durch eine Genehmigung nach BImSchG ersetzt (§ 13 BImSchG), sind im Rahmen von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG die materiellen baurechtlichen Vorschriften (§§ 29 ff BauGB, Art. 3 ff BayBO) mitzuprüfen; aber die Nachbarbeteiligung findet ausschließlich nach § 10 Abs. 3 BImSchG und nicht nach Art. 66 BayBO statt; zuständig ist die Genehmigungsbehörde i.S.v. Art. 1 Abs. 1 BayImSchG und nicht die untere Bauaufsichtsbehörde Art. 53 Abs. 1, 2 BayBO.
Vgl. auch „Konzentrationsnormen – Entscheidende Weichenstellungen in Klausur und Praxis“ von Ell, Markus in JuS 2005, 197]  [56: 	Je nachdem, welche anderen Rechtsbereiche, die in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ vgl. E weiter aufgeführt sind, im konkreten Fall dem Bearbeiter als einschlägig erscheinen, wäre vor der Prüfung der Konzentrationsnormen z.B. unter der Rechtsgrundlage Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO weiter zu prüfen, ob das Vorhaben gestattungspflichtig nach Art. 55 BayBO ist.]  [57: 	Nur soweit eine vollständige Identität des Gestattungsgegenstandes gegeben ist, kann eine vollständige Konzentration eintreten. D.h. die Ersetzungswirkung die von einer Gestattung ausgeht, kann nur Gegenstände erfassen, die auch von der entsprechenden Gestattungspflicht erfasst werden. Soll z.B. eine Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen i.S.v. Spalte 2 Nr. 2.15 des Anhangs zur  4. BImSchV und ein dazugehöriges Verwaltungsgebäude errichtet werden, wird das Verwaltungsgebäude, weil es keine Nebeneinrichtung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV kein betriebstechnischer Zusammenhang) ist, von der Genehmigungspflicht des BImSchG nicht erfasst; folglich wird die Baugenehmigung nur für die Anlage zur Herstellung von Beton, nicht aber für das Verwaltungsgebäude ersetzt.


Gleicher Fall wie oben, aber zusätzlich soll noch eine Nassauskiesung (entstehender Baggersee soll nach der Kiesausbeute bestehen bleiben = planfeststellungspflichtiger Ausbau § 68 Abs. 1 WHG) auf demselben Grundstück vorgenommen werden. Die Nassauskiesung würde durchaus die Kriterien für eine Nebeneinrichtung (§ 1 Abs. 2 Nr. 2  4. BImSchV) erfüllen, aber nach § 13 BImSchG wird eine Planfeststellung von der Genehmigung nach BImSchG nicht ersetzt; umgekehrt kann die Planfeststellung nicht die Genehmigung nach BImSchG ersetzen, weil die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen nicht Nebeneinrichtung zur Herstellung eines Gewässers (§ 67 Abs. 2 Satz 1 WHG Ausbau) ist (keine Identität des Gestattungsgegenstandes). Das Verwaltungsgebäude erfüllt die Nebeneinrichtungsvoraussetzungen zu beiden anderen Anlagen nicht (keine Identität des Gestattungsgegenstandes). D.h. für das Vorhaben ist eine Planfeststellung für die Nassauskiesung, eine Genehmigung nach BImSchG für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und eine Baugenehmigung für das Verwaltungsgebäude erforderlich. Dabei ersetzt die Planfeststellung die Genehmigung nach BImSchG, soweit von ihr die Nassauskiesung als Nebeneinrichtung erfasst wird; die Genehmigung nach BImSchG für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen ersetzt nur die Baugenehmigung für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen.
Ist für die Nassauskiesung nicht eine Planfeststellung, sondern nur eine Plangenehmigung (§ 68 Abs. 2 Satz 1 WHG), die durchaus die Wirkung einer Planfeststellung hat (§ 70 Abs. 1 Halbsatz 2 WHG, § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1, § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG), erforderlich, ersetzt die Genehmigung nach BImSchG diese Plangenehmigung für die Nebeneinrichtung (vgl. oben) Nassauskiesung (vgl. Endnote 59), da insoweit die Identität des Gestattungsgegenstandes gegeben ist. D.h. für das Vorhaben ist nur eine Genehmigung nach BImSchG, die die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und die Nassauskiesung erfasst, und eine Baugenehmigung für das Verwaltungsgebäude erforderlich. Dabei ersetzt die Genehmigung nach BImSchG die Baugenehmigung für die Anlage zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstoffen und die wasserrechtliche Plangenehmigung für die Nebeneinrichtung (vgl. oben) Nassauskiesung.

]  [58: 	Beachte die Regel in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ (vgl. E): Die Konzentrationsnormen sind insgesamt nach der Reihenfolge ihrer Regelungsstärke zu prüfen. D.h. wenn eine der dominanten Konzentrationsnormen (§ 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG; Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayVwVfG; § 13 BImSchG; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BayNatSchG) einschlägig ist, werden die rezessiven Konzentrationsnormen (Art. 56 Satz 1 BayBO, Art. 20 Abs. 5 Satz 1; Art. 30 Abs. 1 Satz 3 BayWG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG) verdrängt, soweit die dominanten Konzentrationsnormen dazu führen, dass nur noch eine Gestattung erforderlich ist. Daher werden in diesem Schema, da immer § 13 BImSchG einschlägig ist, die rezessiven Konzentrationsnormen nicht aufgeführt.]  [59: 	„Dagegen erfasst die Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG auch Plangenehmigungen, selbst wenn ihnen ihrerseits Konzentrationswirkung zukommt. (...) Zudem muss der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung wegen des förmlichen Verfahrens gegenüber der generell in einem nichtförmlichen Verfahren ergehenden Plangenehmigung der Vorrang zukommen. Wenn dagegen vereinfachte immissionsschutzrechtliche Genehmigung und eine Plangenehmigung konkurrieren, dürfte in Anlehnung an § 78 Abs. 2 VwVfG idR der Plangenehmigung der Vorrang zukommen.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 13, RdNr. 12)
Die wasserrechtlichen Erlaubnisse und Bewilligungen nach den § 10 WHG werden nicht ersetzt; beachte aber insoweit § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG und Art. 64 Abs. 2 BayWG.
Die Art. 20 Abs. 1, 2 BayWG -genehmigung wird jedoch ersetzt.] 

[bookmark: _Zuständigkeit]Zuständigkeit

sachliche Art. 1 Abs. 1 BayImSchG; beachte; Art. 64 Abs. 2 Satz 1 BayWG

Art. 1 Abs. 1 Buchst. a BayImSchG, Regierung
Art. 1 Abs. 1 Buchst. b BayImSchG, Bergamt
Art. 1 Abs. 1 Buchst. c BayImSchG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO, kreisfreie Stadt, evtl. zusätzlich Organzuständigkeit prüfen
Art. 1 Abs. 1 Buchst. c BayImSchG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO Landratsamt als Staatsbehörde
örtliche

bei kreisfreier Stadt, Art. 22 Abs. 1 GO

bei LRA, und Regierung, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

A.3 [bookmark: _Materielle_Voraussetzungen]Materielle Voraussetzungen, § 6 Abs. 1 BImSchG

§ 23a Abs. 1  9. BImSchV

Spezielle Hinderungsgründe: Rechtsverordnungen nach § 49 Abs. 1, 2, 3 BImSchG, Art. 10 BayImSchG 

Veränderungssperre, § 14 BauGB (§ 22 Abs. 3 BNatSchG Art. 54 Abs. 3 BayNatSchG)

Bindung an vorausgegangene Entscheidungen (Beachte Art. 48 BayVwVfG, § 21 BImSchG)

Vorbescheid § 9 BImSchG

Teilgenehmigung § 8 BImSchG

(Zusicherung Art. 38 BayVwVfG)[endnoteRef:60]
 [60: 	Diese Möglichkeit ist in Klammern gesetzt, weil sie kaum vorkommen dürfte; hier ist aber vom Aufbau her die Stelle, um sich mit den - nicht vorliegenden - Voraussetzungen für eine Zusicherung auseinanderzusetzen.] 

Genehmigungsvoraussetzungen § 6 Abs. 1 BImSchG

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG

[bookmark: _Verordnung_nach_§]Verordnung nach § 7 BImSchG (z. B. Verordnung über Großfeuerungsanlagen - 13. BImSchV)

§ 5 Abs. 1 BImSchG

[bookmark: _§_5_Abs.]§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG[endnoteRef:61]
 [61: 	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG ist wie folgt zu lesen (Ergänzungen zum Gesetzestext sind kursiv dargestellt): Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden können und sonstige nicht auf Immissionen beruhende Gefahren, sonstige nicht auf Immissionen beruhende erhebliche Nachteile und sonstige nicht auf Immissionen beruhende erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können.] 

Schädliche Umwelteinwirkungen (§ 3 Abs. 1 BImSchG)[endnoteRef:62] nicht hervorgerufen werden können
 [62: 	„Der Zentralbegriff der schädlichen Umwelteinwirkungen ist damit zunächst einmal durch zwei wesentliche Begriffsmerkmale gekennzeichnet: es muss sich um Immissionen handeln und diese müssen eine gewisse (potentielle) Schädlichkeit aufweisen. Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Gesetzes sind damit schädliche Immissionen. Hinzukommen muss die Schädlichkeit der Immissionen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft.“ (Knopp/Hermann, Wasserrecht – und Immissionsschutzrecht in Bayern, München 2006, S. 181, RdNr. 23)] 

Immissionen § 3 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:63] [63: 	„Als Emissionen sind die genannten Erscheinungen anzusehen, wenn sie die Anlage oder sonstige Quelle verlassen. Immissionen sind die Erscheinungen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie am Einwirkungsobjekt auftreten. Darin liegt ein erheblicher Unterschied. Durch den Verbreitungsvorgang werden die Erscheinungen verändert, sei es, dass sie sich im Konzentrationsgrad ändern, sei es dass sie sich mit vorhandenen Erscheinungen verbinden. Immissionen sind daher am Einwirkungsort zu messen, Emissionen dagegen an der Anlage (oder sonstigen Quelle).“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 3, RdNr. 16)

] 

Luftverunreinigungen § 3 Abs. 2, 4 BImSchG
Lärm § 3 Abs. 2 BImSchG
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen § 3 Abs. 2 BImSchG

schädliche = nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet, Gefahren[endnoteRef:64], erhebliche Nachteile[endnoteRef:65] oder erhebliche Belästigungen[endnoteRef:66] für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft[endnoteRef:67] herbeizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG) [64: 	Eine Gefahr i. S. d. § 3 Abs. 1 BImSchG liegt vor bei einer Situation, in der bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ein Zustand oder ein Verhalten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden führen würde (konkrete Gefahr).]  [65: 	Nachteile sind Vermögenseinbußen, die durch physische oder psychische Einwirkungen hervorgerufen werden, jedoch nicht unmittelbar zu einem Schaden führen (z. B. Wertminderung eines Grundstücks).]  [66: 	Als Belästigungen sind alle Einwirkungen zu verstehen, die das physische oder psychische Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigen.]  [67: 	„Nachbarschaft nach § 3 Abs. 1 BImSchG sind auch einzelne Nachbarn. Nachbarn sind Personen, die sich nicht nur gelegentlich im Einwirkungsbereich einer Anlage aufhalten oder Rechte an dort befindlichen Sachen haben. Personen, die mit dem Anlagenbetreiber im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb der Anlage Rechtsbeziehungen unterhalten, sind innerhalb dieser Beziehungen keine Nachbarn. Dies trifft z.B. zu auf Miteigentümer im Verhältnis zur Eigentümergemeinschaft und auf Mieter im Verhältnis zum Vermieter. Zum Verhältnis zwischen Mietern oder Miteigentümern vgl. RdNr. 161. Zuschauer und Teilnehmer an Veranstaltungen in Anlagen (z.B. in Sportanlagen) sind weder Nachbarn noch zählen sie zur Allgemeinheit.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 1, 2)

„Der Begriff der Nachbarschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG ist in der höchstrichterlichen Rechtsprechung hinreichend geklärt. So hat das Bundesverwaltungsgericht bereits in seinem Urteil vom 22.10.1982 (NJW 1983, S. 1507) entschieden, dass Nachbarschaft i.S. §§ 3 bis 5 BImSchG kein soziologischer, sondern ein Rechtsbegriff ist. Er soll den Kreis derjenigen Personen abgrenzen, denen über den objektiven Schutz hinaus, den das BImSchG der Allgemeinheit gegen von genehmigungsbedürftigen Anlagen hervorgerufene schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren vermittelt, auch die subjektive Rechtsmacht eingeräumt werden soll, einen solchen Schutz gegenüber der mit dem Vollzug des Gesetzes betrauten Behörde ggf. verwaltungsgerichtlich durchzusetzen.
Nachbarschaft im Sinne der in Rede stehenden Vorschriften kennzeichnet mithin ein qualifiziertes Betroffensein, das sich deutlich abhebt von den Auswirkungen, die den Einzelnen als Teil der Allgemeinheit treffen können; sie setzt im Interesse klarer und überschaubarer Konturen und damit letztlich im Interesse der Rechtssicherheit ein besonderes Verhältnis zur Anlage im Sinne einer engeren räumlichen und zeitlichen Beziehung des Bürgers zum Genehmigungsgegenstand voraus. Eine solche Beziehung kann einmal vermittelt werden durch Rechte an einer Sache oder einer Sachgesamtheit (beispielsweise an einem Grundstück oder an einem Gewerbebetrieb), die derart im Einwirkungsbereich der Anlage belegen sind, dass sie durch diese in einer von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bzw. § 22 Abs. 1 BImSchG missbilligten Weise betroffen sein können.
Entsprechendes gilt, wenn eine Person sich solchen Auswirkungen nicht oder jedenfalls nicht nachhaltig entziehen kann, so dass sie ihnen auf eine solche Dauer ausgesetzt bleibt, die es rechtfertigt, ihr einen besonderen Schutz zuteil werden zu lassen. Gerade ein solcher dauernder Aufenthalt ist eines der Merkmale, an die der Begriff der Nachbarschaft anknüpft. Er kennzeichnet also die Gebundenheit an einen Ort, wie sie für das Wohnen charakteristisch ist.
Dass der Begriff der Nachbarschaft nicht an den Begriff des Nachbargrundstücks bzw. an eine irgendwie geartete dingliche Berechtigung anknüpft, macht das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 5.7.1996 (NVwZ 1997, S. 276) deutlich. Es führt in dieser, zum Gaststättengesetz ergangenen Entscheidung aus: „Dabei kommt dem Umstand, dass § 5 Abs. 1 Nr. 3 Gaststättengesetz den möglicherweise engeren Begriff des „Nachbargrundstück“ verwendet, keine ausschlaggebende Bedeutung zu, soweit es um schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG geht. In Bezug darauf ist vielmehr der in § 3 Abs. 1 BImSchG zum Ausdruck kommenden weiteren Schutzrichtung Rechnung zu tragen. „Nachbarschaft“ kennzeichnet mithin ein qualifiziertes Betroffensein im Sinne des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts von 1982. Eine solche Beziehung kann sich aus der Lage des Immissionsortes in Bezug auf die emittierende Anlage ergeben.“ (Schreiben des StMLU 75d-8721.120-1998/17 vom 23.09.99)] 

[bookmark: _Ref186967831][bookmark: _Ref493812913]bei Luftverunreinigungen = Immissionswerte[endnoteRef:68] nach der TA Luft nicht eingehalten [68: 	„Bei der Beurteilung, ob von der zu genehmigenden Anlage schädliche Umwelteinwirkungen ausgehen, ist auf die Summe der Immissionen aller Anlagen abzustellen, die im Einwirkungsbereich der neu hinzukommenden Anlage liegen. Maßgeblich ist also die Gesamtbelastung im Einwirkungsbereich, die sich aus der Vorbelastung durch bereits bestehende Anlagen und der hinzukommenden Belastung durch die geplante Anlage zusammensetzt. Erreicht die Vorbelastung durch bestehende Anlagen bereits die Schädlichkeitsgrenze, so ist die Genehmigung einer weiteren Anlage in diesem Gebiet ausgeschlossen.
In einem solchen Fall könnte eine weitere Anlage nur genehmigt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Immissionen der vorhandenen Anlagen so weit reduziert werden, dass insgesamt, auch durch die neu hinzukommenden Immissionen, die Gesamtbelastung des Einwirkungsbereichs unter der Schädlichkeitsgrenze liegt. Voraussetzung einer derartigen „Verrechnung“ der Immissionen verschiedener Anlagen ist aber, dass die Kompensationsmaßnahmen an Altanlagen und die neu geplante Anlage sich auf die gleiche Immissionsart und die gleichen Einwirkungsorte beziehen.
Beispiele:
Der Genehmigung eines Kohlekraftwerks steht entgegen, dass die vorhandene SO 2 -Belastung der Luft im Einwirkungsgebiet durch bereits bestehende Kraftwerksanlagen die Grenzwerte der TA Luft bereits erschöpft. Durch Stillegung einer alten Kraftwerksanlage wird eine Reduzierung der SO 2 -Konzentration im Einwirkungsbereich erreicht. Ist die Reduzierung so stark, dass unter Hinzurechnung der SO 2 -Immissionen des neuen Kraftwerks die SO 2 -Gesamtbelastung des Gebiets unter den Grenzwerten der TA Luft bleibt, so ist das neue Kraftwerk genehmigungsfähig.
Steht der Genehmigung einer neuen chemischen Fabrik eine zu hohe Gesamtbelastung des Einwirkungsgebietes mit Schwermetallimmissionen entgegen, kann dieses Hindernis nicht durch eine Verringerung der ebenfalls zu hohen Lärmbelastung in diesem Gebiet ausgeräumt werden.“ (Skriptum der Reg. v. Oberbayern)] 

bei Lärm = Immissionsrichtwerte nach der TA Lärm nicht eingehalten[endnoteRef:69] [69: 	 TA Lärm vom 26. August 1998
„3.2.1 Abs. 1 Prüfung im Regelfall
Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG) ist (...) sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 nicht überschreitet.
„6.1 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden

a) in Industriegebieten
                                                                          70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten
    tags                                                               65 dB(A)
    nachts                                                           50 dB(A)

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
   tags                                                                60 dB(A)
   nachts                                                              45 dB(A)

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten
   tags                                                                  55 dB(A)
   nachts                                                              40 dB(A)

e) in reinen Wohngebieten
   tags                                                                  50 dB(A)
   nachts                                                              35 dB(A)

f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten
  tags                                                                   45 dB(A)
  nachts                                                               35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.“
„Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf die Summe der Geräusche aller Anlagen, die auf den Immissionsort einwirken. Sie haben auch nach der Überleitung in § 66 BImSchG ihren Charakter als Richtwerte behalten und können nicht schematisch angewandt werden (Urteil des BVerwG vom 12. Dezember 1975, DVBl 76, 214).
Liegen bereits schädliche Umwelteinwirkungen durch Anlagengeräusche vor, so dürfen genehmigungsbedürftige Anlagen in diesem Einwirkungsbereich nur noch errichtet oder wesentlich geändert werden, wenn sie entweder zu den schädlichen Geräuscheinwirkungen praktisch nicht beitragen oder sichergestellt ist, dass bis zu ihrer Inbetriebnahme durch Stillegung anderer Anlagen oder Anlagenteile oder freiwillige oder angeordnete Maßnahmen an diesen Anlagen die Schädlichkeitsgrenze der Immissionen im Einwirkungsbereich unterschritten wird. RdNr. 118 bleibt unberührt.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 17 bis 19)
„In den Bereichen, in denen Gebiete von unterschiedlicher Qualität und unterschiedlicher Schutzwürdigkeit zusammentreffen, ist die Grundstücksnutzung mit einer spezifischen gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme belastet. Das führt nicht nur zur Pflichtigkeit dessen, der Belästigungen verbreitet, sondern auch -- im Sinne der "Bildung einer Art von Mittelwert" -- zu einer die Tatsachen respektierenden Duldungspflicht derer, die sich in der Nähe von -- als solche legalen -- Belästigungsquellen ansiedeln.“ (BVerwG in DVBl 1976, 214)

TA Lärm vom 26. August 1998
“6.7 Gemengelagen
Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbarer genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Es ist vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten wird.
Für die Höhe des Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes maßgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe‑ und Industriebetriebe andererseits, die Ortsüblichkeit eines Geräusches und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. Liegt ein Gebiet mit erhöhter Schutzwürdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstück und die Nutzung von Abschirmungsmöglichkeiten Rechnung zu tragen.“] 

Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen = vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen[endnoteRef:70] [70: 	„Bei Immissionen durch Erschütterungen, Licht, nicht ionisierende Strahlen und Wärme ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Einwirkungen geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 20)] 

[bookmark: _Ref529962172][bookmark: _Ref529962204][bookmark: _Hlt461312276][bookmark: _Ref529962223]Sonstige[endnoteRef:71] Gefahren[endnoteRef:72], sonstige erhebliche Nachteile und sonstige erhebliche Belästigungen[endnoteRef:73] für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können; vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen
 [71: 	„Alle genehmigungsbedürftigen Anlagen sind nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass auch sonstige, d.h. nicht auf Immissionen beruhende Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen (vgl. auch § 1 Abs. 2 Spiegelstrich 2 BImSchG) für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft vermieden werden. Luftverunreinigungen als Folge von nicht dem Normalbetrieb zurechenbaren Betriebsstörungen sind keine Immissionen, sondern sonstige Gefahren (z.B. Rauch von einem Brand). 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz ist damit für die genehmigungsbedürftigen Anlagen auch ein allgemeines Sicherheitsgesetz und ein Gesetz zur umfassenden Prüfung der Umweltverträglichkeit. Sonstige Gefahren sind insbesondere bei Anlagen zu prüfen, die der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) unterliegen. Die Verhältnismäßigkeit von Anforderungen zur Vermeidung von Störfällen und zur Begrenzung von Störfallauswirkungen richtet sich nach der Eintrittswahrscheinlichkeit und dem möglichen Umfang eines Schadens. Die Schutzvorkehrungen müssen umso umfangreicher sein, je schwerwiegender die Folgen eines Störfalls wären. Der Schutz vor sonstigen Gefahren, sonstigen erheblichen Nachteilen und sonstigen erheblichen Belästigungen ist häufig Gegenstand anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften, z.B. des Wasserrechts, des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen nach §§ 11 ff GerätesicherheitsG , des Gefahrstoffrechts. Diese anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften gehen als besondere Ausformungen des Schutzgrundsatzes dem allgemeinen Grundsatz des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG vor. Im Genehmigungsverfahren dürfen diese Vorschriften nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. Stellungnahmen, ob die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Schutz vor sonstigen Gefahren, sonstigen erheblichen Nachteilen und sonstigen erheblichen Belästigungen eingehalten werden, sind nach § 10 Abs. 5 BImSchG bei den für diese Vorschriften zuständigen Vollzugsbehörden einzuholen (vgl. RdNrn. 68 ff., 82). Ist sich die Behörde nicht sicher, ob der Aufgabenbereich einer anderen Behörde berührt ist, hat sie dazu kurzfristig - vorrangig telefonisch - eine Abstimmung mit dieser herbeizuführen. Lässt sich dabei nicht ausschließen, dass die andere Behörde von dem Vorhaben berührt ist, ist diese zu beteiligen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 21 bis 25)
Von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 2 BImSchG werden Beeinträchtigungen nicht-physikalischer Art, wie z.B. Entzug von Licht, Verschlechterung der Verkehrslage usw., nicht erfasst.]  [72: 	z.B. Explosions - und Brandgefahr, insbesondere bei Anlagen, die der Störfall - Verordnung (12. BImSchV) unterliegen; Steinschlag; Gewehrkugeln]  [73: 	z.B. Beeinträchtigung durch Fliegen oder Ratten] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG[endnoteRef:74], Vorsorgemaßnahmen nach dem Stand der Technik (§ 3 Abs. 6 BImSchG) [74: 	„Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG sind verhältnismäßige Maßnahmen gegen solche Immissionen zu treffen, die noch keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorrufen.
Diese Vorsorge dient künftigen Entwicklungsmöglichkeiten und der Minderung der sonst hinzunehmenden Belastungen durch Immissionen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 26)] 

bei Luftverunreinigungen = Emissions- (§ 3 Abs. 3 BImSchG) Werte nach der TA Luft bzw. Emissions- (§ 3 Abs. 3 BImSchG) Begrenzungen bzw. Mindestabstände[endnoteRef:75] nicht eingehalten[endnoteRef:76] [75: 	„Z.B. Nr. 5.4.7.1 TA Luft für Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Nutztieren]  [76: 	„Die Vorsorgemaßnahmen im Bereich der Luftreinhaltung sind in Verordnungen nach § 7 BImSchG und in Nr. 5 TA Luft dargestellt. Der dort beschriebene Stand der Technik ist für die Vollzugsbehörden solange verbindlich, bis das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen eine Fortentwicklung bekanntgegeben hat.
Unterlagen über Arbeitsergebnisse aus der Zusammenarbeit der Länder sind nicht verbindlich, solange sie nicht durch das Ministerium eingeführt worden sind. In atypischen Fällen können die Anforderungen der TA Luft nicht Stand der Technik oder unverhältnismäßig sein. Strengere Anforderungen können für den Fall festgelegt werden, dass der Anlagenbetreiber selbst technische Einrichtungen oder Verfahren gewählt hat, mit denen er fachlich unstreitig diese strengeren Anforderungen erfüllen kann. Herstellerangaben allein genügen hierfür nicht.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 27 bis 28)] 

bei Lärm vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen[endnoteRef:77] [77: 	„Vorsorgemaßnahmen nach dem Stand der Technik sind auch gegen Lärmeinwirkungen zu treffen (3.3 TA Lärm). Solche Maßnahmen verhindern, dass die Nutzungsmöglichkeiten für Grundstücke in der Umgebung der Anlage unnötig eingeschränkt werden. Vorsorgemaßnahmen gegen Lärmeinwirkungen am Tage können darüber hinaus Personen zugutekommen, die ein erhöhtes Schlaf- und Ruhebedürfnis am Tage haben (z.B. Kleinkinder, Kranke, Schichtarbeiter). Verhältnismäßig sind solche Vorsorgemaßnahmen jedenfalls dann, wenn mit weiteren Lärmimmissionen aus Anlagen gerechnet werden muss und dadurch die Schädlichkeitsgrenze der Immissionen erreicht oder überschritten würde. Verhältnismäßig sind ferner Vorsorgemaßnahmen, wenn die Immissionsrichtwerte in den Gebieten nach Nummer 6.1 TA Lärm nahezu erreicht werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 29 bis 30)
„3.3 Prüfung der Einhaltung der Vorsorgepflicht
Das Maß der Vorsorgepflicht gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche bestimmt sich einzelfallbezogen unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Aufwand und erreichbarer Lärmminderung nach der zu erwartenden Immissionssituation des Einwirkungsbereichs insbesondere unter Berücksichtigung der Bauleitplanung.
Die Geräuschemissionen der Anlage müssen so niedrig sein, wie dies zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach Satz 1 nötig und nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung möglich ist.“ (TA Lärm)
“Beispiel:
Der Betrieb einer Anlage würde zu Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft führen, die sich innerhalb der Grenzwerte der TA Lärm halten. Mit relativ geringem Aufwand könnten Schalldämpfer eingebaut werden, die zu einer deutlichen Verringerung der Lärmbelastung führen. In diesem Falle wäre der Anlagenbetreiber zum Einbau dieser Schalldämpfer gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG verpflichtet, da der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht verletzt ist.“ (Skriptum der Reg. v. Oberbayern)] 

Sonstige71 Gefahren72, sonstige erhebliche Nachteile und sonstige erhebliche Belästigungen73 für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden können; vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BImSchG; vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen

§ 5 Abs. 3 BImSchG

Liegen Versagungsgründe i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG vor und handelt es sich um eine Änderungsgenehmigung, so ist § 6 Abs. 3 BImSchG zu prüfen[endnoteRef:78] [78: 	„Durch die Regelung sollen die Entwicklungsmöglichkeiten von bestehenden Betrieben in Belastungsgebieten (Gebiete, in denen Immissionswerte überschritten sind) gesichert und die bestehende Regelung in Nummer 3.5.4 TA Luft auf gesetzlicher Ebene fortentwickelt werden.
Insbesondere mit den anspruchsvollen Immissionswerten im Gefolge der europäischen Luftqualitätsrichtlinie (Richtlinie 2008/50/EG) unterliegen Anlagen in Belastungsgebieten strengeren Anforderungen gegenüber Vorhaben in weniger belasteten Gebieten (vgl. Artikel 10 der Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 2008/1/EG).
Häufig kann eine weitere wirtschaftliche Entwicklung durch die so genannten Irrelevanzklauseln der TA Luft ermöglicht werden. Sind die diesbezüglichen Werte durch die vorhandene Anlage jedoch überschritten, so kann selbst eine deutliche Verbesserung der Immissionssituation rechtlich unzulässig sein, wenn die Immissionswerte weiterhin überschritten sind. Hier soll es auch im Interesse des Umweltschutzes möglich sein, bestehende Anlagen zu modernisieren, wenn hierdurch eine Verbesserung erreicht wird, die das ordnungsrechtlich durchsetzbare Maß überschreitet, eine spätere Einhaltung der Werte nicht verhindert wird und kein Grund für einen Widerruf der Genehmigung - insbesondere wegen bestehender Gesundheitsgefahren - vorhanden ist.
Die zielgleiche, aber enger gefasste Vorschrift der Nummer 3.5.4 TA Luft verliert mit dieser gesetzlichen Regelung ihre Geltung. Eine gesetzliche Regelung erscheint sinnvoll, weil in der rechtswissenschaftlichen Diskussion teilweise die gesetzliche Grundlage für diese Regelung innerhalb der TA Luft bestritten wird. Auch wird die Formulierung dieser Vorschrift, wonach die Änderung ausschließlich oder weit überwiegend einer Verminderung der Immissionen dienen soll, der Praxis nicht gerecht. Entscheidend für die Zulässigkeit sollte der tatsächliche Effekt der Maßnahme und nicht das beabsichtigte Ziel sein. Denn häufig wird ein Betreiber erst durch die Möglichkeit einer Kapazitätsausweitung zu einer Modernisierung seiner Anlage veranlasst, in deren Zuge dann erst weitgehende Emissionsminderungen wirtschaftlich darstellbar und rechtlich durchsetzbar sind.
Durch die neue Regelung sollen das Interesse des Anlagenbetreibers an einer Modernisierung des Standorts und der Allgemeinheit an einer Verbesserung der Immissionsbelastung besser zur Deckung gebracht werden. Denn eine Anlagenmodernisierung führt in der Regel auch zu einer Senkung der Emissionen. Ein Anreiz des Betreibers zu einer Emissionsminderung durch Modernisierung besteht allerdings häufig nur, wenn dabei auch eine Anlagenänderung, ggf. einschließlich einer Kapazitätsausweitung möglich ist. Die Regelung sieht daher vor, dass die Modernisierung und Kapazitätsausweitung von bestehenden Anlagen auch bei Überschreiten von Immissionswerten möglich ist, wenn dadurch der bestehende Immissionsbeitrag der Anlage deutlich und über das bei einer Altanlagensanierung rechtlich Durchsetzbare gesenkt wird. Durch den Verweis auf § 17 Absatz 3a Satz 3 BImSchG soll klargestellt werden, dass bei der Bewertung des Verbesserungseffekts ein Ausgleich nur zwischen in ihrer Wirkung auf die Umwelt vergleichbaren Stoffen möglich ist.
Schließlich darf das Vorhaben die spätere Einhaltung der Immissionswerte nicht verhindern. Daher muss eine zu ändernde Anlage, die relevant zu einer Immissionswertüberschreitung beiträgt, sich aus Anlass einer Erweiterung bzw. Teilsanierung deutlich und über den Stand der Technik hinaus verbessern.
Aus Sicht des Luftqualitätsrechts der EU ist die Regelung ebenso wie die in Nummer 3.5.4 TA Luft bestehende Regelung unbedenklich. In ihrer Antwort auf eine Anfrage vom 5. Juni 2007 hat die EU-Kommission klargestellt, dass sich das EU-Luftqualitätsrecht nicht auf die Zulassung einzelner Anlagen bezieht.“ (Bundesrat Drucksache 281/09 (Beschluss))] 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, andere öffentlich-rechtliche Vorschriften[endnoteRef:79]
 [79: 	„Sind die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften Gegenstand von anderen behördlichen Entscheidungen, die nicht nach § 13 BImSchG in die immissionsschutzrechtliche Genehmigung eingeschlossen werden, so genügt die Stellungnahme der zuständigen Behörde, dass die andere Genehmigung erteilt werden kann. Für das Wasserrecht (Benutzungsgestattungen) vgl. RdNr. 70. Der vorherige Abschluss des anderen Genehmigungsverfahrens ist nicht erforderlich. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben muss die Gesamtbewertung (§ 20 Abs. 1b Satz 2  9. BImSchV) vorliegen (vgl. RdNr. 104).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 41)] 

[bookmark: _GoBack]Naturschutzrecht
§§ 14 bis 17 BNatSchG (Beachte: § 18 BNatSchG); § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 BNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 BayNatSchG

[bookmark: _Hlt448444064][bookmark: _Ref388625154]Bauplanungsrecht
§§ 29 ff. BauGB (vgl. Baurechtsschemata B: „Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit“). Soweit § 38 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB[endnoteRef:80] einschlägig ist, beachte § 38 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB
 [80: 	Nach dem Stoffverteilungsplan kann § 38 Satz 1 BauGB nur bei einem überörtlichen planfeststellungspflichtigen Ausbau (§ 68 Abs. 1 WHG) klausurrelevant sein. „Überörtlichkeit“ ist gegeben, wenn das Vorhaben räumlich auf zwei oder mehr Gemeindegebieten liegt, oder wenn es nur im Gebiet einer Gemeinde liegt, aber sich auch auf andere Gemeindegebiete auswirkt (z.B. Einzugsbereich eines Badesees).
§ 38 Satz 1 Halbsatz 2 BauGB führt dazu, dass die §§ 30 ff BauGB „indirekt“ trotzdem anzuwenden sind. Vgl. auch Battis/Krautzberger/Löhr in NVwZ 1997, 1162] 

Bauordnungsrecht
Art. 3 bis 48 BayBO (vgl. insbes. Baurechtsschemata J zum Abstandsflächenrecht); beachte: Art. 56 Satz 2 BayBO[endnoteRef:81]
 [81: 	„Die immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde prüft die Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens am Maßstab des gesamten öffentlichen Rechts. Zwar ist die jeweilige Fachbehörde aufgrund des Verweises in Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 BayBO auf Art. 59 Satz 1 und Art. 60 Satz 1 BayBO grundsätzlich an die Beschränkungen des bauaufsichtlichen Prüfprogramms gebunden. Dies gilt jedoch nicht, soweit das fachrechtliche Prüfprogramm weiter reicht. Bundesrecht wird nicht durch landesrechtliche Bestimmungen verdrängt. Aus §§ 5, 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ergibt sich, dass auch das materielle Baurecht (einschließlich des Bauordnungsrechts zu dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren voll umfänglich zu prüfen ist.“(Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit vom 06.05.2010)] 

Wasserrecht
§ 32 Abs. 2, § 48 Abs. 2, § 62 Abs. 1 WHG; die in Art. 20 Abs. 2 BayWG aufgezählten Gründe[endnoteRef:82]
 [82: 	Die in Art. 20 Abs. 2 BayWG aufgezählten Gründe sind zu prüfen, wenn die Genehmiung nach Art. 20 Abs. 1, 2 BayWG durch die BImSchG - genehmigung ersetzt wird.] 

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, Belange des Arbeitsschutzes[endnoteRef:83]
 [83: 	„Zu den Belangen des Arbeitsschutzes holen die Regierungen und Kreisverwaltungsbehörden die Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamts auch in den Fällen ein, in denen besondere arbeitsschutzrechtliche Vorschriften und eine Vollzugszuständigkeit des Gewerbeaufsichtsamts fehlen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 43)] 

Privatrecht aufgrund des § 14 BImSchG, (andere Regelung: § 19 Abs. 2 BImSchG):
Nichtpräkludierte (vgl. § 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG oder § 11 BImSchG), privatrechtliche, nicht[endnoteRef:84] auf besonderen Titeln (z. B. Vertrag, Grunddienstbarkeit) beruhende Ansprüche zur Abwehr benachteiligender Einwirkungen (z. B. §§ 1004, 906 BGB[endnoteRef:85]), soweit sie nach Genehmigungserteilung durch § 14 BImSchG ausgeschlossen werden.
 [84: 	Im Umkehrschluss zu § 10 Abs. 3 Satz 6 BImSchG (Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, sind auf den Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten zu verweisen) sind andere privatrechtliche Anspruchsnormen zu prüfen (z. B. §§ 1004, 906 BGB).]  [85: 	Aber § 1004 BGB nicht mit dem Einwand, dass der Antragsteller ein fremdes Grundstück bebaut, denn dazu wird dem Antragsteller mit der BImSchG - Genehmigung kein Recht gegeben.] 

[bookmark: _Hlt451612562]Antrag[endnoteRef:86]
§ 10 Abs. 1, 2 BImSchG, §§ 2 [endnoteRef:87] bis 7, § 20 Abs. 2 Satz 2  9. BImSchV[endnoteRef:88] (schriftlich; notwendige Angaben; Sachbescheidungsinteresse; evtl. § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB; Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO; Art. 56 Satz 3 Halbsatz 2 i.V.m. Art. 62 Abs. 1, 2 und 4 Sätze 2 und 3 BayBO; § 17 Abs. 4 BNatSchG; Art. 64 Abs. 2 Satz 3 BayWG) auf:
 [86: 	Der „Antrag“ wird, wie auch in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ vgl. E, erst hier behandelt; denn was erforderlicher Antragsinhalt ist, kann erst nach der Prüfung der „materiellen Voraussetzungen“ genau festgestellt werden; so kann z.B. erst nach der Prüfung der „bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit“ eine Aussage gemacht werden, ob bei diesem Antrag ein Anerkenntnis nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 BauGB erforderlich ist; erst nach der naturschutzrechtliche Prüfung kann festgestellt werden, ob Angaben zu machen sind zu Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen nach § 17 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG. Bei Einhaltung dieser Prüfungsreihenfolge kann weitestgehend vermieden werden, dass vom Antragsteller im Laufe des Verfahrens immer wieder neue, zusätzliche Antragsunterlagen angefordert werden müssen; was zu verständlichem Unmut bei den Bauherrn führt.]  [87: 	„Nach § 2 Abs. 2  9. BImSchV soll die Genehmigungsbehörde den Träger des Vorhabens im Hinblick auf die Antragstellung beraten. Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen, dass die Vorab-Übermittlung erster informativer Unterlagen und Eckdaten zu Schnelligkeit und Qualität der Beratung beiträgt. Erfährt die Genehmigungsbehörde ohne Unterrichtung durch den Vorhabensträger von einem Vorhaben, soll sie von sich aus die Beratung anbieten. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist die Beratung mit dem Scoping (§ 2a  9. BImSchV) zu verbinden.
In der Beratung sollen die Gegenstände aus § 2 Abs. 2 Nrn. 1 bis 6  9. BImSchV geklärt werden. Insbesondere soll geklärt werden, welche Verfahren durchzuführen und welche Behörden und Gutachter im Verfahren zu hören sind. Auf die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung ist hinzuweisen. Mit dem Antragsteller sind insbesondere die Gestaltungsmöglichkeiten zu besprechen, die von seiner Mitwirkung abhängen, so z.B. 
- Antrag auf Teilgenehmigung (§ 8 BImSchG), vorzeitigen Beginn (§ 8a BImSchG),Vorbescheid (§ 9 BImSchG)
- Nutzung von Unterlagen eines gültigen Umwelt-Audits (§ 4 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV),
- Einschaltung eines Dritten nach § 2 Abs. 2 Nr. 5  9. BImSchV,
- das Instrument des Auflagenvorbehalts nach § 12 Abs. 2a BImSchG (Rand-Nr. 107b),
- ggf. Fragen der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 16 Abs. 2 BImSchG, vgl. Rand-Nr. 119),
- eine Bestandsbereinigung bei Änderungsvorhaben (vgl. Rand-Nr. 122),
- Fragen der Begutachtung (§ 13 Abs. 2  9. BImSchV, vgl. Rand-Nr. 77c - 77e),
- Teilprüfung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4  9. BImSchV, vgl. Rand-Nr. 77b),
- die Möglichkeit der Anhörung vor Erlass des Genehmigungsbescheids (Rand-Nr. 98b).
Der geplante zeitliche Ablauf des Genehmigungsverfahrens ist zu besprechen (vgl. auch Rand-Nr. 57). Ferner ist festzulegen, welche Antragsunterlagen und wieviele Ausfertigungen dieser Unterlagen die Behörden und Gutachter benötigen. Nicht Aufgabe der Beratung ist es, an der Projektplanung mitzuwirken; alleiniges Ziel der Beratung ist die zweckmäßige Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens.
Bei Bedarf sollen weitere Fachstellen hinzugezogen werden, insbesondere die, mit denen eine Zusammenarbeit bei der fachlichen Beurteilung vorgesehen ist (vgl. Rand-Nrn. 78a, 78c, 80). Ist eine Begutachtung von der Genehmigungsbehörde in Aussicht genommen, so soll der Umfang der Unterlagen nach Anhörung des Gutachters festgelegt werden. An der Klärung der Frage, ob eine Anlage der Störfall-Verordnung unterliegt und welche Unterlagen aus diesem Grund benötigt werden, ist das Gewerbeaufsichtsamt zu beteiligen.
Folgt auf eine Beratung kein Genehmigungsverfahren, ist sie als Amtshandlung kostenpflichtig. Darauf ist der Vorhabensträger vorher hinzuweisen. Für Auskünfte einfacher Art werden keine Kosten erhoben (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 BayKostG).
Die Zahl der Ausfertigungen soll so bemessen werden, dass Behörden und Gutachter gleichzeitig die für sie einschlägigen Antragsunterlagen prüfen können.
Nach § 2 Abs. 2  9. BImSchV soll die Genehmigungsbehörde den Träger des Vorhabens im Hinblick auf die Antragstellung beraten. Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen, dass die Vorab-Übermittlung erster informativer Unterlagen und Eckdaten zu Schnelligkeit und Qualität der Beratung beiträgt. Erfährt die Genehmigungsbehörde ohne Unterrichtung durch den Vorhabensträger von einem Vorhaben, soll sie von sich aus die Beratung anbieten. Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist die Beratung mit dem Scoping (§ 2a  9. BImSchV) zu verbinden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 50 bis 51)]  [88: 	„Für die Vorlage ist eine Frist zu setzen und auf die mögliche Rechtsfolge nach § 20 Abs. 2 Satz 2  9. BImSchV hinzuweisen. Werden die Antragsunterlagen nicht fristgerecht vorgelegt, ist der Antrag abzulehnen, wenn der Antragsteller nicht das Ruhen des Verfahrens beantragt hat oder glaubhaft macht, dass er die Unterlagen kurzfristig nachreichen kann.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 55)] 

Genehmigung § 4 Abs. 1 Satz 1 BImSchG; evtl. § 6 Abs. 2; § 8a BImSchG, § 24a  9. BImSchV[endnoteRef:89]
 [89: 	„Die Entscheidung nach § 8a BImSchG setzt einen prüffähigen Antrag auf Durchführung des Genehmigungsverfahrens und einen solchen auf Zulassung des vorzeitigen Errichtungsbeginns voraus. Sie erfolgt auf der Grundlage einer eigenständigen Beurteilung und ist in jedem Stand des Genehmigungsverfahrens möglich. Soweit das immissionsschutzrechtliche Genehmigungserfordernis reicht, finden andere Zulassungsverfahren nicht statt. Insbesondere bedarf es neben der Entscheidung nach § 8a BImSchG keiner Baugenehmigung. Für die Prüfung nach § 8a Abs. 1 Nr. 1 BImSchG sind die Standortgemeinde und die wesentlich in ihrem Aufgabenbereich berührten Behörden, insbesondere die Bauaufsichtsbehörde, anzuhören.
Auf die Möglichkeit des Widerrufs nach § 8a Abs. 2 Satz 1 BImSchG ist in dem Bescheid hinzuweisen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 47a)] 

[bookmark: _Ref258653792]Teilgenehmigung § 8 BImSchG[endnoteRef:90], § 22  9. BImSchV[endnoteRef:91]
 [90: 	„Es liegt zurzeit (in den vorherigen Fassungen von § 8 Satz 1, § 8a Abs. 1, § 9 Abs. 1 BImSchG) im freien Ermessen der Genehmigungsbehörde, ob sie bei Vorliegen der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen eine beantragte Teilgenehmigung, eine Zulassung des vorzeitigen Beginns und einen Vorbescheid erlässt. Dadurch soll die Genehmigungsbehörde die Möglichkeit zu einer sachgerechten Gestaltung des Verfahrens erhalten. Tatsächlich sollten jedoch bei der Bestimmung des Inhalts und Umfangs eines Zulassungsverfahrens die Interessen des Antragstellers im Vordergrund stehen; dem Interesse der Umwelt und der Öffentlichkeit wird durch die materiellen Genehmigungs-voraussetzungen Rechnung getragen. Auch sind entsprechende Entscheidungen gebührenpflichtig, so dass die Inanspruchnahme der Behörde mit diesen Verfahren finanziell ausgeglichen werden muss. In Ausnahmefällen belässt die ‚Soll’-Vorschrift der Genehmigungsbehörde ausreichende Gestaltungsspielräume.“ (Bundesrat Drucksache 281/09 (Beschluss))]  [91: 	„Unter den Voraussetzungen des § 8 BImSchG soll in der Regel eine Teilgenehmigung erteilt werden. Dabei kann grundsätzlich von einem berechtigten Interesse ausgegangen werden. Von § 22 Abs. 1, Satz 1  9. BImSchV ist Gebrauch zu machen. In der Genehmigung ist darauf hinzuweisen, dass sie wegen der insoweit nur vorläufigen Prüfung keine bindende Aussage über die Genehmigungsfähigkeit der restlichen Teile und des Gesamtvorhabens enthält (vgl. § 8 Satz 2 BImSchG).
Vor der ersten Teilgenehmigung sind Vorhaben, die dem förmlichen Verfahren unterliegen, öffentlich bekannt zu machen und Einwendungen zu erörtern (vgl. § 14  9. BImSchV). Für weitere Bekanntmachungen gilt § 8 Abs. 2  9. BImSchV entsprechend. Im Zweifel ist zugunsten der öffentlichen Bekanntmachung zu entscheiden. In den Bekanntmachungen ist auf die Rechtsfolge des § 11 BImSchG hinzuweisen.
Der Widerruf und weitere Auflagen sind nach § 12 Abs. 3 BImSchG vorzubehalten, wenn die später zu genehmigenden Teile Auswirkungen auf die früher genehmigten Teile haben können.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 45 bis 47)] 

Vorbescheid § 9 BImSchG90, § 23  9. BImSchV[endnoteRef:92]
 [92: 	„Unter den Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 BImSchG soll in der Regel ein Vorbescheid erteilt werden. § 10 BImSchG gilt auch für den Vorbescheid. In der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die Rechtsfolge des § 11 BImSchG hinzuweisen.
Für das spätere Genehmigungsverfahren gilt hinsichtlich der öffentlichen Bekanntmachung § 8 Abs. 2  9. BImSchV. Im Zweifel ist zugunsten einer weiteren Bekanntmachung zu entscheiden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 48, 49)] 

Wesentliche Änderung § 16 Abs. 1, § 8a BImSchG90, § 4b Abs. 2 Sätze 2, 3, § 24a Abs. 1  9. BImSchV

Verlängerung § 18 Abs. 3, § 9 BImSchG[endnoteRef:93]; Verfahren nach § 10 BImSchG entfällt
 [93: 	„In der Genehmigung ist eine Frist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu setzen. Als Regelfrist sind zwei Jahre vorzusehen (vgl. § 11 Abs. 5 GerätesicherheitsG); eine Verlängerung bis zu zwei Jahren kann unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 BImSchG gewährt werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 101)] 

[bookmark: _Ref186959545]Verfahren[endnoteRef:94] (vgl. Strukturpläne[endnoteRef:95])
(Im Folgenden werden die Verfahrensschritte des förmlichen Verfahrens - § 10 BImSchG, § 1 Abs. 1  9. BImSchV - dargestellt; auf die Besonderheiten anderer Verfahren wird unter Gegennorm hingewiesen), Art. 64 Abs. 2 Satz 2 BayWG, § 10 Abs. 5 Satz 2 BImSchG
Beachte: § 10 Abs. 6a, § 16 Abs. 3, Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 BImSchG
 [94: 	Das „Verfahren“ wird, wie auch in der Formelsammlung der BayFHVR „2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung“ vgl. E, erst hier behandelt; denn welche Verfahrensschritte erforderlich sind, kann erst nach der Prüfung der „materiellen Voraussetzungen“ genau festgestellt werden; so kann z.B. erst nach der Prüfung der „bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit“ eine Aussage gemacht werden, ob bei diesem Vorhaben das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB erforderlich ist; es ist nämlich nicht erforderlich, wenn das Vorhaben nach § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB (ohne § 31 BauGB) zulässig ist; erst nach der naturschutzrechtlichen Prüfung kann festgestellt werden, ob das Einvernehmen des Amtes für Landwirtschaft und Forsten nach Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG erforderlich ist; bisweilen erübrigt sich auch ein teueres Heranziehen von Sachverständigen , wenn das Vorhaben z.B. schon bauplanungsrechtlich unzulässig ist.]  [95: 	


 







] 

[bookmark: _Bekanntmachung__§][bookmark: _Ref186946009][bookmark: _Hlt424721378][bookmark: _Ref393854449]Bekanntmachung[endnoteRef:96]
§ 10 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 BImSchG[endnoteRef:97] (bei Teilgenehmigung und Vorbescheid: Hinweis auf die Rechtsfolge von § 11 BImSchG), § 8 Abs. 1, 2 Satz 3, § 9  9. BImSchV, Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB (Fristberechnung)[endnoteRef:98]
Gegennorm: § 8 Abs. 2  9. BImSchV; § 19 Abs. 2 BImSchG; § 16 Abs. 2 BImSchG
 [96: 	„Gleichzeitig mit der Anforderung der Stellungnahmen beteiligter Behörden und von Gutachten ist die öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BImSchG zu veranlassen. Die Bekanntmachung kann zurückgestellt werden, wenn (z.B. aufgrund des Ergebnisses eines Raumordnungsverfahrens) mit einer Verweigerung des gemeindlichen Einvernehmens, ablehnenden Stellungnahmen sonstiger Behörden oder einer negativen Begutachtung zu rechnen ist und erwartet werden kann, dass der Antragsteller daraufhin seinen Antrag zurücknimmt oder wesentlich abändert. Die Bekanntmachung muss das Vorhaben allgemein verständlich beschreiben. Der Standort der Anlage soll nicht nur mit Grundstücksflurnummern, sondern nach Möglichkeit auch mit Straßennamen und Hausnummern bezeichnet werden. Die Angabe des Erörterungstermins nach § 10 Abs. 4 Nr. 3 BImSchG schließt die Angabe des Orts der Erörterung ein. Der Termin ist so zu bestimmen, dass dann wahrscheinlich alle Stellungnahmen und Gutachten vorliegen werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 91, 93, 94)]  [97: 	„Die Regelung in § 10 Abs. 4 Nr. 3 (neu) ist eine Folgeänderung zu der Änderung in § 10 Abs. 6 (neu). In der öffentlichen Bekanntmachung ist die Bestimmung eines Erörterungstermins danach nur in den Fällen vorzunehmen, in denen der Erörterungstermin nach Absatz 6 (neu) stattfindet“ (Begründung zur Änderung von § 10 Abs. 4 Nr. 3 BImSchG, Drucksache 16/1337). Diese Aussage kollidiert mit § 12 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV, wonach die Genehmigungsbehörde – erst - nach Ablauf der Einwendungsfrist unter Berücksichtigung von § 14  9. BImSchV entscheidet, ob im Genehmigungsverfahren ein Erörterungstermin nach § 10 Abs. 6 BImSchG durchgeführt wird; wobei diese Entscheidung öffentlich bekannt zu machen ist. Die Genehmigungsbehörde wird daher in der öffentlichen Bekanntmachung weiterhin den Erörterungstermin bestimmen; erfolgt das nicht, muss sie ansonsten bevor sie den Erörterungstermin durchführen kann, noch öffentlich bekanntmachen, dass sie entschieden hat, einen Erörterungstermin durchzuführen; was wiederum zu einer Verfahrensverzögerung führt. Kommt sie zur Auffassung, dass ein Erörterungstermin nicht durchzuführen ist, hat sie dies ebenfalls nach Ablauf der Einwendungsfrist öffentlich bekannt zu machen, aber dadurch entsteht keine Verfahrensverzögerung, denn sie muss für die Anfertigung des Bescheidsentwurfs nicht die Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung abwarten. Vgl. Strukturpläne in der Endnote 95]  [98: 	

] 

[bookmark: _Anhörung]Anhörung

[bookmark: _Auslegung_§_10][bookmark: _Hlt424721375]Auslegung
§ 10 Abs. 3 Satz 2 BImSchG, §§ 10 [endnoteRef:99], 10 a, 11a Abs. 4, 5 §§ 12, 22 Abs. 2  9. BImSchV, Frist Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 2, § 188 Abs. 2 Alt. 2, § 193 BGB (Fristberechnung)98
Gegennorm: § 8 Abs. 2  9. BImSchV; § 19 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:100]; § 16 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:101]; dafür Art. 28, 29 BayVwVfG bzw. § 10a  9. BImSchV[endnoteRef:102]
 [99: 	Zu § 10 Abs. 2 Satz 2 BImSchG: „Enthalten die offen gelegten Genehmigungsunterlagen entgegen § 10 Abs. 1 bis 3 BImSchG keine Angaben über die von der Anlage ausgehenden Gefahren und die dagegen vorgesehenen Maßnahmen und kann aus diesem Grunde ein Kläger nicht ausreichend beurteilen, ob er von den Auswirkungen der Ablage betroffen sein kann, so sind entsprechend geringe Anforderungen an die Darlegungen seiner Klagebefugnis zu stellen.“ (BVerwG 7. Senat, Urteil vom 22. Oktober 1982, Az: 7 C 50/78)]  [100: 	„Art. 66 BayBO ist als verfahrensrechtliche Vorschrift im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nicht anwendbar. Dem Antragsteller ist aber in der Vorberatung nach § 2 Abs. 2  9. BImSchV oder unverzüglich nach Einreichung seines Genehmigungsantrags zu empfehlen, den Eigentümern der nach dem Baurecht benachbarten Grundstücke die Antragsunterlagen, die zur Beurteilung der Auswirkungen auf die Nachbarschaft erforderlich sind, zur Unterschrift vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Empfehlung nach, so stellt die Behörde den Nachbarn, die nicht unterschrieben haben, eine Ausfertigung der Genehmigung mit Rechtsbehelfsbelehrung zu und setzt damit die Frist nach § 70 VwGO in Lauf.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 144)]  [101: 	„Muss zur Erfüllung der Anordnung nach § 17 Abs. 4 eine Änderungsgenehmigung beantragt werden, so ist von der öffentlichen Bekanntmachung abzusehen, wenn die Voraussetzung des § 16 Abs. 2 BImSchG gegeben ist.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 137)]  [102: 	„Im förmlichen Verfahren soll vor Ende der Auslegung im allgemeinen keine Akteneinsicht gewährt werden (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 2 UIG). Nach der Auslegung und im vereinfachten Verfahren ist den Nachbarn (RdNrn. 1, 2) Akteneinsicht nach § 10a  9. BImSchV beziehungsweise Art. 29 BayVwVfG (vgl. § 24  9. BImSchV) zu gewähren, wenn keine Gründe nach Art. 29 Abs. 2 BayVwVfG der Einsicht entgegenstehen. Der Antragsteller soll vorher gehört werden, wenn nicht auszuschließen ist, dass seine berechtigten Interessen eine Geheimhaltung bestimmter Aktenteile erzwingen. Die Entscheidung über den mit Namen und Anschrift zu stellenden Antrag auf Akteneinsicht ist ebenso wie Zeitpunkt und Umfang der Einsicht im Akt zu vermerken. Über die öffentliche Auslegung werden solche Aufzeichnungen nicht geführt. Akten eines laufenden Genehmigungsverfahrens werden nicht versandt. Die Anfertigung von Ablichtungen soll gestattet werden, wenn der Dienstbetrieb der Behörde dadurch nicht gestört wird.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 97)] 

Einholung der Stellungnahmen[endnoteRef:103] § 10 Abs. 5 BImSchG, §§ 11, 11a, 20 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV, (§ 63 BNatSchG, Art. 45 BayNatSchG sind aufgrund von § 13 BImSchG nach BayVGH nicht anwendbar, BayVBl. 2009, 83); Art. 63 Abs. 3 BayWG; § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 11 Abs. 2 BayNatSchG; § 17 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG; Art. 16 Abs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2 BayNatSchG (die letzten drei Vorschriftenketten sind nur einschlägig, wenn die Genehmigungsbehörde nicht gleichzeitig untere Naturschutzbehörde ist)
 [103: 	„Stellungnahmen, ob die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zum Schutz vor sonstigen Gefahren, sonstigen erheblichen Nachteilen und sonstigen erheblichen Belästigungen eingehalten werden, sind nach § 10 Abs. 5 BImSchG bei den für diese Vorschriften zuständigen Vollzugsbehörden einzuholen (vgl. RdNrn. 68 ff., 82). Ist sich die Behörde nicht sicher, ob der Aufgabenbereich einer anderen Behörde berührt ist, hat sie dazu kurzfristig - vorrangig telefonisch - eine Abstimmung mit dieser herbeizuführen. Lässt sich dabei nicht ausschließen, dass die andere Behörde von dem Vorhaben berührt ist, ist diese zu beteiligen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 25) 
„Für Stellungnahmen zum Brand- und Katastrophenschutz ist die damit befasste Stelle der Kreisverwaltungsbehörde zuständig, in schwierigen Fällen und bei Anlagen nach Anhang I der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) der Fachberater für den Brand- und Katastrophenschutz bei der Regierung.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 72)
„Weitere beteiligte Behörden können z.B. das Gesundheitsamt (vgl. Bekanntmachung vom 19. Oktober 1990, AllMBl S. 813), das Amt für Landwirtschaft, die staatliche Forstbehörde (vgl. Art. 7 Satz 2 BayWaldG), das Landesamt für Denkmalpflege oder das Landeskriminalamt sein. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 74)
„Fordert die Genehmigungsbehörde bei anderen Behörden eine Stellungnahme an (vgl. RdNr. 25), so hat sie auf § 11 Satz 3  9. BImSchV hinzuweisen. Werden Stellungnahmen nicht fristgerecht (vgl. § 11 Satz 1  9. BImSchV) abgegeben, so entscheidet die Genehmigungsbehörde ohne diese Stellungnahmen. Sieht sie sich dazu nicht in der Lage, lädt sie zu einer gemeinsamen Besprechung ein mit dem Ziel, die Stellungnahme zu erarbeiten (Genehmigungskonferenz). Ist kurzzeitig kein gemeinsamer Termin erreichbar, wird die für die jeweilige Stelle zuständige Aufsichtsbehörde eingeschaltet und davon die eigene Aufsichtsbehörde unterrichtet.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 42)] 

Einvernehmen, Art. 11 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2 BayNatSchG[endnoteRef:104], wenn Genehmigungsbehörde nicht zugleich zuständige Naturschutzbehörde ist
 [104: 	Art. 11 Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 Halbsatz 2 BayNatSchG dürften aufgrund von § 13 BImSchG in entsprechender Anwendung von BayVGH, BayVBl. 2009, 83 nicht anwendbar sein.] 

Beteiligung der Gemeinde, die nicht selbst Genehmigungsbehörde ist[endnoteRef:105]:
 [105: 	„Gemeinden sind Behörden nach § 10 Abs. 5 BImSchG. Der Aufgabenbereich der Standortgemeinde wird regelmäßig dadurch berührt, dass in Genehmigungsverfahren auch bauplanungsrechtliche Fragen zu beurteilen sind. Zu diesen Fragen ist die Stellungnahme und ggf. das Einvernehmen der Gemeinde einzuholen. Ohne das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 BauGB (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2 BauGB) darf die immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht erteilt werden. Ein zu Unrecht verweigertes Einvernehmen ist auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren nach Maßgabe von Art. 67 BayBO, § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB im Genehmigungsbescheid zu ersetzen.
Auf § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB wird hingewiesen. Eine Äußerung der Standortgemeinde und möglicherweise weiterer Gemeinden im Einwirkungsbereich der Anlage ist auch zu der gegenwärtigen und geplanten baulichen oder sonstigen Nutzung von Grundstücken notwendig. Diese Äußerung kann auch vom Antragsteller eingeholt und den Unterlagen nach RdNrn. 59 - 61 beigefügt werden. Unberührt von ihrer Beteiligung nach § 10 Abs. 5 BImSchG bleibt das Recht der Gemeinde, Einwendungen nach § 10 Abs. 3 BImSchG zu erheben.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 65 bis 67)] 

[bookmark: _Ref186169705][bookmark: _Ref382747084]Einvernehmen, § 14 Abs. 2, § 36 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BauGB[endnoteRef:106] (§ 38 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB?80), Art. 67 BayBO[endnoteRef:107].
 [106: 	Unterscheide beim Einvernehmen (Verwaltungsinternum) zwischen der Erforderlichkeit (§ 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB) und der Entscheidung, ob es zu erteilen oder zu verweigern ist bzw., ob es als erteilt gilt (§ 36 Abs. 2 BauGB).
Beachte: Das Einvernehmen ist nicht erforderlich, wenn ein Vorhaben nach § 30 Abs. 1 oder 2 BauGB ohne Ausnahme (§ 31 Abs. 1 BauGB) oder Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) zulässig ist oder, wenn nur eine Abweichung nach § 18 Abs. 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 2 bzw. § 19 Abs. 4 Satz 4 bzw. § 21a Abs. 3 Halbsatz 2 bzw. § 23 Abs. 2 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 3 Satz 2 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 1 bzw. § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO erforderlich ist.
„Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Urteil vom 30.06.2005 15 BV 04.576) hat angenommen, ein nach § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB einvernehmensbedürftiges Vorhaben liege nicht vor, wenn das Vorhaben zwar (objektiv) im Sinne des § 31 Abs. 2 BauGB befreiungsbedürftig, eine solche Befreiung aber weder beantragt noch die Befreiungsbedürftigkeit anderweitig aus Bauantrag und Bauvorlagen ersichtlich sei. Das entspricht schon nicht dem Wortlaut des Gesetzes § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB lautet – soweit für den vorliegenden Zusammenhang von Interesse – nicht, dass die Bauaufsichtsbehörde Entscheidungen nach § 31 Abs. 2 BauGB im Einvernehmen mit der Gemeinde trifft. Sondern § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB ordnet an, dass über die Zulässigkeit von Vorhaben (u.a.) nach § 31 Abs. 2 BauGB im bauaufsichtlichen Verfahren von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden wird. Dabei bedeutet „Vorhaben nach…“ die Beschreibung derjenigen tatbestandlichen Voraussetzungen, an welche das Gesetz die Rechtsfolge der Einvernehmenspflicht knüpft, die mithin von den objektiven Gegebenheiten abhängt, nicht davon, ob diese von Gemeinde und/oder unterer Bauaufsichtsbehörde auch erkannt werden. Da die Baugenehmigung über die Zulässigkeit des Bauvorhabens nach Maßgabe des jeweils einschlägigen öffentlich-rechtlichen Prüfprogramms insgesamt entscheidet und den Bau freigibt, lässt sich eine gesonderte Befreiungsentscheidung von ihr nicht abspalten. Wird die Befreiungsbedürftigkeit eines Vorhabens übersehen, ändert dies nichts daran, dass das Vorhaben durch die Baugenehmigung in der zur Genehmigung gestellten Gestalt zugelassen wird, also die Baugenehmigung genau diejenige Regelungswirkung hat, die sie auch hätte, wenn die Befreiungsbedürftigkeit erkannt und die Befreiung ausdrücklich zugelassen worden wäre. Die Baugenehmigung ist dann zwar wegen des fehlenden gemeindlichen Einvernehmens rechtswidrig. Die Konstellation unterscheidet sich aber in nichts von anderen Fällen einer Baugenehmigung, die – was die Gemeinde angeht – ohne das erforderliche gemeindliche Einvernehmen erteilt worden ist. Das gilt auch hinsichtlich der sich aus § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB gegebenenfalls zulasten der Gemeinde ergebenden Konsequenzen.
Fraglich könnte sein, ob diese Rechtsfrage ebenso in denjenigen Ländern zu beantworten ist, die im Anschluss an § 67 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) verlangen, dass die Zulassung unter anderem von Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB gesondert (d.h. ausdrücklich) schriftlich zu beantragen ist. Von dieser Verpflichtung zur gesonderten Antragstellung bleibt aber auch in diesen Ländern (auch in Bayern) unberührt, dass sich das Programm des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens (§ 63 Satz 1 Nr. 1 MBO, Art. 59 Satz 1 Nr. 1 BayBO) und des Baugenehmigungsverfahrens (§ 64 Satz 1 Nr. 1 MBO, Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO) auch auf die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Vorhaben nach den §§ 29 bis 38 BauGB erstreckt. Damit hängt der Umfang der Prüfung insoweit nicht davon ab, ob ein Befreiungsantrag gestellt wird. Lediglich führt das Antragsgebot des § 67 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO (Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBO) dazu, dass der unterlassene Antrag den Bauantrag unvollständig macht, so dass die Gemeinde hier – je nach Landesrecht – anstelle der (positiven oder negativen) Entscheidung über ihr Einvernehmen selbst die Nachbesserung des Antrags verlangen oder diese von der Bauaufsichtsbehörde einfordern kann.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)
Vor der Entscheidung, ob das Einvernehmen erteilt oder verweigert wird, hat die Gemeinde dieselbe Prüfung vorzunehmen, die später auch die Genehmigungsbehörde - das ist meist das Landratsamt - durchzuführen hat, nämlich zu untersuchen, ob das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB) oder nicht; insbes. kann die Gemeinde das Einvernehmen auch mit der Begründung, dass die Erschließung nicht gesichert ist, verweigern, wenn sie sich z.B. nicht in der Lage sieht die notwendigen Erschließungsanlagen zu finanzieren. Das verweigerte Einvernehmen führt nicht dazu, dass das Vorhaben bauplanungsrechtlich unzulässig wird, sondern nur dazu, dass die Genehmigungsbehörde (meist das Landratsamt) die (Bau-) Genehmigung nicht erteilen darf. Vom erteilten Einvernehmen geht keine Bindungswirkung dahingehend aus, dass die Genehmigungsbehörde (meist das Landratsamt) verpflichtet wäre, die (Bau-) Genehmigung zu erteilen.
„Verweigert die Gemeinde Ihr Einvernehmen, so ist - vorbehaltlich der Möglichkeiten der Ersetzung eines rechtswidrig versagten gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB beziehungsweise gegebenenfalls § 71 MBO entsprechendem Landesrecht (Art. 67 BayBO) - daran die Bauaufsichtsbehörde (…) gebunden, unabhängig davon, ob das Einvernehmen rechtmäßig oder rechtswidrig oder auch nur aus Gründen nicht hergestellt worden ist, die thematisch einschlägig sind, also etwa nicht aus Gründen des Bauordnungsrechts. Ersetzt werden kann das fehlende gemeindliche Einvernehmen dann nur durch die Rechtskrafterstreckung des verwaltungsgerichtlichen Urteils (§ 121 VwGO) auf die im Verpflichtungsrechtsstreit des Bauherrn gegen den Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde notwendig beigeladene (§ 63 Abs. 2 VwGO) Gemeinde. Umgekehrt ist die trotz fehlenden und nicht ersetzten Einvernehmens der Gemeinde erteilte Baugenehmigung auf deren Rechtsbehelf unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Haltung der Gemeinde aufzuheben.
Dieses auf den ersten Blick überraschende Ergebnis - § 36 Abs. 1 BauGB schützt auch die rechtswidrig ihr Einvernehmen versagende Gemeinde - rechtfertigt sich aus der der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu Grunde liegenden Interpretation des Einvernehmenserfordernisses als eine Aufspaltung der sachlichen Zuständigkeit zwischen Gemeinde und Bauaufsichtsbehörde - mithin zwischen zwei verschiedenen Trägern - hinsichtlich der Entscheidung über die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben. Denn dann handelt die ohne gemeindliches Einvernehmen die materiell rechtmäßige Baugenehmigung erteilende Bauaufsichtsbehörde jenseits ihrer sachlichen Zuständigkeit und damit verfahrensfehlerhaft. Dieser Verfahrensfehler ist auch nicht nach den § 46 VwVfG entsprechenden landesverwaltungsverfahrensrechtlichen Regelungen (Art. 46 BayVwVfG) unbeachtlich, weil diese die sachliche Zuständigkeit nicht (neben der örtlichen) als von ihnen erfassten Verfahrensmangel erwähnen. Im übrigen nimmt das Bundesverwaltungsgericht an, es sei - auch bei entsprechender rechtsgedanklicher Heranziehung der Regelung - der Mangel der sachlichen Zuständigkeit auch dann nicht unbeachtlich, weil eine andere Entscheidung in der Sache möglich gewesen wäre. Denn die Gemeinde hätte, wäre sie nicht übergangen worden, auf das nach der gegebenen bauplanungsrechtlichen Lage genehmigungsfähige Bauvorhaben mit einem Aufstellungsbeschluss für einen (gegebenenfalls Änderungs-) Bebauungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) und eine darauf gestützte Veränderungssperre oder Zurückstellung (§ 14 BauGB) reagieren können.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)
Beachte: Des Einvernehmens bedarf es nicht, wenn die Gemeinde selbst für die Erteilung der (Bau-) Genehmigung zuständig ist.
„2.2 In seinem Urteil vom 12.12.1996 (BayVBl. 1997, 376 f.) hat das BVerwG zu der Regelung des § 36 BauGB festgestellt, dass die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens - jedenfalls außerhalb der Zweimonatsfrist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB - weder „widerrufen“ noch „zurückgenommen“ werden kann, gleichgültig ob die Erteilung des Einvernehmens ausdrücklich erfolgt ist oder gesetzlich fingiert wurde. Ansonsten würde - so das BVerwG - der Sinn des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB, innerhalb der Zweimonatsfrist klare Verhältnisse über die Einvernehmenserteilung der Gemeinde zu schaffen, leer laufen.
„Ist das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB fingiert oder erteilt worden, kann es - im Fall des positiv erteilten Einvernehmens jedenfalls nach Ablauf der Frist des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB - nicht mehr ‚zurückgenommen’ oder ‚widerrufen’, nach richtiger Ansicht auch nicht mehr in entsprechender Anwendung der §§ 119 ff. BGB angefochten werden, wobei der Irrtum über die zutreffende bauplanungsrechtliche Einordnung des Vorhabens ohnehin nur einen insoweit unbeachtlichen Motivirrtum darstellte.“ (Jäde in KommP spezial 1/2009, S. 2 - 5)]  [107: 	Wurde das Einvernehmen nach Auffassung der Genehmigungsbehörde (meist des Landratsamtes) rechtswidrig verweigert, kann gegen die Gemeinde nach Art. 67 BayBO vorgegangen werden.
Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens (Art. 67 BayBO)
„In Satz 1 wird nunmehr ausdrücklich als Voraussetzung für die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens normiert, dass der Bauherr einen Rechtsanspruch auf Erteilung der Genehmigung haben muss, der Gemeinde also kein Ermessen bei ihrer Entscheidung über ihr Einvernehmen zustehen darf (Ermessen besteht z.B. bei § 31 Abs. 1 und 2, § 33 Abs. 2 und 3, § 34 Abs. 3a BauGB). Satz 2 stellt klar, dass - entsprechend der Natur der Vorschrift als materiell kommunal-aufsichtsrechtlicher Regelung - ein Rechtsanspruch des Bauherrn auf die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens nicht besteht; andernfalls bestünde die Gefahr einer Verlagerung von Haftungsrisiken von der das Einvernehmen verweigernden Gemeinde auf den Freistaat Bayern (so jedenfalls tendenziell BayObLG, Urt. v. 19.2.2001 - 5 Z RR 3/00 -, BayVBl. 2001, 504).“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 49 (Art. 71a)
1. Allgemeines
Art. 67 BayBO enthält gegenüber den allgemeinen kommunalrechtlichen Vorschriften Sonderregelungen für die Ersetzung rechtswidrig versagten gemeindlichen Einvernehmens. Art. 67 BayBO macht das kommunalaufsichtliche Ersetzungsverfahren zum Teil des bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens, indem es die Ersatzvornahme (Art. 113 GO) mit der Baugenehmigung koppelt (Art. 67 Abs. 3 Satz 1 BayBO). Die Baugenehmigung ist insoweit gesondert zu begründen (Art. 67 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BayBO).
Kommentiere in Art. 67 Abs. 3 Satz 2 BayBO bei „§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO“ § 212a Abs. 1 BauGB; auch in § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO selbst sollte § 212a Abs. 1 BauGB kommentiert werden.
2. Anwendungsbereich
Art. 67 Abs. 1 BayBO verweist mit der Aussage „... ihr nach Städtebaurecht .... erforderliches Einvernehmen ...“ auf § 36 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BauGB und erfasst deswegen beispielsweise auch Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht.
3. Kein subjektives Recht auf Verfahren nach Art. 67 Abs. 1 Satz 2 BayBO
Der Bauherr hat keinen Anspruch auf ein Vorgehen nach Art. 67 BayBO.
4. Rechtswidrigkeit der Einvernehmensverweigerung bei einer rechtlich gebundenen Entscheidung
5. Angemessenheit der Frist für die erneute Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen (Art. 67 Abs. 4 Satz 2 BayBO)
Bei der Bemessung der angemessenen Frist für die erneute Entscheidung der Gemeinde ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass die Gemeinde die Möglichkeit haben muss, ggf. entsprechende planungsrechtliche Schritte einzuleiten (Planaufstellungsbeschluss, Veränderungssperre, Zurückstellung nach §§ 14 f. BauGB).“ (PC Formulare Jehle - Rehmverlag)
„Art. 74 Abs. 5 a.F. ist gegenstandslos. Er bestimmte, dass, ist die Gemeinde zugleich Genehmigungsbehörde, die Abs. 2 bis 4 entsprechend für das Widerspruchsverfahren gelten. Dem lag zum einen die ältere Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde, nach der zwar die Gemeinde, die zugleich Genehmigungsbehörde ist, nicht ein „Einvernehmen mit sich selbst“ herzustellen hatte (seit BVerwG, Urt. v. 06.12.1967 - IV C 94.66 -, BVerwGE 28, 268), aber gegenüber der staatlichen Widerspruchsbehörde über eine „einvernehmensartige“ wehrfähige Rechtsposition verfügte (seit BVerwG, Urt. v. 11.11.1968 – IV B 55.68 –, DÖV 1969, 146). Diese Rechtsprechung hat das Bundesverwaltungsgericht aufgegeben (BVerwG, Urt. v. 19.08.2004 - 4 C 16.03 -, BVerwGE 121, 339 „1. Die mit der unteren Baugenehmigungsbehörde identische Gemeinde darf die Ablehnung eines Bauantrags nicht mit der Versagung ihres Einvernehmens begründen (Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, zuletzt Beschluss vom 30. Juli 2002 - BVerwG 4 B 40.02 - Buchholz 406.11 § 36 BauGB Nr. 55).
2. Gegen die von der Widerspruchsbehörde verfügte Verpflichtung, die Baugenehmigung zu erteilen, kann die Gemeinde sich deshalb nicht unter Berufung auf ihr fehlendes Einvernehmen zur Wehr setzen. Der Erfolg eines Abwehranspruches setzt vielmehr die Verletzung ihrer materiellen Planungshoheit voraus.“), sodass ein Bedürfnis für die Regelung dieser Fallkonstellation nicht mehr besteht.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, Zu § 1 Nr. 49 (Art. 71a)] 

Zurückstellung, § 15 Abs. 1 BauGB.

Stellungnahme der Gemeinde (soweit das Vorhaben nach § 30 Abs. 1 ohne § 31 BauGB zulässig ist § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB oder § 38 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB einschlägig ist) § 10 Abs. 5 BImSchG, § 11  9. BImSchV, § 36 Abs. 1 Satz 3 BauGB

Sachverständige § 13  9. BImSchV[endnoteRef:108], Art. 56 Satz 3 Halbsatz 1 BayBO
 [108: 	„Der Antragsteller kann Gutachten über seine Anlage und deren Auswirkungen vorlegen. Solche Privatgutachten werden nach § 13 Abs. 2 Satz 1  9. BImSchV als sonstige Unterlagen geprüft. Die Vorlage qualifizierter Gutachten wird regelmäßig das Verfahren beschleunigen. Die Gutachten können bewirken, dass ein Sachverständigengutachten nach § 13 Abs. 1 Satz 1  9. BImSchV nicht mehr notwendig ist. Im Übrigen vgl. RdNrn. 77c - 77e.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 61)] 

[bookmark: _Erörterungstermin_§_10][bookmark: _Ref448453444]Erörterungstermin § 10 Abs. 6 BImSchG,§ 12 Abs. 1 Sätze 2, 3  9. BImSchV[endnoteRef:109]  97, § 14 bis 19  9. BImSchV;
Gegennorm: § 8 Abs. 2, § 12 Abs. 1 Sätze 2, 3  9. BImSchV; § 19 Abs. 2 BImSchG; § 16 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:110] 
 [109: 	„Danach entscheidet die Genehmigungsbehörde im Einzelfall, ob im Genehmigungsverfahren ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Ein Erörterungstermin findet somit nur noch in den Fällen statt, in denen die Genehmigungsbehörde nach Beurteilung des konkreten Genehmigungsverfahrens zu dem Ergebnis kommt, dass seine Durchführung sachgerecht und erforderlich ist, wenn der Antragsteller dies wünscht oder wenn andere Rechtsvorschriften die Durchführung vorschreiben. In den Fällen, in denen ein solcher Termin nicht erforderlich ist, können unnötiger Verwaltungsaufwand vermieden und die Dauer des Genehmigungsverfahrens verkürzt werden. Die Vorschriften des BImSchG zur Öffentlichkeitsbeteiligung im förmlichen Genehmigungsverfahren bleiben weitgehend un- verändert. Diese Regelungen genügen mit der Auslegung und Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Antragsunterlagen, der Möglichkeit, Einwendungen zu erheben, und der Verpflichtung der Behörde, diese zu berücksichtigen, auch den europarechtlichen Anforderungen an die Beteiligung der Öffentlichkeit.“ (Begründung zur Änderung von § 10 Abs. 6 BImSchG, Drucksache 16/1337)
Nur die rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen müssen mit dem Antragsteller und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Die nicht rechtzeitig erhobenen Einwendungen sind ausgeschlossen (formelle Präklusion). „Dies bedeutet nicht, dass die Behörde die betreffende Frage nicht zu prüfen hätte. Die Behörde muss die Genehmigungsfähigkeit der Anlage auf jeden Fall umfassend untersuchen; verspätete Einwendungen sind von ihr in der Sache durchaus zu berücksichtigen. Das fehlende oder verspätete Vorbringen der Einwendungen hat aber zur Folge, dass der Einwender gem. § 14 Abs. 1  9. BImSchV zum Erörterungstermin nicht zugelassen wird.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 10, RdNr. 90) Zur materiellen Präklusion vgl. Endnote 116]  [110: 	Obwohl der Wegfall des Erörterungstermins in § 16 Abs. 2 BImSchG nicht ausdrücklich genannt ist, ergibt sich der Wegfall konsequenterweise aus der fehlenden öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung] 

[bookmark: _Bescheid]Bescheid

Frist § 10 Abs. 6a, 9, § 16 Abs. 3 Satz 1 BImSchG[endnoteRef:111]
 [111: 	„Die Fristen für das Genehmigungsverfahren nach § 10 Abs. 6a und nach § 16 Abs. 3 BImSchG beginnen zu laufen, wenn die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen und Ausfertigungen bei der Genehmigungsbehörde eingegangen sind. Anschließend ist der Antragsteller über den vorgesehenen weiteren zeitlichen Ablauf des Verfahrens zu unterrichten (§ 7 Abs. 2  9. BImSchV).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 56)] 

Form § 10 Abs. 7 Satz 1 BImSchG, § 20 Abs. 3 Satz 1  9. BImSchV

Inhalt § 12 BImSchG[endnoteRef:112], §§ 20, 21, 22 Abs. 2, 3, § 23 Abs. 2, § 24a Abs. 2, 3  9. BImSchV[endnoteRef:113]; Art. 64 Abs. 2 Satz 4 BayWG
 [112: 	„Die bestehende Regelung (in der vorherigen Fassung von § 12 Abs. 1 Satz 2 BImSchG) stellt es in das freie Ermessen der Behörde, ob bei Abfallentsorgungsanlagen Sicherheitsleistungen gefordert werden, um die bei einer Anlagenstilllegung bestehenden Umweltrisiken abzusichern. Ohne eine Sicherheitsleistung müssen häufig die Sanierungskosten für in die Insolvenz gegangene Betreiber solcher Anlagen durch die öffentliche Hand und damit aus Mitteln des Steuerzahlers getragen werden. Nach einzelnen Gerichtsurteilen soll bei dem derzeitigen freien Ermessen der Behörde eine Sicherheitsleistung nur dann gefordert werden können, wenn Anhaltspunkte für eine Unzuverlässigkeit des Betreibers oder eine drohende Insolvenz vorliegen. In diesen Fällen ist die Forderung nach einer Sicherheitsleistung jedoch häufig verspätet.“ (Bundesrat Drucksache 281/09 (Beschluss))
Zu § 12 Abs. 2c BImSchG: „Den Behörden muss es bei Erteilung der Genehmigung ermöglicht werden, im Wege der Auflage festzusetzen, dass Änderungen des Entsorgungsweges angezeigt und der Verbleib von Abfällen dokumentiert wird. Nur unter dieser Voraussetzung ist eine effektive Abfallstromkontrolle möglich.
Soweit Anlagen nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigt werden, enthält die Genehmigung im Wesentlichen Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb der Anlage. Fallen Abfälle an, die außerhalb der Anlage entsorgt werden, so hat der Antragsteller im Genehmigungsverfahren zwar u.a. Angaben zu den vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung und zur Beseitigung nicht zu vermeidender oder zu verwertender Abfälle zu machen, diese Maßgaben werden aber in der Praxis häufig dahingehend interpretiert, dass die Entsorgungsmöglichkeiten nur punktuell vor der Betriebsaufnahme darzulegen, konkrete Veränderungen während der Betriebs- und Stilllegungszeit jedoch nicht mehr mitzuteilen sind; Nebenbestimmungen in der Anlagengenehmigung, Änderungen der im Antrag dargelegten Entsorgungswege anzuzeigen, wurden von den Gerichten daher als nicht mit dem Anlagenbezug des Immissionsschutzrechts
vereinbar angesehen (vgl. Oberverwaltungsgericht NRW, 8 A 2228/03, 19.05.2005: juris RN 45). Nicht abschließend geklärt ist auch die Frage, inwieweit zielgerichtet hergestellte Abfälle, z.B. in einer Abfallsortieranlage, insoweit überhaupt von den Maßgaben des geltenden Immissionsschutzrechts erfasst werden.
Eine solche Anzeigepflicht lässt sich, zumindest nach Auffassung des OVG Münster, derzeit weder auf das geltende Immissionsschutzrecht noch auf das Abfallrecht stützen, da das OVG entsprechende Anordnungen nicht als Maßnahme zur die Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen ansieht, sondern vielmehr ‚allein (als Gegenstand) einer Erleichterung der Überwachung des Anlagenbetriebs’ und insoweit auch im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz das Vorhandensein einer Grundlage für eine solche Regelung ausdrücklich verneint. Dies führt sowohl bei der Überwachung von Abfallströmen als auch bei der Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, deren Anlagenzweck im Wesentlichen in der Mischung verschiedener Abfälle liegt, immer wieder zu Problemen, da sich der Weg, den die Abfälle bzw. der als ‚Produkt’ bezeichnete Anlagenoutput nehmen, nicht mehr nachvollziehen und sich daher eine etwaige illegale Entsorgung kaum unterbinden lässt.
Die Möglichkeit, im Einzelfall bereits im Zusammenhang mit der Anlagengenehmigung Bestimmungen im Hinblick auf Änderungen des Wegs der Abfallströme festzulegen, ermöglicht eine Konzentration der für eine effiziente Überwachung erforderlichen Informationen an einer Stelle. Im Unterschied zum abfallrechtlichen Nachweisverfahren geht es hierbei nicht um den Nachweis des Entsorgungswegs der einzelnen Abfallcharge, sondern um den grundsätzlichen Weg, den die Abfälle nach Verlassen der Anlage nehmen. Wenn insoweit ein Anlagenbetreiber im Rahmen einer Ermessensentscheidung verpflichtet worden ist, eine Änderung des Entsorgungswegs formlos anzuzeigen, bestünde behördlicherseits die Möglichkeit, zu entscheiden, ob Anordnungen zum Nachweis des Verbleibs einzelner Abfallchargen, z.B. gestützt auf § 44 KrW-/AbfG, geboten sind.“ (Bundesrat Drucksache 281/09 (Beschluss))]  [113: 	„Der Genehmigungsbescheid in Verbindung mit den in Bezug genommenen Unterlagen muss die Anlage so genau bezeichnen, dass spätere Änderungen im Sinn von §§ 15 und 16 BImSchG festgestellt werden können. Zur Beschreibung gehören Angaben über die Produktion und Kapazitätsgrenzen der Anlage. Die im Zeitpunkt der Genehmigung maßgeblichen Immissionsorte nach 2.3 TA Lärm sind in einen Lageplan als Bestandteil der Genehmigung einzutragen. Auflagen, deren Erfüllung keinen Zeitaufschub duldet, sollen mit der Androhung von Zwangsgeld (Art. 36 Abs. 2 Satz 1 VwZVG) verbunden werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 99, 100) 
„Ein allgemeiner Auflagenvorbehalt kommt nicht in Betracht. Ein Auflagenvorbehalt muss sich vielmehr auf konkrete einzelne Regelungsgegenstände des Genehmigungsbescheids beziehen und kann nur erfolgen, wenn seine Konkretisierbarkeit und die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens außer Frage stehen. Das Einverständnis des Antragstellers muss im Zeitpunkt der Genehmigung für jeden Auflagenvorbehalt vorliegen (§ 12 Abs. 2a BImSchG).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 107b)
„Die sofortige Vollziehung der Genehmigung kann nach § 80 Abs. 2 Nr. 4, § 80a Abs. 1 VwGO im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse des Antragstellers angeordnet werden. Eine Anordnung im öffentlichen Interesse wird regelmäßig dann in Betracht kommen, wenn der Anlagenbetreiber ‑ auch durch Stillegung anderer Anlagen - die Emissionen verringert, die Immissionsverhältnisse verbessert, die Anlagensicherheit erhöht oder auf sonstige Weise Umweltbeeinträchtigungen vermindert.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 107)] 

Geltungsdauer § 18 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 2 Halbsatz 1 BImSchG[endnoteRef:114]
 [114: 	„In der Genehmigung ist eine Frist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zu setzen. Als Regelfrist sind zwei Jahre vorzusehen (vgl. § 11 Abs. 5 GerätesicherheitsG); eine Verlängerung bis zu zwei Jahren kann unter den Voraussetzungen des § 18 Abs. 3 BImSchG gewährt werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 101)] 

Bekanntgabe
Zustellung § 10 Abs. 7 Satz 1 BImSchG, § 20 Abs. 3 Satz 1  9. BImSchV
Gegennorm: § 19 Abs. 2 BImSchG
Öffentliche Bekanntmachung § 10 Abs. 7 Sätze 2, 3, Abs. 8, 9 BImSchG; § 21a  9. BImSchV
Gegennorm: § 19 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:115] [115: 	„Im vereinfachten Verfahren kann allerdings gemäß § 21a  9. BImSchV auf Antrag des Trägers des Vorhabens die Entscheidung über den Antrag öffentlich bekanntgemacht werden.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 10, RdNr. 121a)] 

[bookmark: _Ref448453502]
Im Klageverfahren beachte: materielle Präklusion[endnoteRef:116] § 10 Abs. 3 Satz 5, § 11 BImSchG; [116: 	Die materielle Präklusion bedeutet, dass ein potentieller Einwender, der seine Einwendungen nicht rechtzeitig vorbringt, sowohl seine subjektiven öffentlichen als auch seine subjektiven privaten Rechte mit Ablauf der Einwendungsfrist verliert, mit der Folge, dass ihm bei einer evtl. zu erhebenden Klage die Klagebefugnis fehlt, weil er nicht mehr die Verletzung in seinen Rechten geltend machen kann. „Generell beschränkt sich die Präklusion auf die Errichtung der Anlage, sie erfasst weder nachträgliche Anordnungen noch die Aufhebung der Genehmigung, noch neue Genehmigungsverfahren.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 10, RdNr. 98) Zur formellen Präklusion vgl. Endnote 109] 

Gegennorm: § 19 Abs. 2; § 16 Abs. 2 BImSchG)


[bookmark: _Toc121567489][bookmark: _Ref199490973][bookmark: _Ref121583734]Anordnungen[endnoteRef:117] bzgl. genehmigungsbedürftiger Anlagen[endnoteRef:118] [117: 	Im BImSchG gibt es keine Befugnisnorm, um die Einreichung eines Genehmigungsantrages zu verlangen. Eine solche Anordnung ist auch nicht als Minus in § 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG enthalten, da die Antragstellung eine freiwillige Mitwirkung ist. (vgl. Art. 22 BayVwVfG). Ein Verwaltungsakt mit dem Verlangen einen Antrag zu stellen, ist nur in den Rechtsgebieten möglich, in denen dies durch eine eigene Befugnisnorm vorgesehen ist (z.B. Art. 76 Satz 3 BayBO oder Art. 67 Abs. 1 BayWG); natürlich kann im BImSchG als milderes Mittel zur Stilllegung des Betriebs oder zur Beseitigung – nicht aber zur Baueinstellung (Stilllegung der Errichtung) die formlose Aufforderung zur Antragstellung erfolgen (BVerwG 7 C 35.87 vom 15.12.1989).]  [118: 	Beachte vor Anwendung der jeweiligen Norm sind evtl. Konkurrenzen zu klären.

Mögliche Auswahlkriterien bei Befugnisnormen:

1. Die Befugnisnorm eines Rechtsgebiets, dessen Gestattung ersetzt wird, ist nicht anwendbar (vgl. BayVBl. 1990, 403); so verdrängt beispielsweise § 20 Abs. 2 BImSchG den Art. 76 Satz 1 BayBO. Für die Entscheidung, ob für eine Einstellungsanordnung z.B. Art. 75 BayBO oder Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG einschlägig ist, müssen vorher die Gestattungspflichtigkeiten nach beiden Rechtsgebieten und anschließend - für den Fall der Doppelgestattungspflichtigkeit - die entsprechenden Konzentrationsnormen geprüft werden. (Vgl. die Formulierung in der Formelsammlung der BayFHVR „2.2 Rechtsgrundlage für Verwaltungsakte (Befugnisnormen)“ (vgl. E) Spalte „Maßnahme“ Zeile „d“, „Anordnung zur Durchsetzung der Gestattungspflicht - mittelbar (Verbot) der formell rechtswidrigen Tätigkeit“; daraus wird klar: es ist die Befugnisnorm aus dem Rechtsgebiet heranzuziehen, dessen Gestattungspflicht durchgesetzt werden soll); so wird beispielsweise Art. 75 Abs. 1 BayBO durch Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG verdrängt, wenn die Baugenehmigung für das betroffene Vorhaben neben der Genehmigung nach Art. 20 Abs. 1, 2 BayWG nach Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO entfällt; Art. 67 Abs. 1 BayWG verdrängt Art. 76 Satz 3 BayBO, wenn die Baugenehmigung für das betroffene Vorhaben neben der Erlaubnis oder Bewilligung nach Art. 56 Satz 1 Nr. 1 BayBO entfällt;
2. Art. 7 Abs. 2 LStVG ist subsidiär, soweit andere Befugnisnormen vorhanden sind.
3. § 17 Abs. 8 Sätze 1, 2 BNatSchG ist, soweit die Einstellung oder die Beseitigung angeordnet werden soll, jeweils neben der Befugnisnorm aus einem anderen Rechtsgebiet anwendbar; die Anordnung der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann ohnehin nur nach § 17 Abs. 8 Satz 2 BNatSchG angeordnet werden.
Dabei ist für die Anordnungen nach § 17 Abs. 8 Sätze 1, 2 BNatSchG die Immissionsschutzbehörde nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zuständig, die diese Entscheidung allerdings, soweit sie wie z.B. das Bergamt nicht gleichzeitig Naturschutzbehörde ist, nur im Benehmen mit der Naturschutzbehörde der vergleichbaren Verwaltungsstufe (= Regierung Art. 11 Abs. 1 BayNatSchG) treffen darf.
„Art. 54 Abs. 2 BayBO wird neu gefasst. Satz 1 ist redaktionell geändert und enthält nunmehr zusätzlich mit der Wendung „… soweit nicht andere Behörden zuständig sind“ eine Kollisionsregel für Fälle des positiven Zuständigkeitskonflikts, die bisher in der (insbesondere auch obergerichtlichen) Rechtsprechung sehr unterschiedlich gelöst worden sind. Die Aufgabenzuweisung an die Bauaufsichtsbehörden wird damit grundsätzlich – entsprechend dem der Regelung für den Vorrang anderer Genehmigungsverfahren in Art. 56 zugrunde liegenden Gedanken – subsidiär ausgestaltet; eine bauaufsichtliche Aufgabe besteht nicht, wenn die Überwachung der Einhaltung bestimmter öffentlich-rechtlicher Anforderungen anderen (Fach-) Behörden zugewiesen ist. Damit wird insbesondere auch die Möglichkeit von Doppelzuständigkeiten und daraus resultierenden widersprüchlichen Regelungen im Einzelfall vorgebeugt.“ (Bayerischer Landtag 15. Wahlperiode Drucksache 15/7161, zu § 1 Nr. 33 (Art. 60))
„Einschränkung der Aufgaben durch die Zuständigkeit anderer Behörden
22 Die Überwachungsaufgabe der Bauaufsichtsbehörden besteht nach Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO nur, „soweit nicht andere Behörden zuständig sind“. Die bisher umfassend verstandene und weitgehend einheitlich ausgeübte Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden für den Vollzug des öffentlichen Baurechts wird durch diese neue Kollisionsregel aufgesplittet. Die Bauaufsichtsbehörden sind nur noch subsidiär zuständig. Positive Kompetenzkonflikte und Doppelverfahren sollen dadurch vermieden werden. Soweit die Überwachung bestimmter öffentlich-rechtlicher Anforderungen einer anderen (Fach-)Behörde zugewiesen ist, besteht grundsätzlich keine Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden mehr, und zwar bereits auf der Ebene der Aufgaben (Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO), nicht erst auf der Ebene der Befugnisse (Art. 54 Abs. 2 Satz 2 BayBO). Die Bauaufsichtsbehörden können – ähnlich wie nach Art. 56 Satz 2 BayBO – nicht mehr tätig werden. Sie können auch dann nicht tätig werden, wenn die andere Behörde untätig bleibt. Der bisherige Grundsatz, dass die Handlungsmöglichkeiten der Bauaufsichts- und der Fachbehörden selbständig nebeneinander stehen, gilt nicht mehr.
23-26 Auf folgende Beispielsfälle, in denen andere Behörden zuständig und damit Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden nicht anzunehmen sind, kann hingewiesen werden:
– im Planungsrecht auf gemeindliche Bau-, Modernisierungs-, Instandsetzungs-, Pflanz-, Rückbau- und Entsiegelungsgebote nach §§ 175 ff. BauGB
– im Straßenrecht auf Anordnungen der Straßenbaubehörde nach Art. 18a BayStrWG
– im Wasserrecht auf Anordnungen der Gewässeraufsichtsbehörde nach Art. 58 Abs. 1 Satz 2 BayWG
– im Gewerberecht auf Untersagungsanordnungen nach § 51 GewO
(…)
– im Immissionsschutzrecht auf Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsanordnungen nach § 20 BImSchG – auch für ortsfeste Abfallbeseitigungsanlagen (§ 31 Abs. 1 KrW-/AbfG) –, auf Einzelanordnungen nach § 24 BImSchG (s. dazu z. B. OVG RP, B. 29.6.04 – 8 A 10899/04, NVwZ-RR 05, 318)
(…)
27 Auslegungsfragen ergeben sich für Verwaltungsakte, die die Baugenehmigung ersetzen (zu den einzelnen Fällen s. Art. 55 Erl. 5 und Art. 56). Soweit die Zuständigkeit der anderen Behörde für die genehmigungsersetzende Entscheidung reicht, besteht nach Abs. 2 Satz 1 keine Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde mehr.“ (Koch/Molodovsky/Famers, PC-BayBO Kommentar, Dezember 2010, Art. 54, Erl. 3.4)] 


Nachträgliche Anordnung[endnoteRef:119]
 [119: 	Beachte: TA Luft; 6 Nachträgliche Anordnungen
„Anstelle einer Anordnung kann ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach Art. 54 ff BayVwVfG gewählt werden, wenn damit eine Ungewissheit im Sinn von Art. 55 BayVwVfG beseitigt wird, wenn Maßnahmen erprobt werden sollen, die noch nicht Stand der Technik sind, oder wenn sonst eine sowohl im Sinn des gesetzlichen Auftrags als auch im Interesse des Anlagenbetreibers vorteilhafte Lösung des Einzelfalls erreicht wird.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 138)] 

[bookmark: _Ref282361792]§ 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG[endnoteRef:120] [120: 	Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen in § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG („kann“)und § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG („soll“) ist mit § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG zu beginnen; vgl. >>B.1.2] 

Rechtsgrundlage § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG 

Zuständigkeit >>A.5 

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage >>A.2.1
deren Errichtung und Betrieb >>A.2.2.1 oder (letzte) wesentliche Änderung >>A.2.2.2 (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)
als genehmigt gilt (§ 67 Abs. 1, 7 Satz 1 BImSchG)
oder
[bookmark: _Hlt450471678][bookmark: _Ref450471640]angezeigt wurde oder werden hätte müssen, § 67 Abs. 2, Abs. 7 Satz 3 BImSchG (vgl. § 17 Abs. 5 BImSchG)[endnoteRef:121]
oder [121: 	Der Hinweis „...sowie nach einer nach § 15 Abs. 1 angezeigten Änderung...“ ist keine Tatbestandsvoraussetzung für eine Anordnung nach § 17 BImSchG; d.h., für eine Anordnung nach § 17 BImSchG ist es weder Tatbestandsvoraussetzung dass eine erfolgte nicht wesentliche Änderung vorgenommen wurde, noch dass eine erfolgte nicht wesentliche Änderung angezeigt wurde. Eine solche nicht wesentliche Änderung kann aber der Auslöser einer Pflichtverletzung (vgl. >>B.1.2.3.1.3.1) sein.
„Der 1996 eingefügte Hinweis in § 17 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BImSchG auf die ‚nach § 15 Abs. 1 BImSchG angezeigte Änderung’ führt entgegen dem ersten Anschein zu keiner wirklichen Erweiterung, da dies nur gelten dürfte, sofern keine Änderungsgenehmigung verlangt wird und damit der Vorrang des Genehmigungsverfahrens zum Tragen kommt. Der doppelte Hinweis stellt allerdings klar, dass einerseits bereits mit der Anzeige unzulässiger Änderungen die Verletzung einer Rechtspflicht droht und andererseits eine ausdrücklich erteilte oder wegen Fristversäumnis fingierte Genehmigungsfreistellung einer nachträglichen Anordnung nicht entgegensteht. Die Genehmigungsfreistellung beinhaltet keine verbindliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Änderung und schränkt daher die Möglichkeiten des § 17 in keiner Weise ein. Darüber hinaus macht der doppelte Hinweis deutlich, dass im Falle einer Anzeige nach § 15 Absatz 1 eine nachträgliche Anordnung auch hinsichtlich der erst durchzuführenden Änderungsmaßnahmen möglich ist.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 17, RdNr. 10)] 

bereits genehmigt (§ 10 Abs. 7 BImSchG) wurde 
(Soweit die Anlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet und betrieben oder wesentlich geändert wurde, weiter bei >>B.3 oder >>B.4 oder >>B.5)
[bookmark: _Hlt454897159][bookmark: _Hlt461312031][bookmark: _Hlt424720173][bookmark: _Hlt454897172][bookmark: _Hlt450379117][bookmark: _Ref451611123]kein ausreichender Schutz der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft bzgl. schädlicher Umwelteinwirkungen oder sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belästigungen; d.h. dass die Anlage gegen die Schutz- und Abwehrpflicht des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG >>A.6.5.1.2.1 oder eine diese Pflicht konkretisierende Norm (z.B. eine Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG >>A.6.5.1.1) verstößt

wenn B.1.1.3.1.3 nicht gegeben[endnoteRef:122], weiter bei >>B.1.2 [122: 	Selbst wenn B.1.1.3.1.3 gegeben ist, kann evtl. eine zusätzliche Anwendung von § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG wegen der dort genannten allgemeineren Pflichtverletzungen neben der Anwendung von § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG erforderlich sein.] 

Rechtsfolge
[bookmark: _Ref29824591]Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)[endnoteRef:123]
§ 17 Abs. 1 Satz 2 [endnoteRef:124], Abs. 3a Satz 2 BImSchG eingeschränktes Ermessen („soll“) [123: 	Aufgrund des Ermessens haben Dritte grundsätzlich keinen Anspruch auf Erlass einer Anordnung; soweit jedoch subjektive - öffentliche Rechte massiv verletzt werden, kann eine Ermessensreduzierung auf Null eintreten.
„Die Behörde handelt i.d.R. ermessensfehlerfrei, wenn sie bei Streitigkeiten zwischen einzelnen Nachbarn wegen Belästigungen oder Nachteilen auf die Nachbaransprüche nach §§ 906, 1004 BGB verweist. Erscheint die Beschwerde berechtigt, soll jedoch nicht auf den Zivilrechtsweg verwiesen werden, wenn der zugrundeliegende Sachverhalt und die möglichen Abhilfemaßnahmen schwer zu beurteilen sind oder sich im Nachbarschaftsverhältnis ungleiche Partner gegenüber stehen.
Vertragliche Ansprüche (z.B. des Mieters gegen den Vermieter bei Störungen durch andere Mieter) sind grundsätzlich vor einem behördlichen Einschreiten geltend zu machen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 161) Aber:
„Zu Recht hat das Berufungsgericht darin, dass Tankstelle und Wohnhaus auf dem Grundstück ein und desselben Eigentümers liegen, keinen für die Ermessensausübung wesentlichen Umstand gesehen; denn die Möglichkeit zivilrechtlichen Vorgehens des lärmgestörten Mieters aus dem Mietvertrag hat nicht generell Vorrang vor der Möglichkeit behördlichen Einschreitens gegen den Emittenten. Hinzu kommt hier, dass die besondere privatrechtliche Gestaltung - der Kläger hat den Tankstellenbetrieb nicht vom Grundstückseigentümer, sondern von einer Mineralölgesellschaft als Erbbaurechtsinhaberin eines Teils des Grundstücks gepachtet - die Möglichkeit privatrechtlicher Befriedung des Konflikts nicht von vornherein als den einfacheren, eher zur Beseitigung der Gesundheitsgefährdung führenden Weg erscheinen lässt.“ (BVerwGE 91, 92-101)]  [124: 	„In diesen Fällen darf von einer Anordnung nur abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine abweichende Beurteilung rechtfertigen. Bei konkreten Gesundheitsgefahren ist ein Einschreiten der Behörde stets geboten.“ (TA Luft; 6.1.1 Ermessenseinschränkung)
„Zur Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen oder sonstiger Gefahren, sonstiger erheblicher Nachteile oder sonstiger erheblicher Belästigungen ist das Ermessen der Behörde durch § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG eingeschränkt. Die Anordnungsbehörde kann aber von einer Entscheidung nach § 17 BImSchG absehen, wenn zur Abwehr sonstiger Gefahren, sonstiger erheblicher Nachteile oder sonstiger erheblicher Belästigungen andere Rechtsvorschriften sachnähere Regelungen enthalten.“ (vgl. RdNrn. 24, 25). 
„Können schädliche Umwelteinwirkungen in der Umgebung der Anlage nicht völlig beseitigt werden, so ist zwischen dem Vorteil einer Teilsanierung und dem möglichen Nachteil einer zeitlichen Verlängerung unbefriedigender Verhältnisse abzuwägen. In geeigneten Fällen sind Anordnungen mit einer Erfüllungsfrist zu verbinden, die es dem Betreiber ermöglicht, stattdessen eine neue Anlage am selben oder an einem anderen Ort zu errichten. Solche Anordnungen sollen für den Fall eines erfolglosen Fristablaufs mit einer aufschiebend bedingten Betriebsuntersagung nach § 20 Abs. 1 BImSchG verbunden werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 130, 131)] 

[bookmark: _Ref29819785](Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG) § 17 Abs. 4 BImSchG[endnoteRef:125] [125: 	„Inhalt der Anforderungen zum Immissionsschutz ist regelmäßig, dass bestimmte Immissionswerte und/oder Emissionswerte nicht überschritten werden dürfen. Der Betreiber hat die Auswahl unter verschiedenen geeigneten Mitteln zur Erreichung dieses Ziels. Steht fest, mit welchen Maßnahmen die Zielanforderungen erfüllt werden müssen, sollen im Hinblick auf § 17 Abs. 4 BImSchG die bestimmten Maßnahmen gefordert werden. Zum Schutz vor sonstigen Gefahren, sonstigen erheblichen Nachteilen oder sonstigen erheblichen Belästigungen sowie zur Erfüllung der Betreiberpflichten nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3 und 4 BImSchG werden in der Regel bestimmte Maßnahmen gefordert werden müssen. 
Duldet die Erfüllung der Anordnung keinen Aufschub, so ist sie mit der Androhung von Zwangsgeld nach Art. 36 Abs. 2 Satz 1 VwZVG zu verbinden und für sofort vollziehbar zu erklären.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 126, 127)
„Hält die Anordnungsbehörde Gutachten für erforderlich, verfährt sie in den dort geregelten Fällen entsprechend RdNrn. 78a bis 78c, 80. 
Von einer Anordnung, Privatgutachten vorzulegen, ist im Hinblick auf den Untersuchungsgrundsatz des Art. 24 Abs. 1 BayVwVfG abzusehen; dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juni 1977 (BayVBl 1977 S. 769) ist nicht zu folgen. 
Kann durch die Anordnung der Aufgabenbereich anderer Behörden berührt werden, so soll deren Stellungnahme eingeholt werden. Zur Wahrung der Belange des Arbeitsschutzes sind die Gewerbeaufsichtsämter auch bei Anlagen zu hören, die nicht ihrer Aufsicht unterstehen. 
Benötigt der Anlagenbetreiber zur Erfüllung einer Anordnung voraussichtlich die Genehmigung oder Zustimmung anderer Behörden (z.B. eine Baugenehmigung), so ist mit diesen Behörden rechtzeitig zu klären, ob die Genehmigung bzw. Zustimmung erteilt wird und welcher Zeitraum für die Abwicklung des Verfahrens voraussichtlich erforderlich sein wird. Eine aus Rechtsgründen unerfüllbare Anordnung wäre nichtig.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 132 bis 135)
„In der Rechtsprechung ist nicht geklärt, ob Anordnungen nach § 17 BImSchG gegenüber einem Rechtsnachfolger wirken. Zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ist deshalb die Anordnung gegenüber jedem Rechtsnachfolger neu zu erlassen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 137)] 

möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
[bookmark: _Ref12372067]Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG) § 17 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:126] [126: 	„Für die Durchführung der Maßnahmen kann unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine Frist eingeräumt werden. Satz 3 (= vorhergehender Satz) gilt nur, wenn in der Übergangszeit keine konkreten Gesundheitsgefahren auftreten können und zeitlich begrenzte Belästigungen oder Nachteile den Betroffenen zumutbar sind.“ (TA Luft; 6.1.4 Fristen)
„Die nachträglichen Anordnungen müssen nach § 17 Abs. 2 BImSchG verhältnismäßig sein. Für Anforderungen in Verwaltungsvorschriften nach § 48 BImSchG hat der Vorschriftengeber die Verhältnismäßigkeit bejaht. Die Behörde hat die Verhältnismäßigkeit dann nur noch in atypischen Fällen zu prüfen, die der Vorschriftengeber nicht berücksichtigen konnte. 
Liegen keine allgemeinen Verwaltungsvorschriften vor, so ist die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall zu begründen. Werden im Bescheid lediglich Zielanforderungen zum Immissionsschutz gestellt, so ist in der Begründung darzulegen, welche Maßnahmen mit welchen geschätzten Kosten zum Erreichen der Zielanforderung führen. Aus dieser Begründung muss sich die Verhältnismäßigkeit der Forderung ergeben, auch wenn dem Anlagenbetreiber gleichwertige andere Maßnahmen zum Erreichen der Zielanforderung vorbehalten bleiben. 
Maßnahmen sind auch zum Schutz von Gebieten zu ergreifen, in denen eine Pflicht zur nachbarlichen Rücksichtnahme besteht. Im Rahmen der Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme hat Vorrang die Pflicht des Anlagenbetreibers, die verhältnismäßigen Maßnahmen zur Verminderung von Emissionen und Immissionen durchzuführen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 128, 129)] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung des Adressaten, Art. 28 BayVwVfG
§ 17 Abs. 1a BImSchG[endnoteRef:127], § 1 Abs. 1 Nr. 4  9. BImSchV
 [127: 	Unterstreiche in § 17 Abs. 1a Satz 1 BImSchG „Satz 2“; d.h. bei Anordnungen nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ist § 17 Abs. 1a BImSchG nicht anzuwenden.
„Der neue Absatz 1a Satz 1 in § 17 BImSchG setzt Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe a der Richtlinie 2003/35/EG in deutsches Recht um. Danach ist u.a. die betroffene Öffentlichkeit bei Anlagen, welche von der IVU-Richtlinie erfasst werden, vor der „Aktualisierung“ der Emissionswerte einer Genehmigung zu beteiligen. Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen werden durch nachträgliche Anordnungen nach § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG entsprechend „aktualisiert“. Deshalb regelt Satz 1 die öffentliche Bekanntmachung der Entwürfe von solchen Anordnungen. Satz 2 und Satz 4 verweisen hinsichtlich der Bekanntmachung des Entwurfs einer nachträglichen Anordnung sowie des Inhalts und der Bekanntmachung der behördlichen Entscheidung auf die für das Genehmigungsverfahren maßgebenden Vorschriften. Satz 3 regelt die Einwendungsbefugnis für die „betroffene Öffentlichkeit“ im Sinne von Artikel 4 Nr. 3 Buchstabe a in Verbindung mit Nr. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2003/35/EG.“] 

[bookmark: _§_17_Abs.][bookmark: _Hlt454751372]§ 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG (beachte120: § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG darf erst geprüft werden, wenn § 17 Abs. 1 Satz 2 BImSchG nicht anwendbar ist122)
Rechtsgrundlage § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG 

Zuständigkeit  

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  
deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)
als genehmigt gilt (§ 67 Abs. 1, 7 Satz 1 BImSchG)
oder
angezeigt wurde oder werden hätte müssen, § 67 Abs. 2, Abs. 7 Satz 3 BImSchG (vgl. § 17 Abs. 5 BImSchG)121
oder
bereits genehmigt (§ 10 Abs. 7 BImSchG) wurde 
(Soweit die Anlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet und betrieben oder wesentlich geändert wurde, weiter bei B.3  oder B.4  oder B.5 ) 
Pflichtverletzung[endnoteRef:128] [128: 	„Anordnungen nach § 17 Abs. 1 BImSchG können nicht nur zum Immissionsschutz einschließlich der Vorsorge, sondern auch zum Schutz vor sonstigen Gefahren, sonstigen erheblichen Nachteilen oder sonstigen erheblichen Belästigungen sowie zur Stoff- und Wärmenutzung ergehen. Insbesondere zum Schutz vor sonstigen Gefahren können sachnähere Vorschriften bestehen. Auf die Ausführungen in RdNr. 130 Satz 2 und RdNr. 193 wird verwiesen. 
Nachträgliche Anordnungen werden in der Regel durch Feststellungen überwachender Behörden veranlasst (vgl. auch RdNr. 110, letzter Satz). Anordnungen kommen auch in Betracht, wenn die zuständige Abfallbehörde Änderungen für die Erfüllung der Betreiberpflicht nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG vorschlägt (vgl. RdNr. 35). Unabhängig von solchen Vorschlägen hat die Anordnungsbehörde im Benehmen mit dieser Behörde alle fünf Jahre zu prüfen, ob die Regelungen im Genehmigungsbescheid oder einer nachträglichen Anordnung zu § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG noch ausreichen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 124, 125)
„Die Durchsetzung der Pflichten des § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG ist dagegen über § 17 BImSchG nicht möglich; insoweit ist auf die Ermächtigungen anderer Gesetze zurückzugreifen“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 17, RdNr. 15)] 

[bookmark: _bzgl._§_5]bzgl. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG aber beachte insoweit den § 17 Abs. 3 BImSchG und bzgl. § 5 Abs. 3 BImSchG den § 17 Abs. 4a BImSchG  
bzgl. Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG  
[bookmark: _weitere;_z.B._§]weitere; z.B. § 15 Abs. 1 Satz 1 [endnoteRef:129]; Abs. 3, § 67 Abs. 2, Abs. 7 Satz 3 BImSchG[endnoteRef:130]; bzgl. Rechtsverordnung nach § 49 Abs. 1, 2 BImSchG
 [129: 	Diese Pflichtverletzung liegt vor, wenn an einer bereits genehmigten Anlage eine Änderung vorgenommen wurde, die zwar nicht wesentlich, aber anzeigepflichtig ist, und diese Änderung bisher nicht angezeigt wurde. Mit einer nachträglichen Anordnung kann die Anzeige verlangt werden.]  [130: 	Soweit die erforderlichen Anzeigen bisher nicht erfolgt sind, können sie vom Betreiber nach § 17 BImSchG verlangt werden. ] 

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123 § 17 Abs. 3a Sätze 1, 3 bis 5 BImSchG[endnoteRef:131] [131: 	„Der Kompensationsplan nach § 17 Abs. 3a BImSchG muss die vorgesehenen technischen Maßnahmen an anderen Anlagen so genau beschreiben, dass sie ohne Ergänzungen zum Gegenstand einer Anordnung nach Satz 5 gemacht werden können. Sind zur Durchführung wesentliche Änderungen an den Anlagen erforderlich, so müssen die Unterlagen für das Genehmigungsverfahren ausgearbeitet sein. Andere Anlagenbetreiber müssen sich zur Durchführung der Maßnahmen und zur Stellung der Anträge schriftlich bereit erklärt haben. 
Sollen die Maßnahmen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Anordnungsbehörde durchgeführt werden, so müssen ferner Erklärungen der örtlich und sachlich zuständigen Behörden vorgelegt werden, dass die Maßnahmen angeordnet und genehmigt werden können. 
Der in § 1 BImSchG genannte Zweck wird nur gefördert, wenn die Verringerung der Emissionen sich im Geltungsgebiet des BImSchG immissionsmindernder auswirkt als die unterbleibende Anordnung. Zusätzlich sind örtliche Besonderheiten wie besondere Schutzbedürftigkeit, Vorbelastung oder künftige Entwicklung eines Gebiets zu berücksichtigen.
Ob eine Verringerung der Emissionsfrachten erfolgt, ist auch unter zeitlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Daraus kann sich ergeben, dass die Anordnung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BImSchG lediglich aufgeschoben werden kann.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 139 bis 141)] 

(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG) § 17 Abs. 4, 4a, 4b BImSchG125
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG) 
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG) § 17 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:132]  126 [132: 	„Werden die in Nummer 5 festgelegten Emissionswerte nur geringfügig überschritten, kann die Anordnung aufwendiger Abhilfemaßnahmen unverhältnismäßig sein. Im Übrigen wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (§ 17 Abs. 2 BImSchG) in der Regel durch Einräumung einer der in den Nummern 5.4 und 6 festgelegten Erfüllungsfristen gewahrt.“ (TA Luft; 6.2.1 Grundsatz)] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

Betriebsuntersagung

Rechtsgrundlage § 20 Abs. 1 BImSchG

Zuständigkeit 

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  

deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  bereits (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)
als genehmigt gilt (§ 67 Abs. 1, 7 Satz 1 BImSchG)
oder
angezeigt wurde (§ 67 Abs. 2, 7 Satz 3 BImSchG)
(Soweit die erforderliche Anzeige bisher unterblieben ist, weiter bei >>B.1.2.3.1.3.3)
oder
genehmigt (§ 10 Abs. 7 BImSchG) wurde
(Soweit die Anlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet und betrieben oder wesentlich geändert wurde, weiter bei ) 
Pflichtverletzung[endnoteRef:133] bzgl. Beschaffenheit oder Betrieb[endnoteRef:134] der Anlage durch Nichtbefolgung einer [133: 	Soweit die Anlage ohne die nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BImSchG erforderliche Anzeige geändert wurde, beachte zusätzlich >>B.1.2.3.1.3.3]  [134: 	„Erfasst werden damit alle materiellen Anforderungen an den Anlagenbetreiber, nicht jedoch formale Pflichten, wie Mitteilungspflichten, etwa gem. § 52a BImSchG oder die Pflicht zur Ernennung eines Immissionsschutzbeauftragten.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 9)] 

Auflage[endnoteRef:135]
oder [135: 	„Als Auflage in diesem Sinne ist allein die echte Auflage, nicht die modifizierende Auflage oder Inhaltsbestimmung gemeint. Modifizierende Auflagen bzw. Inhaltsbestimmungen fallen unter § 20 Abs. 2 BImSchG, da sie die Genehmigung modifizieren und damit ihre Reichweite bestimmen. Keine Rolle spielt dagegen, ob es sich um eine Immissionsschutzauflage oder eine Auflage zur Erfüllung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften handelt. (a.A. BVerwG, NVwZ 1984, 305)“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 10)
„Wird gegen Auflagen verstoßen, so ist § 20 Abs. 1 BImSchG und noch nicht § 20 Abs. 2 BImSchG anzuwenden. Bei schwerwiegenden Verstößen soll ebenso wie bei lang anhaltenden oder ständig wiederholten Verstößen der Betrieb nach § 20 Abs. 1 BImSchG untersagt werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 145)] 

vollziehbaren nachträglichen Anordnung nach § 17 BImSchG
oder
abschließend[endnoteRef:136] bestimmten Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG [136: 	„Eine Verletzung allein von Grundpflichten des § 5 BImSchG genügt also nicht. Nicht abschließend bestimmte Pflichten müssen zunächst zum Gegenstand einer nachträglichen Anordnung gemacht werden. Abschließend bestimmt ist eine Pflicht, anders als nach dem allgemeinen Sprachgebrauch (dem § 17 Abs. 3 BImSchG folgt), wenn sie so präzise gefasst ist, dass sie den Bestimmheitsanforderungen genügt, die für einen entsprechenden Verwaltungsakt gelten würden. (…) Grenzwerte der  13. BImSchV etwa sind abschließend bestimmt, nicht jedoch evtl. Öffnungsklauseln.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 13)] 

Rechtsfolge
Entschließungsermessen[endnoteRef:137] (Art. 40 BayVwVfG)123 [137: 	„Wird durch den Verstoß gegen eine Auflage, eine vollziehbare nachträgliche Anordnung oder eine abschließend bestimmte Pflicht aus einer Verordnung nach § 7 BImSchG ein Tatbestand des 28. Abschnitts des StGB erfüllt, so muss die Behörde, wenn nicht in Ausnahmefällen besondere Gründe die Aufrechterhaltung des Betriebs rechtfertigen, den Betrieb untersagen. Kann eine schwere Umweltgefährdung nach § 330 StGB nicht ausgeschlossen werden, so muss die Behörde ausnahmslos den Betrieb mit sofortiger Vollziehung untersagen und ihre Untersagung unverzüglich mit Zwangsmitteln durchsetzen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 145)] 

[bookmark: _Ref519070037](Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)[endnoteRef:138] [138: 	Auf diesen Punkt wird im Normalfall nicht einzugehen sein, da hier - anders als bei den allgemeinen sicherheitsrechtlichen Befugnisnormen - das Mittel von der Norm eindeutig vorgegeben ist.] 

möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
[bookmark: _Ref29823291]mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)[endnoteRef:139] [139: 	sachlicher Umfang, ganz oder teilweise Untersagung] 

Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG[endnoteRef:140]

 [140: 	„Die Untersagung nach Abs. 1 ist als temporäre Maßnahme ‘bis zur Erfüllung der Auflage, der Anordnung oder der Pflicht aus der Rechtsverordnung’ konzipiert. Dem kann die Behörde dadurch gerecht werden, dass sie die Untersagung mit der auflösenden Bedingung der Erfüllung von Auflage bzw. Anordnung erlässt. Sie kann sie aber auch unbedingt erlassen und muss sie dann aufheben, sobald die Auflage bzw. Anordnung erfüllt wird. (…) Die Untersagung lässt den Bestand der Genehmigung unberührt; doch erlischt sie idR nach 3 Jahren des Nichtbetriebs (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 16)] 

[bookmark: _Einstellung_der_Bauarbeiten]Einstellung der Bauarbeiten[endnoteRef:141]
 [141: 	„Vor Aufnahme des Betriebs kann auf Abs. 2 eine Einstellung der Bauarbeiten gestützt werden.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 33) „Die Anordnung der Baueinstellung ist insbes. möglich, wenn wesentliche Änderungen vorgenommen werden.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 38)] 

Rechtsgrundlage § 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 BImSchG

Zuständigkeit

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  
[bookmark: _Ref407520492][bookmark: _Hlt451612855][bookmark: _Ref450470984]deren Errichtung  oder (letzte) wesentliche Änderung  nicht nach BImSchG genehmigt ist[endnoteRef:142] 
 [142: 	Wurde bereits eine BImSchG - genehmigung erteilt? (falsch ist hier die Frage: Hat der Bauherr eine BImSchG - genehmigung beantragt?) (= „Schwarzbau“ = formelle Rechtswidrigkeit des Vorhabens) ist der häufigste Anwendungsfall; d.h. es ist an dieser Stelle nicht zu prüfen, ob eine evtl. dafür erteilte BImSchG - genehmigung rechtswidrig ist. Wenn für ein Vorhaben eine BImSchG - genehmigung bereits erteilt wurde, diese aber rechtswidrig ist (Prüfen!), handelt es sich solange - bis die rechtswidrige BImSchG - genehmigung unanfechtbar oder sofort vollziehbar zurückgenommen ist - um kein formell rechtswidriges Vorhaben; vor einer evtl. Einstellung muss daher erst die rechtswidrige BImSchG - genehmigung unanfechtbar oder sofort vollziehbar zurückgenommen sein.
Beachte § 67 Abs. 1, 7 Satz 1 BImSchG.] 

Rechtsfolge
[bookmark: _Hlt431430495]Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
eingeschränktes Ermessen („soll“)
(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)[endnoteRef:143] [143: 	Hier könnte im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Bauarbeiten insgesamt oder nur für einen genau zu bestimmenden Teil des Vorhabens eingestellt werden. Vgl. auch Endnote 117] 

Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)[endnoteRef:144] [144: 	Die Bauarbeiten zur Errichtung oder wesentlichen Änderung sind regelmäßig einzustellen unabhängig von der Frage, ob Errichtung und Betrieb oder wesentliche Änderung genehmigungsfähig wären.] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
[bookmark: _Hlt450470675]Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG


[bookmark: _Stillegung]Stilllegung

Rechtsgrundlage § 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 BImSchG

Zuständigkeit

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  
[bookmark: _Hlt451612842]deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  nicht nach BImSchG genehmigt ist142 (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
eingeschränktes Ermessen („soll“[endnoteRef:145]) [145: 	„Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 vor, soll die Behörde die Anlage stilllegen. Das heißt, sie muss im Regelfall eingreifen. In atypischen Situationen steht das Eingreifen in ihrem Ermessen.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 39)
„Der ungenehmigte Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage ist als abstraktes Gefährdungsdelikt eine Straftat nach § 327 Abs. 2 StGB. Bei dieser Wertung des Strafgesetzgebers ist die Behörde regelmäßig gehalten, die Sollvorschrift des § 20 Abs. 2 Satz 1 BImSchG anzuwenden und ihren Verwaltungsakt mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 147)] 

(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)138
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)[endnoteRef:146] [146: 	Hier könnte im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Stilllegung für den gesamten Betrieb oder nur für einen genau zu bestimmenden Teil angeordnet wird. Vgl. auch Endnote 117] 

[bookmark: _Hlt450614158][bookmark: _Ref450614134]Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Errichtung und Betrieb oder wesentliche Änderung offensichtlich genehmigungsfähig[endnoteRef:147]? >>A.6
Wenn ja = Stilllegung regelmäßig ausgeschlossen
Wenn nein = Stilllegung [147: 	„Eine Stilllegung ist nur möglich, soweit und solange Zweifel hinsichtlich der materiellen Rechtmäßigkeit bestehen. Zeitraubende Ermittlungen der Behörde sind nicht erforderlich.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 39a) 
„Liegen gleichzeitig Verstöße gegen materielles Recht vor, so muss der Betrieb stillgelegt werden, wenn nicht ausnahmsweise besondere Gründe seine Aufrechterhaltung rechtfertigen.
„Bei Verstößen gegen einen Tatbestand des 28. Abschnitts des StGB ist der Betrieb ausnahmslos und sofort vollziehbar stillzulegen und in der Regel die Beseitigung der Anlage anzuordnen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 147)
„Im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist (...) bei lediglich formeller Rechtswidrigkeit nur eine Stilllegung möglich sein.“ (Jarass, Kommentar zum BImSchG, 8. Auflage 2010, § 20, RdNr. 40) Vgl. auch Endnote 117] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG


[bookmark: _Beseitigung]Beseitigung

[bookmark: _Ref282363280]§ 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG[endnoteRef:148] [148: 	Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsfolgen in § 20 Abs. 2 Satz 1 BImSchG („soll“) und § 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG(„hat“) ist mit § 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG zu beginnen; vgl. >>B.5.2] 

Rechtsgrundlage § 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG

Zuständigkeit

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  
[bookmark: _Hlt454121160]deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  nicht nach BImSchG genehmigt ist142 (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft kann auf andere Weise nicht ausreichend geschützt werden
Errichtung und Betrieb oder wesentliche Änderung nicht offensichtlich genehmigungsfähig? 
Nur durch die Beseitigung kann ein ausreichender Schutz der Allgemeinheit oder der Nachbarschaft gewährleistet werden[endnoteRef:149]
 [149: 	D.h. mit einer nachträglichen Genehmigung mit entsprechenden Auflagen oder durch eine Stillegung würde dieses Ziel nicht erreicht. Das könnte der Fall sein, wenn auch von der stillgelegten Anlage z.B. eine Explosionsgefahr ausgeht.] 

wenn B.5.1.3.1.3 nicht gegeben, weiter bei >>B.5.2
Rechtsfolge
Die Beseitigung muss angeordnet werden

[bookmark: _Hlt450380169]Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG


[bookmark: _§_20_Abs.]§ 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 BImSchG (beachte148: § 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 BImSchG darf nur geprüft werden, wenn § 20 Abs. 2 Satz 2 BImSchG nicht anwendbar ist)
Rechtsgrundlage § 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 BImSchG

Zuständigkeit

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage  
deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  nicht nach BImSchG genehmigt ist142 (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
eingeschränktes Ermessen („soll“)
(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)138
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)[endnoteRef:150] [150: 	Hier könnte im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Anlage insgesamt oder genau zu bestimmende Teile der Anlage zu beseitigen sind. Vgl. auch Endnote 117] 

Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Wenn Errichtung und Betrieb oder wesentliche Änderung offensichtlich genehmigungsfähig sind (), ist die Beseitigung nicht angemessen147
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG


Betriebsuntersagung wegen persönlicher Unzuverlässigkeit[endnoteRef:151]
 [151: 	„Die Untersagung nach § 20 Abs. 3 BImSchG geht einer Untersagung nach § 73 Abs. 2 Bundesberggesetz oder nach § 35 GewO (vgl. 3.2.1.4 der Bek. des Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 27. November 1974, WVMBl 1975 S.1) vor“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 148)] 

Rechtsgrundlage § 20 Abs. 3 BImSchG

Zuständigkeit

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

genehmigungsbedürftige Anlage 

deren Errichtung und Betrieb  oder (letzte) wesentliche Änderung  bereits (Beachte: § 18 Abs. 1, 2 BImSchG)
als genehmigt gilt (§ 67 Abs. 1, 7 Satz 1 BImSchG)
oder
angezeigt wurde (§ 67 Abs. 2, 7 Satz 3 BImSchG)
(Soweit die erforderliche Anzeige bisher unterblieben ist, weiter bei )
oder
genehmigt (§ 10 Abs. 7 BImSchG) wurde
(Soweit die Anlage ohne die erforderliche Genehmigung errichtet und betrieben oder wesentlich geändert wurde, weiter bei ) 
Unzuverlässigkeit
bzgl. der Einhaltung von Rechtsvorschriften zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
des Betreibers oder einer mit dem Betrieb beauftragten Person
Untersagung zum Wohl der Allgemeinheit geboten

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)138
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

Weitere Entscheidungen nach positiver Bescheidung des Antrags

§ 18 BImSchG Erlöschen der Genehmigung, § 9 Abs. 2 BImSchG bei Vorbescheid

Art. 48 BayVwVfG Rücknahme

§ 21 BImSchG Widerruf


[bookmark: _Hlt442355663][bookmark: _Prüfungsschema_für_nicht][bookmark: _Toc121567490]Prüfungsschema für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen (§§ 22 ff BImSchG)[endnoteRef:152] [152: 	Ziehen Sie nach § 21 BImSchG einen Trennungsstrich durch den Gesetzestext, um damit klarzustellen, dass die §§ 4 bis 21 BImSchG nur für genehmigungsbedürftige Anlagen, die §§ 22 bis 25 BImSchG nur für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen gelten.] 


Die im Folgenden aufgeführte Prüfung findet meist im Rahmen von § 30 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO oder von § 34 Abs. 1 Satz 1 oder von § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO oder von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB[endnoteRef:153] oder § 12 WHG oder § 68 Abs. 3 WHG oder Art. 20 Abs. 4 Satz 2 BayWG statt. 
 [153: 	Nicht zu prüfen sind weder im vereinfachten Verfahren (Art. 59 Satz 1 Nr. 3 BayBO) noch im Baugenehmigungsverfahren (Art. 60 Satz 1 Nr. 3 BayBO) §§ 22 ff BImSchG, weil wegen der Baugenehmigung insoweit keine Entscheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entfällt oder ersetzt wird (vgl. dazu im Einzelnen unten).
„Immissionsschutzrechtliche Fragestellungen können (sowohl) im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (als auch im Baugenehmigungsverfahren) nur im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Prüfung der Umgebungsverträglichkeit mitgelöst werden. Die Einhaltung von darüberhinausgehenden Anforderungen zum Immissionsschutz hat der Betreiber in eigener Verantwortung zu gewährleisten. Sie bleiben Gegenstand (…) immissionsschutzrechtlicher Eingriffsbefugnisse (§ 24 BImSchG).“ (Vollzug des BImSchG, Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 05. Februar 1998 Nr. 7/21-8702.6-1997/4 Allg. Ministerialblatt 1998, S. 117 ff. (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 155)
Ebenfalls zur Anwendbarkeit der §§ 22 ff BImSchG: „BVerwG und BayVGH haben wiederholt ausdrücklich festgestellt, dass sich die Beurteilung der Zumutbarkeit von Störungen und damit die Beurteilung der Zulässigkeit einer störenden Nutzung nach dem Maßstab des § 22 Abs. 1 BImSchG richtet (die Errichtung einer störenden Anlage ist also unter Immissionsgesichtspunkten nicht erst dann abzulehnen, wenn der Bereich des gesunden Wohnens verlassen wird); dies ist für den Anwendungsbereich sowohl von § 30 Abs. 1 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO, von § 34 Abs. 1 Satz 1 und von § 34 Abs. 2 BauGB, § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO als auch von § 35 BauGB entschieden. Das bedeutet, dass der in Art. 59 Satz 1 Nr. 1 (und Art. 60 Satz 1 Nr. 1) BayBO genannte, bundesrechtlich ausgestaltete Prüfungsmaßstab der §§ 29 ff BauGB in diesem Teilbereich des baurechtlichen Gebots der Rücksichtnahme seinerseits durch die genannten Anforderungen des Immissionsschutzes bestimmt wird. Insoweit entbindet die Einschränkung des Prüfungsmaßstabs durch Art. 59 Satz 1 (und Art. 60 Satz 1 Nr. 1 BayBO) nicht von denjenigen Beteiligungen, die auch im Falle einer unmittelbaren Anwendung von § 22 Abs. 1 BImSchG erforderlich wären.“ (IMS IIB5-4601-002-98 vom 23.11.1998)] 

[bookmark: _Anlage_§_3]Anlage § 3 Abs. 5 BImSchG vgl. auch >>A.2.1.1 

§ 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG[endnoteRef:154]
 [154: 	Unterstreiche: „ortsfeste“
z.B. Fabriken, Handwerksbetriebe, Speditionsbetriebe, Gaststätten, Kachelöfen, Heizungen, chemische Reinigungen, Werkstätten, Tankstellen, Kinderspielplätze mit Spielgeräten, Sportanlagen, Garagen, Parkplätze, Bauhöfe, Laserkanonen bei Discos, Getränkeautomatenanlage (BayVGH, BayVBl. 1985, 629), Hundezwinger für mehrere Hunde (Bündelungsfunktion) (nicht: Hundehütte)] 

§ 3 Abs. 5 Nr. 2 BImSchG[endnoteRef:155]
 [155: 	Unterstreiche: „ortsveränderliche“
Da es - anders als bei den genehmigungsbedürftigen Anlagen - nicht erforderlich ist, dass die Anlage „länger als während der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an demselben Ort betrieben wird“ (§ 1 Abs. 1 Satz 1  4. BImSchV), können insbes. auch Anlagen nach § 3 Abs. 5 Nr. 2 BImSchG unter die §§ 22 ff. BImSchG fallen (ortsveränderlich = Anlagen, die dazu bestimmt sind, [1] an wechselnden Orten [nicht länger als 6 Monate] verwandt zu werden und [2] nicht in funktionalem Zusammenhang mit einer ortsfesten Einrichtung stehen);
„Fahrzeuge sind Anlagen nach § 3 Abs. 5 Nr. 2, soweit ihre Emissionen durch den Einsatz des Fahrzeugs als Arbeitsgerät entstehen. Emissionen von Fahrzeugen auf dem Betriebsgrundstück einer Betriebsstätte oder ortsfesten Einrichtung nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG werden dieser Anlage zugerechnet.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 3, 4) z.B. der Lärm von an - und abfahrenden Lkws auf dem Betriebsgelände.
Aber nicht Kraftfahrzeuge, die am Verkehr teilnehmen (= zugelassene Kraftfahrzeuge) (§ 38 Abs. 1 Satz 1 BImSchG); unterstreiche in § 38 Abs. 1 Satz 1 BImSchG „Teilnahme am Verkehr“
Erforderlich: „Betreiben“; fehlt z.B. beim Tennisschläger, Hammer

Beispiele für § 3 Abs. 5 Nr. 2 BImSchG: Rasenmäher, Kreissäge, Holzkohlengrill;
nicht: einfache Sportgeräte (z.B. Tennisschläger) oder einfache Arbeitsgeräte (z.B. Hammer) oder Musikinstrumente (aber schon der Verstärker)
] 

§ 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG[endnoteRef:156]
 [156: 	z.B. Bolzplatz (ohne Einrichtungen wie z.B. Fußballtore), Mülldeponie (soweit sie nicht bereits unter § 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG fällt)
Bei § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG „bedarf es keiner besonderen betrieblichen Einrichtungen; sind sie indes vorhanden, wird es sich, soweit sie ortsfest sind, regelmäßig bereits um eine Betriebsstätte im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 handeln.“ (Kotulla; Kommentar zum BImSchG, Stand: 01.07, § 3, RdNr. 76) Bei § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG ist insbes. Voraussetzung, dass die Aktivitäten wesentlicher Inhalt der Zweckbestimmung des Grundstücks sind; daher sind landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, auf denen gelegentlich Gülle aufgebracht wird, keine Anlagen i.S.v. § 3 Abs. 5 Nr. 3 BImSchG; nicht: öffentliche Verkehrswege] 

Wenn nicht = §§ 22 ff. BImSchG nicht anwendbar

nicht genehmigungsbedürftig[endnoteRef:157] 

Wenn nicht = §§ 22 ff. BImSchG nicht anwendbar
 [157: 	Soweit eine Anlage dort nach der Prüfung von  nicht genehmigungsbedürftig ist, sind die §§ 22 ff. BImSchG zu beachten.
Nicht genehmigungsbedürftig bedeutet nur, dass diese Anlagen nicht genehmigungsbedürftig nach BImSchG sind; meist bedürfen die unter §§ 22 ff. BImSchG fallenden Anlagen einer präventiven Kontrolle nach anderen Rechtsvorschriften, z.B. nach Art. 55 Abs. 1 BayBO oder § 8 Abs. 1 WHG oder Art. 20 Abs. 1, 2 BayWG] 

[bookmark: _Verpflichtung]Verpflichtung

nach einer Verordnung nach § 23 Abs. 1 BImSchG[endnoteRef:158];
soweit darin Pflichten von § 22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2 BImSchG konkretisiert werden, sind die entsprechenden Vorschriften dort (>>C.3.2.1, >>C.3.2.2) zu prüfen; soweit Regelungen darüber hinaus gehen[endnoteRef:159], sind sie an dieser Stelle (C.3.1) zu prüfen. 
 [158: 	z.B.
1. BImSchV Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen
18. BImSchV Sportanlagenlärmschutzverordnung]  [159: 	z.B. Vorsorgeregelungen
„Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen ist nach dem Ergebnis der Beratungen des Dritten Gesetzes zur Änderung des BImSchG bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen den Verordnungen nach § 23 BImSchG vorbehalten. Emissionsbegrenzungen nach dem Stand der Technik können in Verwaltungsakten nach § 24 BImSchG deshalb nur gefordert werden, soweit sie im Einzelfall dazu bestimmt sind, schädliche Immissionen zu vermeiden oder zu vermindern. Zu den weitergehenden Möglichkeiten nach Baurecht vgl. RdNr. 156, letzter Satz.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 150)] 

nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG

[bookmark: _§_22_Abs.][bookmark: _Ref127072704]§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG
schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik[endnoteRef:160] vermeidbar sind (= keine gänzliche „Vermeidung“ wie bei § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG) [160: 	„Soweit im Hinblick auf die Pflichten der Betreiber von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG zu beurteilen ist, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen vorliegen, sollen die in Nummer 4 festgelegten Grundsätze zur Ermittlung und Maßstäbe zur Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen herangezogen werden. Die Ermittlung von Immissionskenngrößen nach Nummer 4.6 unterbleibt, soweit eine Prüfung im Einzelfall ergibt, dass der damit verbundene Aufwand unverhältnismäßig wäre. Tragen nicht genehmigungsbedürftige Anlagen zum Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen in relevanter Weise bei, ist zu prüfen, ob die nach dem Stand der Technik gegebenen Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung ausgeschöpft sind. Nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Soweit zur Erfüllung der Pflichten nach § 22 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG Anforderungen für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen festgelegt werden können, können auch die in Nummer 5 für genehmigungsbedürftige Anlagen festgelegten Vorsorgeanforderungen als Erkenntnisquelle herangezogen werden. Luftreinhaltepläne sind bei Anordnungen nach §§ 24 und 25 BImSchG zu beachten.“ (TA Luft; 1 Anwendungsbereich)
„Liegen schädliche Umwelteinwirkungen vor oder sind solche Einwirkungen zu erwarten, so muss der Betreiber nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG Maßnahmen nach dem Stand der Technik ergreifen, um diese Einwirkungen zu verhindern.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 152)] 

[bookmark: _schädliche_Umwelteinwirkungen_§][bookmark: _Ref536367600]schädliche Umwelteinwirkungen § 3 Abs. 1 BImSchG (nicht: „sonstige Gefahren“ wie bei § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG)[endnoteRef:161] [161: 	„Maßnahmen zum Schutz vor sonstigen Gefahren z.B. Bränden und Explosionen, sonstigen erheblichen Nachteilen und sonstigen erheblichen Belästigungen können bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nicht auf das BImSchG gestützt werden.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 151)] 

Immissionen nach § 3 Abs. 2 BImSchG
Luftverunreinigung § 3 Abs. 2, 4 BImSchG
Geräusche § 3 Abs. 2 BImSchG
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen § 3 Abs. 2 BImSchG;
nicht wenn § 22 Abs. 1 Satz 3 BImSchG einschlägig ist[endnoteRef:162] [162: 	Gesetzgebungskompetenzproblem vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG; nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG kann der Bund nur Vorschriften bzgl. „Luftreinhaltung und Lärmbekämpfung“ erlassen; Regelungen bzgl. Anlagen z.B. zum Erschütterungsschutz kann er auf dieser Grundlage nicht erlassen. Daher erlässt der Bund Regelungen bzgl. Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen (vgl. unten) und ähnlicher Erscheinungen nur für Anlagen, die gewerblich oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen betrieben werden, weil er zur Regelung solcher Anlagen die Gesetzgebungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) hat. Beispiel: Führen die von einer städtischen Straßenlaterne ausgehenden Lichtemissionen in einem benachbarten Wohnhaus zu einer schädlichen Umwelteinwirkung, sind die §§ 22 ff BImSchG nicht anwendbar; es kann insbesondere auch keine Anordnung nach § 24 bzw. § 25 Abs. 2 BImSchG erlassen werden. Beachte aber Art. 16 Abs. 2 BayImSchG. Dagegen hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 7 GG zur Regelung für von Funkanlagen ausgehenden nichtionisierenden Strahlen (26. BImSchV) und muss daher nicht auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) zurückgreifen. Daher gilt die Verpflichtung von § 22 Abs. 1 Satz 1 BImSchG immer, wenn es bei einer Anlage um die Verhinderung oder Beschränkung von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche oder von Funkanlagen ausgehende nichtionisierende Strahlen geht, unabhängig davon, ob die Anlage gewerblichen Zwecken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung findet.] 

schädliche = nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen
bei Luftverunreinigung = Immissionswerte der TA Luft überschritten68 (nicht zu beachten sind insoweit die Emissionswerte der TA Luft, da im Rahmen von § 22 Abs. 1 BImSchG keine Vorsorgeanforderungen bestehen)
bei Geräuschen = Immissionswerte der TA Lärm überschritten[endnoteRef:163] [163: 	Zur Anwendbarkeit der TA Lärm bei § 22 BImSchG vgl. TA Lärm Abschnitt 4

„Die Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen müssen nach Maßgabe des § 22 BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen vermeiden. Zur Beurteilung der Schädlichkeit von Lärmeinwirkungen können die Immissionsrichtwerte der TA Lärm neben anderen Erkenntnisquellen herangezogen werden. In Fortsetzung der Verwaltungspraxis seit 1968 ist als Nachtzeit die Zeit zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr zu betrachten, es sei denn, das Umfeld der Anlage ist durch einen früheren Beginn der Tagesbetriebsamkeit so geprägt, dass Nachtruhe nicht mehr gegeben ist; die Zeit nach 6.00 Uhr ist dann als Ruhezeit zu beurteilen. RdNrn. 17, 18 gelten entsprechend; die für den Betroffenen ungünstigste Nachtstunde ist nur aus der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr herauszugreifen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 149b)] 

bei Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen = vgl. Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen

nach dem Stand der Technik vermeidbar (§ 3 Abs. 6 BImSchG) = Stellungnahme des Umweltschutzingenieurs oder Gutachten von Sachverständigen[endnoteRef:164]

Soweit die schädlichen Umwelteinwirkungen nicht vermeidbar sind,  § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG prüfen >>C.3.2.2
 [164: 	„Zur Beurteilung des Stands der Technik sind insbesondere DIN-Normen und VDI-Richtlinien heranzuziehen.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 152)
z.B. Erdfilter bei Ställen, Staubfilter, Lärmumkapselung von Motoren, bestimmte Verfahrenstechniken
D.h. wenn aufgrund des „Stands der Technik“ bestimmte Immissionswerte eingehalten werden könnten, kann z.B. die Baugenehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1BayBO i.V.m. § 30 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO oder von § 34 Abs. 1 Satz 1 oder von § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO oder von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB jeweils i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG die Auflage enthalten, dass die Immissionswerte der TA Lärm nicht überschritten werden dürfen (= ausreichend ist die Bestimmung des „Ziels“; die „Mittel“ müssen nicht bestimmt werden).] 

[bookmark: _§_22_Abs._]§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BImSchG „auf ein Mindestmaß beschränkt werden“160  [endnoteRef:165]  175
„Mindestmaß“ = § 25 Abs. 2 BImSchG[endnoteRef:166]
Kann das „Mindestmaß“ (§ 25 Abs. 2 BImSchG) nicht eingehalten werden, wird z.B. die Baugenehmigung nach Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BayBO, § 22 Abs. 1 Nr. 1, 2, § 25 Abs. 2 BImSchG versagt bzw, wenn die Anlage bereits genutzt wird, wird der Betrieb untersagt. >> D.2.2
 [165: 	„Die technisch nicht vermeidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen sind sodann auf ein Mindestmaß zu beschränken, beispielsweise durch Betriebszeiteinschränkungen. Es kann demnach noch ein Restbestand an zulässigen schädlichen Umwelteinwirkungen verbleiben; insoweit geht der Pflichtenkatalog des § 22 Abs. 1 BImSchG weniger weit als der des § 5 Abs. 1 Satz 1 BImSchG. Diese Schlussfolgerung ist allerdings graue Theorie. Denn es kann sich ja nur noch um solche Umwelteinwirkungen handeln, die (1) keine Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachwerte verursachen (§ 25 Abs. 2 BImSchG), (2) auf das nach dem Stand der Technik unvermeidbare Maß reduziert wurden und (3) auf sonstige Weise auf ein Mindestmaß beschränkt sind. Diesen Restbestand an Umwelteinwirkungen nimmt das Gesetz „als unabwendbare Folge der technischen Entwicklung“ hin. In der amtlichen Begründung ist dazu ausgeführt: ‘Durch die Verwendung der in Nr. 2 enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffe soll im Rahmen des Zumutbaren eine möglichst weitgehende Verpflichtung zu Schutzmaßnahmen begründet werden. Zugleich wird ein ausreichend weiter Spielraum für die Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles eröffnet, wobei dem nachbarlichen Interessenausgleich eine besondere Bedeutung zukommt.’ Damit erweist sich die Vorschrift, technisch unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, als Bestimmung einer Zumutbarkeitsgrenze im Rahmen des nachbarlichen Interessenausgleiches. Das aber ist nun auch die Grenze zwischen schädlichen und nicht schädlichen Umwelteinwirkungen. Denn letztere werden in § 3 Abs. 1 BImSchG definiert als Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit herbeizuführen. Da Gefahren nach dem oben Gesagten grundsätzlich ohnehin nicht hervorgerufen werden dürfen, kommt es hier in erster Linie auf die Vermeidung erheblicher Nachteile oder Belästigungen an. Erheblich aber sind diejenigen Beeinträchtigungen, die der Allgemeinheit oder Nachbarschaft nicht mehr zuzumuten sind. Damit verwischen sich die Grenzen. Das Gesetz mutet dem Nachbarn zu, solche nicht gefährdende Beeinträchtigungen hinzunehmen, die auf das technisch unvermeidbare Maß reduziert und die unter dem Gesichtspunkt eines nachbarlichen Interessenausgleiches durch sonstige Maßnahmen auf ein Mindestmaß beschränkt worden sind. Sie verdienen in aller Regel nicht mehr das Etikett ‘schädliche Umwelteinwirkungen’.“ (Kutscheidt, NVwZ 1983, 68)
Als Maßnahmen für die Forderung in § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken, kommen hierfür bzgl. schädlicher Umwelteinwirkungen durch Lärm nach Abschnitt 4.3 der TA Lärm insbesondere in Betracht:
organisatorische Maßnahmen im Betriebsablauf (z.B. keine lauten Arbeiten in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit),
zeitliche Beschränkungen des Betriebs, etwa zur Sicherung der Erholungsruhe am Abend und in der Nacht,
Einhaltung ausreichender Schutzabstände zu benachbarten Wohnhäusern oder anderen schutzbedürftigen Einrichtungen,
Ausnutzen natürlicher oder künstlicher Hindernisse zur Lärmminderung,
Wahl des Aufstellungsortes von Maschinen oder Anlagenteilen.]  [166: 	„Können schädliche Umwelteinwirkungen durch Maßnahmen nach dem Stand der Technik nicht verhindert werden, so muss nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG der Betreiber sonstige Maßnahmen ergreifen, um die schädlichen Einwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Dieses Mindestmaß kann auch das Maß Null für schädliche Einwirkungen sein, so dass auch nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG die Pflicht zur völligen Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen besteht, wenn dieses Ziel durch sonstige Maßnahmen erreicht werden kann.
Als sonstige Maßnahmen kommen zeitliche und örtliche Beschränkungen des Anlagenbetriebs in Betracht. Die zeitlichen Beschränkungen müssen aber noch einen vernünftigen Betrieb der Anlage zulassen, da sie sonst wie eine Untersagung wirken würden, die nur unter den engeren Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 BImSchG zulässig ist. Gleiches gilt für örtliche Beschränkungen (Standortverbote und -gebote), die ebenfalls als Untersagung zu werten wären, wenn der vom Anlagenbetreiber gewollte örtliche Zusammenhang mit einem bestimmten Lebens- oder Arbeitsbereich aufgehoben würde.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 153)
„§ 22 Abs. 1 BImSchG ist deshalb gedanklich zu ergänzen um die Pflicht: Nr. 4 die Anlage so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder bedeutende Sachwerte gefährden können.“ (Kutscheidt, a.a.O.)
z.B. zeitliche Betriebsbeschränkung; andere Verkehrsführung zu einem Betrieb; Schallschutzwände] 

§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BImSchG
vgl. evtl. Verordnung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 BImSchG

nach einer Verordnung nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BImSchG (= strengere oder gleichstrenge, aber konkretere Landesregelungen[endnoteRef:167]
 [167: 	z.B. die Biergartenverordnung

Datei: 1999/9093/ 2129-1-8-U 
Bayerische Biergartenverordnung 
vom 20.04.1999

Auf Grund des § 23 Abs. 2 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl I S. 880), zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 19.Oktober1998 (BGBl I S. 3178), erlässt die Bayerische Staatsregierung folgende Verordnung:

§ 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche erforderlichen Anforderungen für Biergärten in der Nachbarschaft von Wohnbebauung, soweit nicht weitergehende Regelungen als nach § 2 Abs. 2 bestehen. 

§ 2 Anforderungen

1Für Biergärten wird als Tageszeit die Zeit von 7.00 bis 23.00 Uhr festgelegt. 2In Misch-, Kern- und Dorfgebieten gilt tags ein Immissionsrichtwert von 65 dB(A). 3In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten gilt tags ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A). 4In reinen Wohngebieten gilt tags ein Richtwert von 55 dB(A). 5Als Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung der von Biergärten ausgehenden Geräusche nach dieser Verordnung sind die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) sinngemäß heranzuziehen. 6Ein Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit (Nummer 6.5 TA Lärm) erfolgt nicht. 
Um sicherzustellen, dass der Biergarten die Immissionsrichtwerte nach Absatz 1 und die Nachtruhe ab 23.00 Uhr einhält, 
sind spätestens um 22.00 Uhr Musikdarbietungen zu beenden, 
 ist spätestens um 22.30 Uhr die Verabreichung von Getränken und Speisen zu beenden und 
 ist die Betriebszeit so zu beenden, dass der zurechenbare Straßenverkehr bis 23.00 Uhr abgewickelt ist. 
Soweit besondere Umstände vorliegen, insbesondere solche, die zu einer nicht nur gelegentlichen Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Absatz 1 führen, bleibt die Befugnis der zuständigen Behörde, andere oder von den Absätzen 1 und 2 abweichende Regelungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen zu treffen, unberührt. 


§ 3 In- Kraft- treten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1999 in Kraft.
München, den 20. April 1999
Der Bayerische Ministerpräsident
In Vertretung
Barbara Stamm
Stellvertreterin des Ministerpräsidenten
und
Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Gesundheit
] 

nach weitergehenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 22 Abs. 2 BImSchG) („weitergehende“ = strengere oder gleichstrenge, aber konkretere Regelungen)[endnoteRef:168]
 [168: 	z.B. Verordnung der Gemeinde nach Art. 14 BayImSchG; Feiertagsgesetz (FTG)] 



Beachte: § 22 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 2 BImSchG und evtl. Vorschriften einer Verordnung nach § 23 BImSchG sind drittschützende Normen im engeren Sinn.
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Anordnung zur Einhaltung von Pflichten >>C.3

Rechtsgrundlage § 24 BImSchG

Zuständigkeit

sachlich Art. 2 BayImSchG

Art. 2 Abs. 2 BayImSchG, Bergamt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO, kreisfreie Stadt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO Landratsamt als Staatsbehörde
örtlich
bei kreisfreier Stadt, Art. 22 Abs. 1 GO

bei Bergamt und LRA, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

Nicht genehmigungsbedürftige Anlage >>C.1, C.2
Pflichten  werden nicht erfüllt § 24 Satz 1 BImSchG

§ 24 Satz 2 BImSchG?[endnoteRef:169] 
 [169: 	„soll“: ein Verstoß gegen den Vorrang macht die Anordnung aber nicht rechtswidrig
„Vor Anordnungen nach § 24 BImSchG ist zu prüfen, ob ein ausreichender Immissionsschutz auch durch Maßnahmen nach anderen Vorschriften zu erreichen ist.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 154)
„Häufig werden Immissionen durch Nutzungsänderungen hervorgerufen, die baugenehmigungspflichtig sind und für die keine Baugenehmigung beantragt oder erteilt wurde. Das weitere Vorgehen ist dann mit der Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Ist zweifelhaft, ob eine ungenehmigte Nutzung nach dem Baurecht genehmigungsfähig ist, so soll von Anordnungen nach § 24 BImSchG, die sich auf den baulichen Zustand der Anlage beziehen, abgesehen werden, da die angeordneten Maßnahmen möglicherweise genehmigungspflichtig und nicht genehmigungsfähig wären, ferner den ungenehmigten Zustand verfestigen würden. Möglich bleiben Anordnungen für den Betrieb der Anlage bis zum Abschluss eines Baugenehmigungsverfahrens oder bis zum Erlass einer vollstreckungsfähigen Nutzungsuntersagung nach Art. 76 Satz 2 BayBO.
Liegt eine Baugenehmigung mit Auflagen zum Immissionsschutz vor, so sollen diese Auflagen vollstreckt und keine Anordnung nach § 24 erlassen werden.
Ist die Baugenehmigung nicht mit ausreichenden Auflagen zum Immissionsschutz verbunden worden, so soll eine Anordnung nach § 24 BImSchG erlassen werden; für diese gelten nicht die engen Voraussetzungen des Art. 54 Abs. 5 BayBO.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 157)
„Nach § 24 Satz 2 BImSchG besteht ein gesetzlicher Vorrang des Arbeitsschutzrechts, wenn eine Maßnahme zum Arbeitsschutz gleichzeitig den Immissionsschutz verwirklichen kann. Halten die Kreisverwaltungsbehörden diesen Fall für gegeben oder möglich, so bitten sie außer in Eilfällen das Gewerbeaufsichtsamt um entsprechende Prüfung und Anordnung. Die Gefahrstoffverordnung, die vornehmlich dem Arbeitsschutz dient und von den Gewerbeaufsichtsämtern zu vollziehen ist, enthält in den §§ 19, 20 und 24 BImSchG auch Immissionsschutzvorschriften. Stellen die Kreisverwaltungsbehörden fest, dass durch Gefahrstoffe schädliche Umwelteinwirkungen verursacht werden, so unterrichten sie in jedem Fall das Gewerbeaufsichtsamt. Anordnungen nach § 24 BImSchG werden außer in Eilfällen nur erlassen, wenn das Gewerbeaufsichtsamt mitteilt, dass es keine Anordnungen im Vollzug der Gefahrstoffverordnung erlässt, oder die von ihm beabsichtigten Anordnungen keinen ausreichenden Immissionsschutz erwarten lassen. Immissionsschützende Bestimmungen im sonstigen öffentlichen Recht (z.B. § 5 Abs. 1 Nr. 3 Gaststättengesetz) haben im Vollzug Vorrang gegenüber § 24 BImSchG.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNrn. 158 bis160)] 

Rechtsfolge
Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
[bookmark: _Ref419264414]Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)[endnoteRef:170] [170: 	Evtl. nur das Anordnungsziel - nicht die Mittel - bestimmen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Anordnung unverhältnismäßig ist, wenn es z.B. zur Erreichung des Anordnungsziels ein preiswerteres Mittel gibt.
Die Anordnung darf nicht zur völligen Betriebsstillegung, sondern allenfalls zu Betriebseinschränkungen (teilweiser Betriebsuntersagung) führen.] 

Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren[endnoteRef:171]
Anhörung Art. 28 BayVwVfG

 [171: 	„Die Behörde entscheidet, ob sie vor Anordnungen nach § 24 BImSchG ein Gutachten über das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen und mögliche Abhilfemaßnahmen benötigt. Vom Landesamt für Umweltschutz sind keine Gutachten anzufordern.“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 162)] 

Untersagung

[bookmark: _§_25_Abs._1]§ 25 Abs. 1 BImSchG

[bookmark: _Rechtsgrundlage_§_25]Rechtsgrundlage § 25 Abs. 1 BImSchG

Zuständigkeit

sachlich Art. 2 BayImSchG

Art. 2 Abs. 2 BayImSchG, Bergamt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO, kreisfreie Stadt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO Landratsamt als Staatsbehörde
örtlich
bei kreisfreier Stadt, Art. 22 Abs. 1 GO

bei Bergamt und LRA, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

Nicht genehmigungsbedürftige Anlage 
Verstoß gegen eine vollziehbare (unanfechtbare oder für sofort vollziehbar erklärte) Anordnung nach § 24 BImSchG

Rechtsfolge[endnoteRef:172] [172: 	Anordnungsinhalt ist die Betriebsuntersagung, nicht die Untersagung der Errichtung; insoweit ist z.B. Art. 75 BayBO heranzuziehen.] 

Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
[bookmark: _Ref42268032](Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)[endnoteRef:173] [173: 	Auf diesen Punkt wird im Normalfall nicht einzugehen sein, da hier - anders als bei den allgemeinen sicherheitsrechtlichen Befugnisnormen - das Mittel von der Norm eindeutig vorgegeben ist.] 

möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)139
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG


[bookmark: _§_25_Abs.]§ 25 Abs. 2 BImSchG

Rechtsgrundlage § 25 Abs. 2 BImSchG

Zuständigkeit

sachlich Art. 2 BayImSchG

Art. 2 Abs. 2 BayImSchG, Bergamt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 9 Abs. 1 Satz 1 GO, kreisfreie Stadt
Art. 2 Abs. 1 BayImSchG, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 LKrO Landratsamt als Staatsbehörde
örtlich
bei kreisfreier Stadt, Art. 22 Abs. 1 GO

bei Bergamt und LRA, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG

Materielle Voraussetzungen

Tatbestandsvoraussetzungen

Nicht genehmigungsbedürftige Anlage 
Anlage ruft schädliche Umwelteinwirkungen (§ 3 Abs. 1 BImSchG) hervor >>C.3.2.1.1 bis C.3.2.1.1.2.3

Dadurch werden Leben, Gesundheit[endnoteRef:174] oder bedeutende Sachwerte konkret gefährdet
 [174: 	„Zur Frage, ob der Betrieb einer Anlage das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet, ist eine Stellungnahme des Gesundheitsamtes einzuholen (vgl. Bekanntmachung vom 19. Oktober 1990, AllMBl S. 813).“ (VB BImSchG 2.0 aufgehoben2, RdNr. 167)] 

[bookmark: _Ref499371782]Die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft können nicht auf andere Weise (z.B. eine Anordnung nach § 24 BImSchG[endnoteRef:175]) ausreichend geschützt werden
 [175: 	„Bei der Teiluntersagung des Betriebes einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage sind sowohl der § 24 BImSchG als auch § 25 Abs. 2 BImSchG als Rechtsgrundlage anwendbar. Diese Norm (§ 25 Abs. 2 BImSchG) schränkt lediglich bei Vorliegen der dort genannten Gefahren das Ermessen der Behörden ein.“ (BVerwG in BayVBl. 1993, 630)
“Im einzelnen können sich zwischen den Anordnungen nach § 24 und § 25 Abs. 2 BImSchG Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben. So kann etwa die Anordnung, zur Vermeidung ruhestörenden Lärms zur Nachtzeit nächtliche Ein - und Ausfahrten auf einem Speditionsgrundstück zu unterlassen, nach § 24 BImSchG ergehen, wenn dadurch der Weiterbetrieb der Anlage nicht unmöglich wird, aber nur nach § 25 Abs. 2 BImSchG, wenn dies zur Untersagung des Weiterbetriebs führen würde, weil der Unternehmer auf die nächtlichen Fahrten notwendig angewiesen ist - ein in der Praxis nicht gerade seltener Fall.“ (Kutscheidt, a.a.O.)
Ist mit der Anordnung zur Vermeidung ruhestörenden Lärms zur Nachtzeit, nächtliche Ein - und Ausfahrten auf einem Speditionsgrundstück zu unterlassen, z.B. die Gesundheitsgefahr abzuwehren, ohne dass dadurch der Weiterbetrieb der Anlage unmöglich wird, so kann nur diese Anordnung nach § 24 Satz 1 BImSchG ergehen und eine Untersagung des (Gesamt-) Betriebs nach § 25 Abs. 2 BImSchG verbietet sich nach § 25 Abs. 2 letzter Halbsatz BImSchG.] 

Rechtsfolge[endnoteRef:176] [176: 	Anordnungsinhalt ist eine Errichtungs- oder Betriebsuntersagung.] 

Entschließungsermessen (Art. 40 BayVwVfG)123
„soll“ = im Regelfall ist die Behörde zur Entscheidung verpflichtet
(Auswahlermessen) Mittelauswahl (Art. 8 Abs. 1, 2 LStVG)173
möglich (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
geeignet (Art. 8 Abs. 1 LStVG)
mildestes Mittel (Erforderlichkeit) (Art. 8 Abs. 1 LStVG)139
Mittel-Zweck-Relation (Angemessenheit) (Art. 8 Abs. 2 LStVG)
Adressatenauswahl (Art. 9 Abs. 1, 2 LStVG)
Verfahren
Anhörung Art. 28 BayVwVfG
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[bookmark: _Toc121497694][bookmark: _Ref121498086][bookmark: _Toc121567492][bookmark: _Ref121582539][bookmark: _Ref121583559]Auszug aus der Formelsammlung der BayFHVR

2.1 Gestattungsrecht, Antragsbearbeitung
	Rechtsbereich
Strukturelement
	BauR
BayBO
	ImSchR
BImSchG
	NatSchR
BayNatSchG (ohne Artenschutz und Erholung in Natur und Landschaft)
	WasserR - WHG, BayWG 5)

	
	
	
	
	Benutzung
	Ausbau
	Anlagen in o. an Gew.

	Rechtsgrundlage
	Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
	§ 6 Abs. 1
	§ 17 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 10 Abs. 1 Satz 5; § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 Satz 1; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 2 
	§ 12
	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	Gestattungspflicht
	Art. 55
	§§ 4, 16, § 1  4. BImSchV und Anhang
§ 23 Abs. 1a
	§ 17 Abs. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 30 Abs. 2; § 33 Abs. 1 Satz 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2; Art. 10 Abs. 1 Satz 1; Art. 16 Abs. 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; 
	§ 8 Abs. 1
	§ 68 Abs. 1
	Art. 20 Abs. 1 und 2

	Verfahrensarten
	 
--
	vereinfacht
§ 19 Abs. 2
(Sonderverfahren § 16 Abs. 2)

förmlich
§ 10
	
--
	Beschränkte Erlaubnis
§ 10, Art. 15
	Plangenehmigung
§ 68 Abs. 2 Satz 1

Planfeststellung
§ 68 Abs. 1
	

	
	
	
	
	Art. 70
	Art. 15
	
	

	
	
	
	
	gehobene Erlaubnis
§§ 10, 15
Bewilligung §§ 10, 14
	
	

	Konzentrationsnormen1)
	Art. 56

	§ 13
	Art. 10 Abs. 1 Satz 4 Halbs. 1; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 22 Abs. 1 Satz 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1
	
_
	§ 70 Abs. 1 Halbs. 2, Art. 69 Satz 1, Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 BayVwVfG
	Art. 20 Abs. 5 Satz 1

	
	
	
	
	
	Art. 55 Abs. 2 Satz 3

	Zuständigkeit
- sachlich


- örtlich
	
Art. 53 Abs. 1 - 2


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	
Art. 1 BayImSchG


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	
Art. 22 Abs. 1 Satz 1; Art. 44 Abs. 2 Satz 1, Art. 43 Abs. 2 Nr. 3; Art. 56 Sätze 1-3

Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG bzw. Art. 22 Abs. 1 GO
	(§ 19 Abs. 1)
Art. 63 Abs. 1


Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG
bzw. Art. 22 Abs. 1 GO


	Gestattungsfähigkeit
(materielle Voraussetzungen)
	Art. 68 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1
	§ 6 Abs. 1
	§ 17 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 2 Satz 1; § 33 Abs. 1 Satz 2; § 67 Abs. 1 Satz 1; Art. 10 Abs. 1 Satz 5; Art. 16 Abs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1
	§ 12

	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	Antrag
	Art. 64, 61, BauVorlV2)
	§ 10 Abs. 1, 
§§ 2 bis 5  9. BImSchV2)
	§ 17 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. Art. 6 Abs. 3, § 17 Abs. 4
	Art. 67 Abs. 22)3)

	Verfahren4)
evtl. jeweils § 36 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB, § 29 Abs. 1 Nrn. 3, 4 BNatSchG
	Art. 65, 66, 68 Abs. 2
	§ 10, §§ 6 bis 24   9. BImSchV
	Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs. 2; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 2; Art. 44 Abs. 5
	Art. 69
§ 19 Abs. 3

	§ 70 Abs. 1 Halbs. 2, Art. 69 Satz 1, Art. 72 – 78 BayVwVfG
	Art. 20 Abs. 3


1) Die Konzentrationsnormen sind insgesamt nach der Reihenfolge ihrer Regelungsstärke zu prüfen:
- Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 BayVwVfG; § 75 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwVfG
- § 13 BImSchG
- Art. 56 BayBO; Art. 20 Abs. 5 Satz 1 BayWG
- Art. 18 Abs. 1 Halbs. 1; Art. 23 Abs. 3 Satz 2 Halbs. 1; Art. 56 Satz 3 Halbs. 1 BayNatSchG
2) evtl. jeweils § 17 Abs. 4 BNatSchG
3) Bei beschränkter Erlaubnis mit Zulassungsfiktion Art. 70 Abs. 2 beachten.
4) Soweit keine speziellen Verfahrensvorschriften vorhanden sind, sind Art. 9 ff. BayVwVfG heranzuziehen.
5) Art. 55 wird hier nicht im einzelnen dargestellt.

2.2 Rechtsgrundlage für Verwaltungsakte (Befugnisnormen)
	Rechtsbereich
Maßnahme
	BauR
BayBO
	ImSchR
BImSchG
	NatSchR
BayNatSchG
	WasserR - WHG, BayWG

	
	
	
	
	Benutzung
	Ausbau
	Anlagen in o. an Gew.

	a) Erteilung,
  Versagung
	Art. 68, 69 Abs. 2, 70, 71
	§ 6, 8, 9 und 18 Abs. 3
	Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 1 Halbs.2; Art. 23 Abs. 3 Satz 1; Art. 56 Satz 3 Halbs.2
	§ 12
	§ 68 Abs. 3
	Art. 20 Abs. 4 Satz 2

	
b) nachträgliche
  Anordnung
	
Art. 54 Abs. 2 Satz 2
	
§ 17, 
§ 24
	
Art. 49 BayVwVfG (Teilwiderruf)
	§ 13, § 14 Abs. 5, 6, § 100 Abs. 2,
Art. 58 Abs. 1 Satz 2
	§ 70 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 5, 6; § 100 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 2, Art. 49 BayVwVfG (Teilwiderruf)
	§ 100 Abs. 2, Art. 58 Abs. 1 Satz 2

	
	
	
	
	Art. 55 Abs. 2 Satz 1

	c) Aufhebung einer
  Gestattung
	Art. 48, 49 BayVwVfG, Art. 61 Abs. 2
	Art. 48 BayVwVfG
§ 211)
	Art. 48, 49 BayVwVfG
	Art. 48, 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayVwVfG, 
§ 18
	Art. 48, 49 BayVwVfG

	d) Anordnung zur 
  Durchsetzung der
  Gestattungspflicht
  - mittelbar (Verbot
  d.form.rw.Tätigk.)
	Art. 75, 76 Satz 2
	§ 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1
	§ 3 Abs. 2; § 17 Abs. 8 Satz 1
	
Art. 58 Abs. 1 Satz 2

	  - unmittelbar (An-
  tragsanforderung)
	Art. 76 Satz 3
	--
	--
	Art. 67 Abs. 1
Art. 55 Abs. 2 Satz 2

	e) Gebote, Verbote zur
  Herstellung der mat.
  Rechtmäßigkeit
	Art. 54 Abs. 2 Satz 2
	§ 24
	§ 3 Abs. 2
	Art. 58 Abs. 1 Satz 2
Art. 55 Abs. 2

	f) Gebote, Verbote zur
  Unterbindung
  - Untersagung
	Art. 75, 
Art. 76 Satz 2
	§ 20 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1,§ 25
	§ 3 Abs. 2, § 17 Abs. 8 Satz 13), Art. 6 Abs. 2 Sätze 1, 22); Art. 12 Abs. 3; Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 2
	
Art. 58 Abs. 1 Satz 2
Art. 55 Abs. 2

	  - Beseitigung, Wie-
  derherstellung
	Art. 76 Satz 1, Art. 54 Abs. 4
	§ 20 Abs. 23) Satz 1 Alt. 2, Satz 2
	§ 3 Abs. 2; § 17 Abs. 8 Satz 2; Art. 6 Abs. 2 Satz 32); Art. 16 Abs. 2; Art. 18 Abs. 2
	


1) 	Eine Alternativmaßnahme stellt § 20 Abs. 1 dar. Diese Befugnis ist unsystematisch, da sie eine Betriebsuntersagung zulässt, obwohl die Genehmigung weiterhin existiert.
2) 	Nur bei genehmigungsfreier Tätigkeit anwendbar.
3) 	Nur bei genehmigungs- oder anzeigepflichtiger Tätigkeit anwendbar.
4) 	Untersagung als negative Entscheidung über einen Antrag (unsystematisch).
a) bis d)  = gestattungspflichtige Tätigkeit
e)   = gestattungsfreie Tätigkeit
f)   = gestattungsfreie bzw. -pflichtige Tätigkeit ohne Gestattung
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image10.emf
Eingang des Antrags 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 10 

Abs. 1 Satz 1 

BImSchG, § 2 Abs. 1  

9. BImSchV

Eingangsbestätigung

§ 6  9. BImSchV

Prüfung, a) ob das Vorhaben nach BImSchG genehmigungsbedürftig ist § 4 BImSchG, § 1

  4. BImSchV, b) welches BImSchG-Verfahren durchzuführen ist § 19 Abs. 3 BImSchG, § 2  

4. BImSchV, c) ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, d) der materiellen 

Vorschriften § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG, e) welche Behörden und Gutachter zu 

beteiligen sind § 10 Abs. 5 BImSchG, § 11 Abs. 1, § 13  9. BImSchV, f) ob die Unterlagen 

vollständig sind und welche zusätzlichen Unterlagen in welcher Zahl  benötigt werden § 10 

Abs. 1 Sätze 2, 3 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung an Antrag-

steller, welche zusätzli-

chen Unterlagen in wel-

cher Zahl benötigt wer-

den; Frist setzen § 10 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG, 

§ 7 Abs.1  9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über die 

voraussichtlich zu 

beteiligenden 

Behörden § 7 Abs. 2

9. BImSchV

Planung der Auslegung 

und des 

Erörterungstermins § 7 

Abs. 2  9. BImSchV 

Mitteilung an den 

Antragsteller über den 

geplanten zeitlichen 

Verlauf § 7 Abs. 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt 

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung in örtlichen 

Tageszeitungen § 10 

Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 

BImSchG, § 8 Abs. 1,

§ 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Beteiligung der 

Standortgemeinde§ 36 

Abs. 1 Satz 2

Halbsatz 1 BauGB 

Beteiligung der TÖB; 

Hinweis auf § 11 Satz 3  

9. BImSchV; § 10

Abs. 5 BImSchG, § 11  

9. BImSchV

Beteiligung von 

Gutachtern § 13 Abs. 1 

Satz 1  9. BImSchV

Auslegung § 10 Abs. 3 

Satz 2 BImSchG, § 10  

9. BImSchV

Bekanntgabe der Ein-

wendungen an den An-

tragsteller+Gelegen-

heit zur Einsicht in die 

Stellungnahmen und 

Gutachten § 12  Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV

Bekanntgabe der 

Einwendungen an die 

beteiligten Behörden 

die davon betroffen 

sind; Frist setzen § 12 

Abs. 2 Satz 2 

9. BImSchV

Förmliches Verfahren § 10 

BImSchG mit erneuter 

Auslegung § 8 Abs. 2 Satz 4  

9. BImSchV und 

Erörterungstermin

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)


image11.emf
Auswerten der Ein-

wendungen und Stel-

lungnahmen  §§ 14, 15, 

17, 18 Abs. 2 Satz 1  

9. BImSchV und Än-

derung des Vorhabens

Erneute öffentliche Be-

kanntmachung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt § 10 

Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 

BImSchG, § 8 Abs. 1, 2

Satz 4, § 9 Abs. 1, 2  9. 

BImSchV

Erneute öffentliche Be-

kanntmachung in örtlichen 

Tageszeitungen § 10 Abs. 3 

Satz 1, Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, 2 Satz 4, § 9 

Abs. 1, 2  9. BImSchV

Erneute Auslegung 

§ 10 Abs. 3 Satz 2 

BImSchG, § 8 Abs. 2 

Satz 4, § 10  

9. BImSchV

Erörterungstermin 

wahrnehmen § 10 

Abs. 6 BImSchG, 

§§ 14, 15, 18  

9. BImSchV

Niederschrift fertigen

§ 19 Abs. 1 

9. BImSchV

Versenden der 

Niederschrift an den 

Antragsteller § 19 

Abs. 2 Satz 1  

9. BImSchV

Versenden der 

Niederschrift an die 

Einwender § 19 Abs. 2 

Satz 2  9. BImSchV

Anfertigen des 

Bescheidsentwurfs, der 

Reinschrift und der Abdrucke 

§ 10 Abs. 7 BImSchG, § 20 

Abs. 1, 2  9. BImSchV, § 6 

BImSchG, §  21  9. BImSchV

Unterschrift durch den 

Unterschriftsbefugten

§§ 23, 24 AGO

Bescheid dem 

Antragsteller zustellen 

§ 10 Abs. 7 BImSchG

Bescheid den 

Einwendern zustellen 

§ 10 Abs. 7 evtl. Abs. 8 

BImSchG

Auswerten der Einwendungen und 

Stellungnahmen  §§ 14, 15, 17, 18 Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV; Entscheidung der 

Genehmigungsbehörde, dass im Geneh-

migungsverfahren ein Erörterungstermin 

durchgeführt wird („Ermessensentschei-

dung“ § 12 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV)


image12.emf
Eingang des Antrags 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 10 

Abs. 1 Satz 1 

BImSchG, § 2 Abs. 1  

9. BImSchV

Eingangsbestätigung

§ 6  9. BImSchV

Prüfung, a) ob das Vorhaben nach BImSchG genehmigungsbedürftig ist § 4 BImSchG, § 1

  4. BImSchV, b) welches BImSchG-Verfahren durchzuführen ist § 19 Abs. 3 BImSchG, § 2  

4. BImSchV, c) ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, d) der materiellen 

Vorschriften § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG, e) welche Behörden und Gutachter zu 

beteiligen sind § 10 Abs. 5 BImSchG, § 11 Abs. 1, § 13  9. BImSchV, f) ob die Unterlagen 

vollständig sind und welche zusätzlichen Unterlagen in welcher Zahl  benötigt werden § 10 

Abs. 1 Sätze 2, 3 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung an Antrag-

steller, welche zusätzli-

chen Unterlagen in wel-

cher Zahl benötigt wer-

den; Frist setzen § 10 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG, 

§ 7 Abs.1  9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über die 

voraussichtlich zu 

beteiligenden 

Behörden § 7 Abs. 2

9. BImSchV

Planung der Auslegung 

und des 

Erörterungstermins § 7 

Abs. 2  9. BImSchV 

Mitteilung an den 

Antragsteller über den 

geplanten zeitlichen 

Verlauf § 7 Abs. 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt 

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung in örtlichen 

Tageszeitungen § 10 

Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 

BImSchG, § 8 Abs. 1,

§ 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Beteiligung der 

Standortgemeinde§ 36 

Abs. 1 Satz 2

Halbsatz 1 BauGB 

Beteiligung der TÖB; 

Hinweis auf § 11 Satz 3  

9. BImSchV; § 10

Abs. 5 BImSchG, § 11  

9. BImSchV

Beteiligung von 

Gutachtern § 13 Abs. 1 

Satz 1  9. BImSchV

Auslegung § 10 Abs. 3 

Satz 2 BImSchG, § 10  

9. BImSchV

Bekanntgabe der Ein-

wendungen an den An-

tragsteller+Gelegen-

heit zur Einsicht in die 

Stellungnahmen und 

Gutachten § 12  Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV

Bekanntgabe der 

Einwendungen an die 

beteiligten Behörden 

die davon betroffen 

sind; Frist setzen § 12 

Abs. 2 Satz 2 

9. BImSchV

Förmliches Verfahren § 10 

BImSchG mit erneuter 

Auslegung § 8 Abs. 2 Satz 4  

9. BImSchV ohne 

Erörterungstermin

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)


image13.emf
Auswerten der Ein-

wendungen und Stel-

lungnahmen  §§ 14, 15, 

17, 18 Abs. 2 Satz 1  

9. BImSchV und Än-

derung des Vorhabens

Erneute öffentliche Be-

kanntmachung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt § 10 

Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 

BImSchG, § 8 Abs. 1, 2

Satz 4, § 9 Abs. 1, 2  9. 

BImSchV

Erneute öffentliche Be-

kanntmachung in örtlichen 

Tageszeitungen § 10 Abs. 3 

Satz 1, Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, 2 Satz 4, § 9 

Abs. 1, 2  9. BImSchV

Erneute Auslegung 

§ 10 Abs. 3 Satz 2 

BImSchG, § 8 Abs. 2 

Satz 4, § 10  

9. BImSchV

Anfertigen des 

Bescheidsentwurfs, der 

Reinschrift und der Abdrucke 

§ 10 Abs. 7 BImSchG, § 20 

Abs. 1, 2  9. BImSchV, § 6 

BImSchG, §  21  9. BImSchV

Unterschrift durch den 

Unterschriftsbefugten

§§ 23, 24 AGO

Bescheid dem 

Antragsteller zustellen 

§ 10 Abs. 7 BImSchG

Bescheid den 

Einwendern zustellen 

§ 10 Abs. 7 evtl. Abs. 8 

BImSchG

Auswerten der Einwendungen und 

Stellungnahmen  §§ 14, 15, 17, 18 Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV; Entscheidung der 

Genehmigungsbehörde, dass im Geneh-

migungsverfahren kein Erörterungstermin 

durchgeführt wird („Ermessensentschei-

dung“ § 12 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV)

Öffentliche 

Bekanntmachung, dass 

kein Erörterungstermin 

durchgeführt wird §12 

Abs. 1 Satz 3  9. 

BImSchV


image14.emf
Eingang des Antrags 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 10 

Abs. 1 Satz 1 

BImSchG, § 2 Abs. 1  

9. BImSchV

Eingangsbestätigung

§ 6  9. BImSchV

Prüfung, a) ob das Vorhaben nach BImSchG genehmigungsbedürftig ist § 4 BImSchG, § 1

  4. BImSchV, b) welches BImSchG-Verfahren durchzuführen ist § 19 Abs. 3 BImSchG, § 2  

4. BImSchV, c) ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, d) der materiellen 

Vorschriften § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG, e) welche Behörden und Gutachter zu 

beteiligen sind § 10 Abs. 5 BImSchG, § 24 Satz 2, § 11 Abs. 1, § 13  9. BImSchV, f) ob die 

Unterlagen vollständig sind und welche zusätzlichen Unterlagen in welcher Zahl  benötigt 

werden § 10 Abs. 1 Sätze 2, 3 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung an Antrag-

steller, welche zusätzli-

chen Unterlagen in wel-

cher Zahl benötigt wer-

den; Frist setzen § 10 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG, 

§ 7 Abs. 1  9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über die 

voraussichtlich zu 

beteiligenden 

Behörden § 7 Abs. 2

9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über den 

geplanten zeitlichen 

Verlauf § 7 Abs. 2  

9. BImSchV

Nachbarbeteiligung

Art. 28, 29 BayVwVfG; 

empfehlen nach Art. 71 

Abs. 1 Satz 1 BayBO 

zu verfahren

Beteiligung der 

Standortgemeinde§ 36 

Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 

1 BauGB 

Beteiligung der TÖB; 

Hinweis auf § 11 Satz 3  

9. BImSchV; § 10 Abs. 

5 BImSchG, § 24

Satz 2, § 11

9. BImSchV

Beteiligung von 

Gutachtern § 13 Abs. 1 

Satz 1  9. BImSchV

Vereinfachtes Verfahren 

§ 19 BImSchG, § 24

9. BImSchV

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)

Anfertigen des 

Bescheidsentwurfs, der 

Reinschrift und der Abdrucke 

§ 10 Abs. 7 BImSchG, § 20

Abs. 1, 2  9. BImSchV, § 6 

BImSchG, §  21  9. BImSchV

Unterschrift durch den 

Unterschriftsbefugten

§§ 23, 24 AGO

Bescheid dem 

Antragsteller zustellen 

§ 10 Abs. 7 BImSchG

Bescheid den 

Einwendern zustellen 

§ 10 Abs. 7 evtl. Abs. 8 

BImSchG
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Bekannt-

machung der 

Auslegung

Ende der 

Wochen-

frist

Beginn der Auslegung 

(muß ein Tag sein, an 

dem tatsächlich 

Einsicht genommen 

werden kann.)

Ende der Auslegung 

(muß ein Tag sein, 

an dem tatsächlich 

Einsicht genommen 

werden kann.)

1 Woche

1 Monat

Dienstag

26.05.

Mittwoch

27.05.

Dienstag

02.06.

Mittwoch

03.06.

Donnerstag

02.07.

Fristberechnung für die Auslegung nach § 10 Abs. 3 BImSchG

2 Wochen

Ende der 

2-Wochen-

frist

§ 9 Abs. 2  9. BImSchV, Art. 31 

Abs. 1 BayVwVfG, § 187 Abs. 1, 

§ 188 Abs. 2 Alt. 1, 

§ 193 BGB

§ 10 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 

BImSchG, Art. 31 Abs. 1 

BayVwVfG, § 187 Abs. 2, 

§ 188 Abs. 2 Alt. 2, Abs. 3, 

§ 193 BGB

§ 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG, 

Art. 31 Abs. 1 BayVwVfG, § 

187 Abs. 2, 

§ 188 Abs. 2 Alt. 2, § 193 BGB

Donnerstag

16.07.

Freitag

03.07.

Beginn

der 

Wochen-

frist

Beginn

der 

2-Wochen-

frist
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Eingang der Anzeige 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 15 

Abs. 1 Satz 1 BImSchG

Eingangsbestätigung

§ 15 Abs. 1 Satz 3 

BImSchG 

Prüfung, a) ob die Änderung nach BImSchG 

genehmigungsbedürftig ist § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 1 BImSchG,  b)  

ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, c) ob 

die Unterlagen vollständig sind und welche zusätzlichen 

Unterlagen in welcher Zahl  benötigt werden § 15 Abs. 1 Sätze 2, 

4, § 10 Abs. 1 Satz 2 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung, welche 

zusätzlichen Unterlagen 

in welcher Zahl benötigt 

werden § 15 Abs. 1

Satz 4 BImSchG

Eingangsbestätigung

§ 15 Abs. 2 Satz 3, 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG 

Anzeigeverfahren § 15 

BImSchG

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)

Prüfung, ob die 

Änderung nach 

BImSchG 

genehmigungsbedürftig 

ist § 15 Abs. 2, § 16 

Abs. 1 BImSchG 

Mitteilung, dass die Änderung  entweder 

keiner Genehmigung bedarf  § 15 Abs. 2 

Satz 2 BImSchG und evtl. nachträgliche 

Anordnung vgl. § 17 Abs. 1 Satz 1 

BImSchG oder einer Genehmigung 

bedarf 


image3.emf
Anlage zur Herstellung 

oder zum Schmelzen 

von Mischungen aus 

Bitumen oder Teer mit 

Mineralstoffen

Verwaltungs-

gebäude

Rote Linie= Baugenehmi-

gungspflicht

Grüne Linie= Genehmi-

gungspflicht nach BImSchG


image4.emf
Anlage zur Herstellung 

oder zum Schmelzen 

von Mischungen aus 

Bitumen oder Teer mit 

Mineralstoffen

Verwaltungs-

gebäude

Rote Linie= Baugenehmi-

gungspflicht

Grüne Linie= Genehmi-

gungspflicht nach BImSchG

Blaue Linie = Planfeststel-

lungs-bzw. Plangenehmi-

gungspflicht nach § 68 

Abs. 1 bzw. 2 Satz 1 WHG

Naßauskiesung

(Ausbau)
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Anlage § 3 Abs. 5 BImSchG

Emissionen

§ 3 Abs. 3

BImSchG

werden zu

Immissionen

§ 3 Abs. 2

BImSchG;

hier

Luftverunreini-

gungen § 3

Abs. 4 BImSchG

Emittent

Immittenten

= Menschen, Tiere,

Pflanzen, sonstige

Sachgüter usw. vgl.

§ 3 Abs. 2 BImSchG

Geräusche

Erschütterungen


image6.emf
Eingang des Antrags 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 10 

Abs. 1 Satz 1 

BImSchG, § 2 Abs. 1  

9. BImSchV

Eingangsbestätigung

§ 6  9. BImSchV

Prüfung, a) ob das Vorhaben nach BImSchG genehmigungsbedürftig ist § 4 BImSchG, § 1

  4. BImSchV, b) welches BImSchG-Verfahren durchzuführen ist § 19 Abs. 3 BImSchG, § 2  

4. BImSchV, c) ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, d) der materiellen 

Vorschriften § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG, e) welche Behörden und Gutachter zu 

beteiligen sind § 10 Abs. 5 BImSchG, §§ 11, 13  9. BImSchV, f) ob die Unterlagen vollständig 

sind und welche zusätzlichen Unterlagen in welcher Zahl  benötigt werden § 10 Abs. 1 Sätze 

2, 3 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung an Antrag-

steller, welche zusätzli-

chen Unterlagen in wel-

cher Zahl benötigt wer-

den; Frist setzen § 10 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG, 

§ 7 Abs.1  9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über die 

voraussichtlich zu 

beteiligenden 

Behörden § 7 Abs. 2

9. BImSchV

Planung der Auslegung 

und des 

Erörterungstermins

§ 7 Abs. 2  

9. BImSchV 

Mitteilung an den 

Antragsteller über den 

geplanten zeitlichen 

Verlauf § 7 Abs. 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung in örtlichen 

Tageszeitungen

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Beteiligung der 

Standortgemeinde§ 36 

Abs. 1 Satz 2

Halbsatz 1 BauGB 

Beteiligung der TÖB; 

Hinweis auf § 11 Satz 3  

9. BImSchV; § 10

Abs. 5 BImSchG, § 11  

9. BImSchV

Beteiligung von 

Gutachtern § 13 Abs. 1 

Satz 1  9. BImSchV

Auslegung § 10 Abs. 3 

Satz 2 BImSchG, § 10  

9. BImSchV

Bekanntgabe der Ein-

wendungen an den An-

tragsteller+Gelegen-

heit zur Einsicht in die 

Stellungnahmen und 

Gutachten § 12  Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV

Bekanntgabe der 

Einwendungen an die 

beteiligten Behörden, 

die davon betroffen 

sind; Frist setzen § 12 

Abs. 2 Satz 2 

9. BImSchV

Förmliches Verfahren § 10 

BImSchG mit 

Erörterungstermin

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)
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Erörterungstermin 

wahrnehmen § 10 

Abs. 6 BImSchG, 

§§ 14, 15, 18  

9. BImSchV

Niederschrift fertigen

§ 19 Abs. 1 

9. BImSchV

Versenden der 

Niederschrift an den 

Antragsteller § 19 

Abs. 2 Satz 1  

9. BImSchV

Versenden der 

Niederschrift an die 

Einwender § 19 Abs. 2 

Satz 2  9. BImSchV

Anfertigen des 

Bescheidsentwurfs, der 

Reinschrift und der Abdrucke 

§ 10 Abs. 7 BImSchG, § 20 

Abs. 1, 2  9. BImSchV, § 6 

BImSchG, §  21  9. BImSchV

Unterschrift durch den 

Unterschriftsbefugten

§§ 23, 24 AGO

Bescheid dem 

Antragsteller zustellen 

§ 10 Abs. 7 BImSchG

Bescheid den 

Einwendern zustellen 

§ 10 Abs. 7 evtl. Abs. 8 

BImSchG

Auswerten der Einwendungen und 

Stellungnahmen  §§ 14, 15, 17, 18 Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV; Entscheidung der 

Genehmigungsbehörde, dass im Geneh-

migungsverfahren ein Erörterungstermin 

durchgeführt wird („Ermessensentschei-

dung“ § 12 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV)


image8.emf
Eingang des Antrags 

beim Sachbearbeiter 

im Landratsamt § 10 

Abs. 1 Satz 1 

BImSchG, § 2 Abs. 1  

9. BImSchV

Eingangsbestätigung

§ 6  9. BImSchV

Prüfung, a) ob das Vorhaben nach BImSchG genehmigungsbedürftig ist § 4 BImSchG, § 1

  4. BImSchV, b) welches BImSchG-Verfahren durchzuführen ist § 19 Abs. 3 BImSchG, § 2  

4. BImSchV, c) ob das Landratsamt zuständig ist Art. 1 Abs. 1 BayImSchG, d) der materiellen 

Vorschriften § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG, e) welche Behörden und Gutachter zu 

beteiligen sind § 10 Abs. 5 BImSchG, §§ 11, 13  9. BImSchV, f) ob die Unterlagen vollständig 

sind und welche zusätzlichen Unterlagen in welcher Zahl  benötigt werden § 10 Abs. 1 Sätze 

2, 3 BImSchG, §§ 3 bis 4 e, 5, 7  9. BImSchV 

Mitteilung an Antrag-

steller, welche zusätzli-

chen Unterlagen in wel-

cher Zahl benötigt wer-

den; Frist setzen § 10 

Abs. 1 Satz 3 BImSchG, 

§ 7 Abs.1  9. BImSchV

Mitteilung an den 

Antragsteller über die 

voraussichtlich zu 

beteiligenden 

Behörden § 7 Abs. 2

9. BImSchV

Planung der Auslegung 

und des 

Erörterungstermins

§ 7 Abs. 2  

9. BImSchV 

Mitteilung an den 

Antragsteller über den 

geplanten zeitlichen 

Verlauf § 7 Abs. 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung im amtlichen 

Veröffentlichungsblatt

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Öffentliche Bekannt-

machung in örtlichen 

Tageszeitungen

§ 10 Abs. 3 Satz 1, 

Abs. 4 BImSchG, § 8 

Abs. 1, § 9 Abs. 1, 2  

9. BImSchV

Beteiligung der 

Standortgemeinde§ 36 

Abs. 1 Satz 2

Halbsatz 1 BauGB 

Beteiligung der TÖB; 

Hinweis auf § 11 Satz 3  

9. BImSchV; § 10

Abs. 5 BImSchG, § 11  

9. BImSchV

Beteiligung von 

Gutachtern § 13 Abs. 1 

Satz 1  9. BImSchV

Auslegung § 10 Abs. 3 

Satz 2 BImSchG, § 10  

9. BImSchV

Bekanntgabe der Ein-

wendungen an den An-

tragsteller+Gelegen-

heit zur Einsicht in die 

Stellungnahmen und 

Gutachten § 12  Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV

Bekanntgabe der 

Einwendungen an die 

beteiligten Behörden, 

die davon betroffen 

sind; Frist setzen § 12 

Abs. 2 Satz 2 

9. BImSchV

Förmliches Verfahren § 10 

BImSchG ohne 

Erörterungstermin

(wenn das Landratsamt 

zuständig ist)
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Anfertigen des 

Bescheidsentwurfs, der 

Reinschrift und der Abdrucke 

§ 10 Abs. 7 BImSchG, § 20 

Abs. 1, 2  9. BImSchV, § 6 

BImSchG, §  21  9. BImSchV

Unterschrift durch den 

Unterschriftsbefugten

§§ 23, 24 AGO

Bescheid dem 

Antragsteller zustellen 

§ 10 Abs. 7 BImSchG

Bescheid den 

Einwendern zustellen 

§ 10 Abs. 7 evtl. Abs. 8 

BImSchG

Auswerten der Einwendungen und 

Stellungnahmen  §§ 14, 15, 17, 18 Abs. 2 

Satz 1  9. BImSchV; Entscheidung der 

Genehmigungsbehörde, dass im Geneh-

migungsverfahren kein Erörterungstermin 

durchgeführt wird („Ermessensentschei-

dung“ § 12 Abs. 1 Satz 2  9. BImSchV)

Öffentliche 

Bekanntmachung, dass 

kein Erörterungstermin 

durchgeführt wird §12 

Abs. 1 Satz 3  9. 

BImSchV


